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Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration 

lnfoline Sozialhilfe 

Arbeitshilfe zu § 94 SGB XI 1 
Inanspruchnahme von unterhaltspflichtigen (UH) vom 20.03.2013 - Inhaltsverzeichnis (Gz.: BASFI/ SI 2161112.82-2) 

1. 1 nhalt und Ziele (http://www.hamburq.de/basfi/ah-sqbxii-kap11-94/3895772/ah-sqbxii-94-kap1 u2/l 

II. Vorgaben 
11.1 Übergang von UH-Ansprüchen auf den Sozialhilfeträger 
11.1.1 Vorrang der Leistungen UH-Pflichtiger 
11.1.2 Sozialhilferechtlicher Ausschluss bzw. Begrenzung des Anspruchsübergangs 
11.1.2.1 Ausschluss und Beschränkung des Übergangs nach§ 94 Abs. 1 SGB XII 
11.1.2.2 Begrenzung des Übergangs nach§ 94 Abs. 2 SGB XII: Elternpauschalen 
11.1.2.3 Ausschluss oder Begrenzung des Übergangs nach§ 94 Abs. 3 SGB XII 
11.1.2.3.1 Realer oder potenzieller Bezug von Hilfe zum Lebensunterhalt 
11.1.2.3.2 Unbillige Härte 
11.1.2.4 Einschränkung bei der Geltendmachung wegen fehlendem UH-rechtlichem Bedarf 
11.1.2.5 Ausschluss des Übergangs nach § 6 Abs. 2 HmbLPG (Bestandsschutz) 
11.1.2.6 Absehen von der Inanspruchnahme von UH-Pflichtigen gern. § 68 Abs. 2 Satz 2 SGB XII 
11.1.3 Bürgerlich-rechtliche Grenzen der 1 nanspruchnahme 
11.1.3.1 Verjährung 
11.1.3.2 Ver\/\/irkung aufgrund verspäteter Geltendmachung des UH-Anspruchs 
11.1.3.3 UH-Verzicht 
11.2 Bürgerlich-rechtliche UH-Pflicht 
11.2.1 Bedürftigkeit des UH-Berechtigten 
11.2.1.1 Allgemeine Voraussetzungen 
11.2.1.2 Einkommen des UH-Berechtigten 
11.2.1.3 Anrechnung von Einkommen aus überobligatorischer Tätigkeit (überobligatorisches Einkommen) 
11.2.1.4 Erwerbsobliegenheit 
11.2.1.5 Einsatz von Vermögen des UH-Berechtigten 
11.2.2 Kreis der UH-Pflichtigen 
11.2.2.1 Ehegatten 
11.2.2.1.1 Ehegatten in Lebensgemeinschaft 
11.2.2.1.2 Ehegatten in Trennung 
11.2.2.1.3 Geschiedene Ehegatten 
11.2.2.2 Eingetragene Lebenspartnerschaft 
11.2.2.3 Verwandte in gerader Linie untereinander 
11.2.2.3.1 Eltern mit gesteigerter UH-Pflicht (vorrangig UH-pflichtige Eltern) 
11.2.2.3.2 Eltern mit nicht gesteigerter UH-Pflicht 17 
11.2.2.4 Der Elternteil eines nichtehelichen Kindes gegenüber dem anderen Elternteil 
11.2.2.5 Kinder gegenüber ihren Eltern 
11.2.2.6 Vertraglich zum UH-Verpflichtete 
11.2.3 Beschränkungs- und Versagungsgründe beim UH-Berechtigten (Ver\/\/irkung) mit Schwerpunkt auf dem Eltern-UH. 
11.2.3.1 Bedürftigkeit aufgrund sittlichen Verschuldens 
11.2.3.2 Frühere gröbliche Vernachlässigung der eigenen UH-Pflicht gegenüber dem Kind 
11.2.3.3 Vorsätzliche schwere Verfehlung gegen das Kind oder dessen nahe Angehörige 
11.2.3.4 Rechtsfolgen der Verwirkung 
11.2.4 Maß des UH (Angemessenheit des UH) 
11.2.5 UH-Bedarf des Berechtigten 
11.2.5.1 Grundsatz 
11.2.5.2 UH-rechtliche Leitlinien und Tabellen der Oberlandesgerichte 
11.2.5.3 Bedarf UH-berechtigter Kinder 
11.2.5.3.1 Der Mindest-UH-Bedarf minderjähriger Kinder 
11.2.5.3.2 Der Mindest-UH-Bedarf volljähriger Kinder im Haushalt der Eltern 
11.2.5.3.3 Der Mindest-UH-Bedarf volljähriger Kinder im eigenen Haushalt 
11.2.5.4 Der UH-Bedarf getrennt lebender Ehegatten und Lebenspartner 
11.2.5.5 Der UH-Bedarf geschiedener Ehegatten und Lebenspartner nach Aufhebung der Lebenspartne rschaft 
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11.2.5.6 Der UH-Bedarf von Eltern 
11.2.5. 7 Art des Unterhalts (Natural- oder Barunterhalt) 
11.2.6 Ermittlung der Leistungsfähigkeit des UH-Pflichtigen nach bürgerlichem Recht 
11.2.6.1 Grundsatz 
11.2.6.2 Ermittlung des Einkommens von UH-Pflichtigen 
11.2.6.3 Einkommensbereinigung 
11.2.6.3.1 Unterhaltskosten für Kinder 
11.2.6.3.2 Berücksichtigung von Schulden 
11.2.6.3.3 Berücksichtigung von Versicherungen 
11.2.6.3.4 Aufwendungen für die (zusätzliche) Altersvorsorge 
11.2.6.4 Eigenbedarfe I Selbstbehalte 
11.2.6.4.1 Selbstbehalt von gesteigert UH-pflichtigen Eltern 
11.2.6.4.2 Selbstbehalt von nicht gesteigert UH-Pflichtigen 
11.2.6.4.3 Sonderfall Eltern-UH: Einkommen/Familienbedarf, Eigenbedarf, Selbstbehalt 
11.2.6.4.4 Sonderfall: UH für das volljährige Kind nach Wegfall der wirtschaftlichen Selbständigkeit 
11.2.6.5 Vermögen von UH-Pflichtigen 
11.2.6.5.1 Grundsatz 
11.2.6.5.2 Schonvermögen von UH-Pflichtigen 
11.2.6.5.3 Schonvermögen für zusätzliche Altersvorsorge 
11.2.6.5.4 Umrechnung von Vermögen in Einkommen 
11.2.6.6 Ersatzhaftung von Verwandten/Rangfolge der UH-Pflichtigen 
11.2.6.7 Haftung bei mehreren gleich nahen Verwandten 
11.2.6.8 Rangfolge der UH-Berechtigten im Mangelfall 
11.2. 7 Festsetzung der UH-Forderung 
11.3 Sozialhilferechtliche Besonderheiten bei der Heranziehung UH-Pflichtiger 
11.3.1 Sozialhilferechtlichen Vergleichsberechnung 
11.3.2 Berechnung des sozialhilferechtlichen Bedarfs des UH-Pflichtigen für den Fall der Inanspruchnahme 
11.3.2.1 Ermittlung des Einkommens 
11.3.2.2 Ermittlung des zu berücksichtigenden Vermögens 
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11.3.2.3 Schutz des Einkommens zur Deckung des sozialhilferechtlich notwendigen Lebens-UH (http://vliww.h amburg.de/basfi /ah-sgbxii-
kap11-94/3895772/ah-sqbxii-94-kap1 u2f) 

III. Verfahren 
111.1 Selbsthilfe des UH-Berechtigten 
111.2 Absehen von der Geltendmachung eines UH-Anspruchs aus verwaltungsökonomischen Gründen 
111.3 Geltendmachung des UH-Anspruchs 
111.3.1 Mitteilung über den Bezug von Sozialhilfe nach § 94 Abs. 4 Satz 1 SGB XII (Rechtswah rungsanzeige) 
111.3.2 Auskunftsansprüche zur Ermittlung der Einkommens- und Vermögensverhältnisse 
111.3.2.1 Auskunftsersuchen nach § 117 SGB XII gegenüber UH-Pflichtigen. ihren nicht get rennt lebenden Ehegatten und 
Lebenspartnern sowie Kostenersatzpflichtigen 
111.3.2.2 Auskunftspflicht der Finanzbehörden sowie der Arbeitgeber 
111.3.2.3 Bürgerlich-rechtliche Auskunftsansprüche 
111.3.3 Unterhalt für die Vergangenheit unter den Voraussetzungen des§ 1613 BGB. 
111.4 Mitteilung an den UH-Pflichtigen über die Höhe des gesetzlich übergegangenen UH-Anspruchs 
111.5 Einwendungen von UH-Pflichtigen 
111.6 Durchsetzung des gesetzlich übergegangenen UH-Anspruchs bei anhängigen Verfahren auf Leistung eines anderen 
Sozialleistungsträgers 
111.7 Prüfung der Voraussetzungen einer Heranziehung nach§ 94 SGB XII auch bei Leistungsgewährung nach dem SGB II 
111.8 Nichterfüllung durch UH-Pflichtige 
111.8.1 Antrag auf zukünftigen Unterhalt 
111.8.2 Rückübertragung auf Leistungsberechtigte 
111.9 UH-Urteil, Verfahrensbeschluss, Vollstreckungstitel 
111.10 Überprüfung von UH-Ansprüchen 
111.11 Rechtsweg (http://vliww.hamburq.de/basfi/ah-sqbxii-kap11-94/3895778/ah-sqbxii-94-kap3u4u5f) 

1 V. Berichtswesen (http :/lvliww. ham bu rg. de/basfi/ah-sgbxii-kap 11-94138 95 77 8/ah-sgbxi i-94-ka p3u 4u 51) 

V. 1 nkrafttreten (http://vliww.hamburg.de/basfi/ah-sgbxii-kap11-94/3895778/ah-sgbxii-94-kap3u4u50 
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DOWNLOADS 

Anlage 1: Übersicht "Selbstbehalte" nach den UH-rechtlichen 
Leitlinien des Hanseatischen Oberlandesgerichts. Stand 20.03.2013 
»(PDF, 23,5 KB) (http:/Alilww.hamburg.de/contentblob/3895884/data/ah
sgbxii-94-anl01-selbstbehalte. pdf) 

Anlage 2: Berechnungsbogen Altersschonvermögen. Stand 
18.09.2013 »(VND.MS-EXCEL, 27 KB) 
(http:/Nvww.hamburg.de/contentblob/3895750/data/ah-sgbxii-94-anl02-
altersschonvermoegen.xls) 

Anlage 3: Darstellung des Rechtsweges. Stand 20.03.2013 »(PDF, 
4 7, 6 KB) (http :/Alilww .h ambu rg. de/contentb lob/3 8958 82/data/ah-sg bxi i-9 4-
an 103-rechtsweg. pdf) 
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WEITERE LINKS 

lnfoline im FHH-lntranet 
(Nur für den FHH-internen Dienstgebrauch) 

(http://fhhportal.stadt.hamburg.de/websites/0014/zusammen/infoline/SitePages/Homepage.aspx) 

Eingliederungshilfe in Hamburg 
Angebote und Einrichtungen 

(https://gateway.hamburg.de/HamburgGateway/FVP/Application/DienstEinstieg.aspx? 
fid=101) 

Pflegedienste in Hamburg 
Ambulant und teilstationär (Tagespflege) 

(https://gateway.hamburg.de/HamburgGateway/FVP/Application/DienstEinstieg.aspx? 
fid=98) 

Bundesrecht: Gesetze und 
Verordnungen 
Ein Angebot des Bundesministeriums der Justiz 
in Zusammenarbeit mit der juris GmbH 

_(http://www.gesetze-im-internet.de/index.html) 

ANZEIGE 

li DasTelefonbuch 
Wur /Wi1s . E+M!!:F 

URHEBER DER BILDER 

Auf dieser Seite werden Bilder von folgenden 
Urhebern genutzt: 

Jacey Bingler, Andres Lehmann, 
www.andreslehmann.de, © Ju/ien Eichinger -
Fotolia.com, hamburg.de 
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..--___ .... __ 

Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration 

lnfoline Sozialhilfe 

Arbeitshilfe zu § 94 SGB XI 1 
Inanspruchnahme von unterhaltspflichtigen (UH) vom 20.03.2013 - Kapitel 1 und II 

1 nhaltsverzeichnis (http://www.hamburg.de/basfi/ah-sgbxii-kap11-94D 

Kapitel 111. 1 V und V (http :/fwww .h ambu rq. de/basfi/ah-sqbxii-kap 11-94/3895778/ah-sqbxii-94-kap3u4u 5D 

1. 1 nhalt und Ziele 
Der Träger der Sozialhilfe ist aufgrund des Nachrangs der Sozialhilfe verpflichtet, Unterha lts(UH)-Ansprüche im Rahmen des~ 
(http://www.gesetze-im-internet.de/sgb 12/ 94.htmll des Sozialgesetzbuches Zwölftes Buch (SGB XII) umgehend zu sichern und zu 
realisieren. Nach§ 2 SGB XII (http://www.qesetze-im-internet.de/sgb 12/ 2.htmll hat die leistungsberechtigte Person vorrangig vor der 
Gewährung von Sozialhilfe UH-pflichtige Angehörige auf UH in Anspruch zu nehmen. 
§ 94 SG B XII (http://www.qesetze-im-internet.de/sgb 12/ 94.htmll dient der Wiederherstellung des Nachrangs der Sozialhilfe in den 
Fällen, in denen Unterhaltsansprüche bestehen, aber real keine Leistungen durch die UH-Pflichtigen erbracht werden und 
stattdessen der Träger der Sozialhilfe eintritt. 

II. Vorgaben 
II. 1 Übergang von UH-Ansprüchen auf den Sozialhilfeträger 

Leistet der Träger der Sozialhilfe, so gehen nach § 94 Abs. 1 Satz 1 SGB XI 1 (http:ttwww.gesetze-im-internet.de/sgb 12/ 94.htmll 
bestehende UH-Ansprüche nach bürgerlichem Recht kraft Gesetzes bis zur Höhe der geleisteten Aufwendungen auf ihn über, sofern 
der Übergang nicht sozialhilferechtlich ausgeschlossen bzw. begrenzt ist. Zum sozialhilferechtlichen Ausschluss/Begrenzung siehe 
Ziffer 11.1.2.1. 

II. 1.1 Vorrang der Leistungen UH-Pflichtiger 

Gewährt der Träger der Sozialhilfe Leistungen, so ist zu prüfen, ob die Empfänger der Leistungen möglicherweise bürgerlich
rechtliche UH-Ansprüche gegenüber UH-Pflichtigen haben und ob diese Ansprüche auf den T räger der Sozialhilfe übergegangen 
sind. Hierbei sind auch öffentlich-rechtliche Vorschriften zu berücksichtigen. UH-rechtliche Ansprüche können bestehen zwischen 

Verwandten in gerader Linie(§§ 1601 ff. BGB (http:/twww.gesetze-im

internet.de/bgb/BJNR001950896.html#BJNR001950896BJNG015002377l), sei es durch Abstammung (§§ 1591 ff. BGB (h ttp://www.qesetze 

-im-internet.de/bgb/BJNR001950896.html#BJNR001950896BJNG014603377l) oder durch Adoption (§§ 17 41 ff. BGB (http://www.gesetze-im 

-intern et .de/bgb/BJ N ROO 1950896.html#BJ N ROO 1950896BJ N G0160033 77l), 

Ehegatten, unabhängig davon, ob sie zusammenleben (§§ 1360 (http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/ 1360.htmll, 1360a 

(http://www.qesetze-im-internet.de/bgb/ 1360a.htmll BGB), getrennt(§ 1361 BGB (http://www.qesetze-im-internet.de/bgb/ 1361.htmll) 

oder geschieden sind (§§ 1569 ff. BGB (http:/fwww.gesetze-im-internet.de/bgb/BJNR001950896.html#BJNR001950896BJNG013202377l), 

sowie Partnern einer eingetragenen Lebenspartnerschaft nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG (h ttp:/twww.gesetze-im

internet.de/lpartg/index.htmll), 

der Mutter und dem Vater aus Anlass der Geburt und der Betreuung ihres nichtehelichen Kindes(§ 16151 BGB (http:/fwww.qesetze

im-internet.de/bgb/ 16151.htmll). 

Die Heranziehung UH-Pflichtiger im Rahmen der Sozialhilfe ist allerdings nur insoweit zulässig, als 

der UH-Anspruch und die Sozialhilfeleistung sachlich, zeitlich, persönlich und dem Umfang nach überei nstimmen und 

der Übergang des Anspruchs nicht sozialhilferechtlich ausgeschlossen oder eingeschränkt ist. 

II. 1.2 Sozialhilferechtlicher Ausschluss bzw. Begrenzung des Anspruchsübergangs 

Grundsätzlich ist der Übergang ausgeschlossen, wenn der Träger der Sozialhilfe die Leistung ohne Berücksichtigung des 
Einkommens- und Vermögens des Leistungsempfängers zu erbringen hat, dies kommt z. B. in Betracht bei Leistungen im 
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Arbeitsbereich der Werkstätten und Tagesförderstätten für behinderte Menschen nach § 39 SGB IX (http:/Nitww.qesetze-im
internet.de/sgb 9/ 39.htmll, bei Frühförderung für Kinder nach§ 54 SGB XII (http:/Nitww.gesetze-im-internet.de/sgb 12/ 54.htmll i. V. m. 
§§ 26 Abs. 2 Satz 2 (http:/Nitww.qesetze-im-internet.de/sgb 9/ 26.htmll und 30 SGB IX (http:/Nitww.qesetze-im-internet.de/sgb 9/ 30.htmll 
sowie bei Blindengeld nach dem Landesblindengeldgesetz. 

Darüber hinaus ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob der Übergang des Anspruchs ausgeschlossen oder eingeschränkt ist. 

II. 1.2.1 Ausschluss und Beschränkung des Übergangs nach § 94 Abs. 1 SGB XII 

Der Übergang ist bei folgenden Fallkonstellationen ausgeschlossen: 

soweit der UH-Anspruch durch laufende Zahlungen erfüllt wird C§ 94 Abs. 1 Satz 2 SGB XII (h ttp :/Nitww.gesetze-im

internet.de/sgb 12/ 94.htmll), 

wenn UH-Pflichtige selbst zum Personenkreis des§ 19 SGB XII gehören (§ 94 Abs. 1 Satz 3 SGB XI 1 (http:/Nitww.gesetze-im

internet.de/sgb 12/ 94.htmll), 

wenn der bzw. die UH-Pflichtige mit der leistungsberechtigten Person ab dem zweiten Grad (Großeltern/Enkel) oder einem 

entfernteren Grad verwandt ist(§ 94 Abs. 1 Satz 3 SGB XII (http:/Nitww.gesetze-im-internet.de/sgb 12/ 94.htmll), 

bei Leistungsberechtigten nach dem Vierten Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) , gegenüber 

deren Eltern und Kindern (§ 94 Abs. 1 Satz 3 zweiter Halbsatz SGB XII (http:/Nitww.qesetze-im-internet.de/sgb 12/ 94.html)). Entfällt 

jedoch ein Anspruch auf Grundsicherung, weil die Vermutung, dass das jährliche Gesamteinkommen der Kinder oder Elte rn unter 
100.000 €uro liegt, widerlegt IM:lrden ist, so entfällt ein Anspruch nach dem 4. Kapitel. Sind trotz UH-Anspruchs 

Sozialhilfeleistungen nach dem 3. Kapitel zu erbringen, so geht der Anspruch nach§ 94 SGB XII (http:/Nitww.qesetze-im

internet.de/sgb 12/ 94.htmll über. 

wenn es sich um einen UH-Anspruch gegen Eltern oder erwerbstätige Kinder einer Leistungsberechtigten handelt, die schwanger 

ist oder ihr leibliches Kind bis zur Vollendung seines sechsten Lebensjahres betreut (§ 94 Abs. 1 Satz 4 SG B XII (http:/Nitww.qesetze

im-internet.de/sgb 12/ 94.htmll), dasselbe gilt, wenn die Betreuung eines leiblichen Kindes du rch den leistungsberechtigten Vater 

erfolgt. 

Wenn UH-Berechtigte Lohn- oder Schadensersatzansprüche besitzen, gehen diese vor (gern. § 94 Abs. 1 Satz 5 (h ttp:/Nitww.qesetze 

-im-internet.de/sgb 12/ 94.htmll i. V. m. § 93 Abs. 4 SG B XII (http:/Nitww.qesetze-im-internet.de/sgb 12/ 93.htmll die §.§..11.§ 

(http:/Nitww.gesetze-im-internet.de/sgb 10/ 115.htmll und 116 SGB X (http:/Nitww.gesetze-im-internet.de/sgb 10/ 116.htmll). Es handelt 

sich auch hierbei um gesetzliche Forderungsübergänge allerdings gegenüber Dritten (nicht gegenüber Sozialleistungsträgern). 
- Nach § 115 SGB X (http:/Nitww.qesetze-im-internet.de/sgb 10/ 115.htmll geht der Anspruch des Arbeitnehmers gegen den 

Arbeitgeber auf den Träger der Sozialhilfe über, soweit dieser Leistungen gewährt, weil der Arbeitgeber die Lohnforderungen des 

Arbeitnehmers nicht erfüllt. 

- Nach § 116 SGB X (http:/Nitww.qesetze-im-internet.de/sgb 1 O/ 116.htmll geht der Anspruch gegen ei nen Schadensersatzpflichtigen 

auf den Träger der Sozialhilfe über, soweit der Träger der Sozialhilfe zur Behebung des Schadens (inhaltliche Deckungsgleichheit) 
und für denselben Zeitraum (zeitliche Deckungsgleichheit) wie der vom Schädiger z u leistende Schadensersatz Leistungen 

erbringen muss. Besteht eine inhaltliche Deckungsgleichheit nicht, so kommt eine Überleitung nach§ 93 SGB XII 

(http:/Nitww.gesetze-im-internet.de/sgb 12/ 93.htmll in Betracht. 

bei Leistungsberechtigten nach dem Dritten Kapitel SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt) fü r den in§ 105 Abs. 2 SGB XII 

fhttp:/Nitww.qesetze-im-internet.de/sgb 12/ 105.htmll beschriebenen Anteil von 56 % der Kosten der Unterkunft (ohne der Kosten für 

Heizungs- und Warmwasserversorgung), soweit die dort genannten Voraussetzungen zutreffen (§ 94 Abs. 1 Satz 6 SGB XI 1 

(http:/Nitww.gesetze-im-internet.de/sgb 12/ 94.htmll); dies gilt jedoch nicht, wenn - wie in Ausnahmefällen mög lich - dem UH

Berechtigten neben der Hilfe zum Lebensunterhalt gleichzeitig Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz gewährt wird. 

II. 1.2.2 Begrenzung des Übergangs nach § 94 Abs. 2 SGB XII; Elternpauschalen 

Gern. § 94 Abs. 2 SGB XII (http:/Nitww.qesetze-im-internet.de/sgb 12/ 94.htmll ist der Anspruchsübergang bei Eltern von behinderten 
oder pflegebedürftigen volljährigen Kindern i. S. v. § 53 SGB XII (http:/Nitww.gesetze-im-internet.de/sgb 12/ 53.htmll bzw. § 61 SGB XII 
(http:/Nitww.qesetze-im-internet.de/sgb 12/ 61.htmll für Leistungen nach dem Sechsten und Siebten Kapitel SGB XII 
(Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege) sowie Leistungen nach dem Dritten Kapitel SG B XI 1 (H ilfe z um Lebensunterhalt) auf 
Pauschalen begrenzt. 

Gern. § 94 Abs. 2 Satz 3 SGB XI 1 (http:/Nitww.qesetze-im-internet.de/sgb 12/ 94.htmll verändern sich diese pauschalen Beträge 
zeitgleich und prozentual entsprechend der gesetzlichen Erhöhung des Kindergeldes. Die Änderungen werden durch die 
Fachbehörde jeweils bekannt gegeben. Aktuell betragen die Elternpauschalen: 

Elternpauschalen : 

Pauschalen seit 2010 
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Pauschale wg. Kap.6 od. 7 31,07€ 

Pauschale wg. Kap.3 (HzL) 23,90 € 

Maximale Pauschale 54,97 

(wg. Kap.3 +Kap.6 od. Kap. 7) 

Es gilt die gesetzliche Vermutung, dass die Eltern in Höhe der Pauschalbeträge leistungsfähig sind. Diese gesetzliche Vermutung 
kann widerlegt werden. Bei Darlegung eines entsprechenden Sachverhalts durch Unterhaltspflichtige ist dann der konkret 
übergehende UH-Anspruch zu berechnen oder es findet - vveil die Leistungsfähigkeit nicht gegeben ist - kein Übergang des UH
Anspruches statt. 

Voraussetzung ist, dass ein Anspruch auf Eingliederungshilfe besteht. Die reine Tatsache, dass eine Erwerbsunfähigkeitsrente 
bezogen wird oder ein Schwerbehindertenausweis vorliegt, ist nicht ausreichend. 

Kommt eine Zugehörigkeit von UH-Berechtigten zum Personenkreis des§ 53 SGB XII (h ttp://www.qesetze-im-
internet.de/sgb 12/ 53.htmll in Betracht, so kann eine Zuordnung schwierig sein, wenn keine Eingliederungshilfeleistungen bezogen 
werden. 

Eine Zugehörigkeit zum Personenkreis nach§ 53 SGB XII (http://www.qesetze-im-internet.de/sgb 12/ 53.htmll ist nur dann gegeben, 
wenn UH-Berechtigte durch ihre Behinderung wesentlich in ihrer Teilhabefähigkeit eingeschränkt sind. Es muss also eine Kausalität 
zwischen der Behinderung und der Einschränkung der Teilhabefähigkeit gegeben sein. 

Selbst wenn ein Schwerbehindertenausweis mit einem Grad der Behinderung (GdB) von mehr als 50% vorgelegt werden kann, ist 
eine Zugehörigkeit zu dem genannten Personenkreis nicht automatisch zu schlussfolgern; denn einen Schwerbehindertenausweis -
auch mit einem GdB von mehr als 50% - erhalten auch Personen mit "internistischen" (z. B. Krebs) oder "chi ru rgischen" Leiden (z. 
B. Armamputation). Diese müssen aber in ihrer Teilhabefähigkeit durch die Behinderung nicht notvvendig im Sinne von§ 53 SGB XII 
(http://www.gesetze-im-internet.de/sgb 12/ 53.htmll eingeschränkt sein und gehören deshalb in der Regel nicht zum Personenkreis 
nach§ 53 SGB XII (http://www.qesetze-im-internet.de/sgb 12/ 53.htmll. 

Liegt ein Schwerbehindertenausweis vor, so ist zunächst immer festzustellen, welcher Sachverhalt dem Schwerbehindertenausweis 
zugrunde liegt. Dasselbe gilt bei beim Bezug einer Erwerbsminderungsrente. 

Bestehen (danach noch) Zweifel, muss ggf. eine Begutachtung durch das Gesundheitsamt vorgenommen werden . 

II. 1.2.3 Ausschluss oder Begrenzung des Übergangs nach § 94 Abs. 3 SGB XII 

II. 1.2.3.1 Realer oder potenzieller Bezug von Hilfe zum Lebensunterhalt 

UH-Ansprüche gehen nicht über, vvenn die UH-pflichtige Person leistungsberechtigt nach dem Dritten (Hilfe zum Lebensunterhalt) 
oder Vierten (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) Kapitel ist oder bei Erfüllung des UH-Anspruchs würde (§ 94 Abs. 
3 Satz 1 Nr. 1 SGB XII (http://www.gesetze-im-internet.de/sgb 12/ 94.htmll). 

II. 1.2.3.2 Unbillige Härte 

UH-Ansprüche gehen nicht über, soweit der Anspruchsübergang eine unbillige Härte bedeuten würde (§ 94 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 
SGB XII (http://www.gesetze-im-internet.de/sgb 12/ 94.htmll). Eine unbillige Härte kann nur dann vorliegen, wenn aus Sicht des 
Sozialhilferechts durch den Anspruchsübergang soziale Belange berührt werden. Die Härte kann in einer materiellen oder 
immateriellen Hinsicht bestehen und entweder die Person des UH-Pflichtigen oder des Leistungsberechtigten betreffen. Bei der 
Beurteilung der Frage, ob eine unbillige Härte vorliegt, ist in erster Linie die Zielsetzung der Hilfe zu berücksichtigen. Daneben sind 
die allgemeinen Grundsätze der Sozialhilfe zu beachten. Die unbillige Härte nach § 94 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 (http ://www.qesetze-im
internet.de/sgb 12/ 94.htmll liegt in der Regel nicht bei einer Störung der familiären Verhältnisse i. S. von§ 1611 BGB 
(http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/ 1611.htmll vor (hierzu Ziffer 11 2. 3.1). 

Eine unbillige Härte liegt insbesondere dann vor, wenn und soweit der öffentlich-rechtliche Grundsatz der familiengerechten Hilfe, 
nach dem u.a. auf die Belange und Beziehungen in der Familie Rücksicht zu nehmen ist(§ 16 SGB X II (http://www.gesetze-im
internet.de/sgb 12/ 16.htmll), einer Heranziehung entgegensteht. Dies kann zum Beispiel der Fall sein, wenn 

die Höhe des Heranziehungsbetrages in keinem Verhältnis zu der dadurch zu befürchtenden nachhaltigen Störung des 

Familienfriedens steht, 
durch die Heranziehung das weitere Verbleiben der leistungsberechtigten Person in der Familie gefährdet erscheint, 

vor dem Hintergrund der sozialen und wirtschaftlichen Lage des UH-Pflichtigen eine unzumutbare Beeinträchtigung des UH

Pflichtigen und der übrigen Familienmitglieder zu befürchten ist, 

der UH-Pflichtige den Leistungsberechtigten bereits vor Eintritt der Sozialhilfe über das Maß einer zumutbaren UH-Pflicht hinaus 

betreut oder gepflegt hat, 
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wenn die Zielsetzung der Hilfe infolge des Übergangs gefährdet erscheint. 

Gern. § 94 Abs.3 Satz 2 SG B XII (http://www.gesetze-im-internet.de/sgb 12/ 94.htmll ist der Amtsermittlungsgrundsatz fü r die 
Feststellung der unbilligen Härte eingeschränkt. Der Träger der Sozialhilfe muss nicht von sich aus ermitteln. Die Gründe für das 
Vorliegen einer unbilligen Härte sind aber zu berücksichtigen, wenn sie nachgewiesen werden oder der Träger der Sozialhilfe auf 
andere Weise Kenntnis erlangt hat. Ob eine unbillige Härte zum Ausschluss oder nur zur Einschränkung des Anspruchsübergangs 
auf den Träger der Sozialhilfe führt, hängt von dem Ausmaß der Unbilligkeit ab. Der völlige Ausschluss des Anspruchsübergangs ist 
nicht die Regel. 

II. 1.2.4 Einschränkung bei der Geltendmachung wegen fehlendem UH-rechtlichem Bedarf 

Der bürgerlich-rechtliche UH dient grundsätzlich nur der Deckung des gegenwärtig laufenden Bedarfs, so dass regelmäßig nur bei 
Hilfen zum gegenwärtig laufenden Bedarf eine Heranziehung in Betracht kommt (die Ausnahmen zu diesem Gru ndsatz si nd am 
Ende dieser Ziffer dargestellt): 
UH-rechtlich besteht insbesondere kein Bedarf bei 

Hilfen, die auf die Übernahme von Zahlungsrückständen gerichtet sind (z. B. Übernahme von Mietschulden zur Sicherung der 
Unterkunft nach (§ 36 SG B XII (http://www.gesetze-im-internet.de/sgb 12/ 36.htmll), 

Gewährung des zusätzlichen Barbetrages nach § 133a SGB XI 1 (http://www.qesetze-im-internet.de/sgb 12/ 133.htmll, 

präventiven Leistungen z. B. vorbeugende Gesundheitshilfe nach§ 47 SGB XII (http://www.gesetze-im-intern et.de/sgb 12/ 47.html), 

der Hilfe bei Sterilisation(§ 51 SGB XII (http://www.gesetze-im-internet.de/sgb 12/ 51.htmll) , 

der Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII (http://www.gesetze-im-internet.de/sgb 12/ 49.htmll), 

der Hilfe zur Erlangung und Sicherung eines geeigneten Arbeitsplatzes im Arbeitsleben nach § 54 Abs. 1 Nr. 4 und 5 SG B XI 1 

(http://www.qesetze-im-internet.de/sgb 12/ 54.htmll sowie von Hilfen in sonstigen Beschäftigungsstätten nach § 56 SGB XI 1 

(http://www.gesetze-im-internet.de/sgb 12/ 56.htmll, solange es sich nicht um Hilfen zum Lebensunterhalt handelt , 

Hilfen, die dem bzw. der Leistungsberechtigten nicht für sich selbst, sondern zugunsten von Angehörigen gewährt werden (§..1.Q 

SGB XII (http://www.qesetze-im-internet.de/sgb 12/ 70.htmll, soweit die Hilfe zur Weiterführung des Haushalts den 

Haushaltsangehörigen zugutekommt), 

Pflegegeld nach§ 64 SGB XII (http://www.gesetze-im-internet.de/sgb 12/ 64.htmll, soweit die Pflege von Angehörigen durchgeführt 

wird, 

Blindenhilfe nach§ 72 SGB XI 1 (http://www.gesetze-im-internet.de/sgb 12/ 72.htmll, 

Beiträge zur Alterssicherung für Pflegepersonen nach § 65 SGB XI 1 (http://www.qesetze-im-internet.de/sgb 12/ 65.htmll, 

Leistungen im Rahmen der Altenhilfe nach§ 71 SGB XII (http://www.qesetze-im-internet.de/sgb 12/ 71.htmll , die in Form von 

Beratung und Unterstützung gewährt werden, 

Unterbringung von Frauen und Kindern in Frauenhäusern, 

Beihilfen zum gegenseitige Besuch nach§ 54 Abs. 2 SGB XII (http://www.qesetze-im-internet.de/sgb 12/ 54.htmll fü r Menschen, die 

Leistungen der Eingliederungshilfe in einer stationären Einrichtung erhalten sowie fü r deren Angehörige. 

Der Grundsatz, dass nur UH-Ansprüche für den gegenwärtig laufenden Bedarf übergehen, hat e inige bedeutende Ausnahmen, bei 
denen ein UH-Anspruch übergeht: 

ausdrücklich geregelte gesetzliche bürgerlich-rechtliche UH-Pflichten zur Deckung oder Absicherung möglicher zukünftiger 

Bedarfslagen. Nach § 1578 Abs. 2 BGB (http://www.qesetze-im-internet.de/bgb/ 1579.htmll i. V. m. § 157 4 Abs. 3 (http://www.qesetze

im-internet.de/bgb/ 1574.htmll, § 1575 BGB (http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/ 1575.htmll sowie - § 1610 Abs. 2 BG B 

(http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/ 1610.htmll sind dies 

- Kosten der (Schul-) Ausbildung/Fortbildung/Umschulung (§ 1578 Abs. 2 BGB (http://www.qesetze-im-internet.de/bgb/ 1579.htmll, § 

1610 Abs. 2 BGB (http://www.qesetze-im-internet.de/bgb/ 1610.htmll), 

- Krankenversicherungsbeiträge und Pflegeversicherungsbeiträge (§§ 1578 Abs. 2, 1610 Abs. 2 BGB), 
- Kosten für eine angemessene Versicherung für das Alter und eine geminderte Erwerbsfähigkeit beim nachehelichen UH(§ 1578 

Abs. 3 BGB); zu den Vorsorgeaufwendungen siehe auch Ziffer 11. 2.5.5. 

Sonderbedarfe i. S. von § 1613 Abs. 2 BGB (http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/ 1613.html) 

Sonderbedarf ist ein unregelmäßiger, außergewöhnlich hoher Bedarf. Dabei handelt es sich um einen überraschenden, nicht mit 

Wahrscheinlichkeit voraussehbaren und der Höhe nach nicht abschätzbaren Bedarf, der deshalb beim laufenden UH nicht 
angesetzt werden konnte. Beispiele: 

- unvorhergesehene Krankheitskosten, 

- Erstausstattung eines Säuglings, 

- Klassenfahrten, 
- Nachhilfeunterricht. 

II. 1.2.5 Ausschluss des Übergangs nach § 6 Abs. 2 HmbLPG (Bestandsschutz) 
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Wenn der bzw. die Leistungsberechtigte im Rahmen der Übergangsregelung gemäß§ 2 des Gesetzes zur Änderung des 
Hamburgischen Landespflegegesetzes vom 22. Juni 2010 (HmbGVBI. S. 440) Leistu ngen nach § 6 HmbLPG 
(http ://lan desrecht.h amburq.de/iportal/portal/page/bsh aprod. psml?nid=6&sh owdoccase=1 &doc.id=ilr-PfleqeGHA2007V1 P6&st=lrl in der Fassung 
vom 18.09.2007 (Einkommensabhängige Einzelförderung) erhält, ist der Übergang gegenüber Kindern und Eltern ausgeschlossen(§ 
6 Abs. 2 HmbLPG i. d. F. vom 18.09.2007). 

II. 1.2.6 Absehen von der Inanspruchnahme von UH-Pflichtigen gern. § 68 Abs. 2 Satz 2 SG B XII 

Gemäß§ 68 Abs. 2 Satz 2 SGB XI 1 (http://INww.gesetze-im-internet.de/sgb 12/ 68.htmll ist bei Leistungen nach dem Achten Kapite l 
SGB XII von der Inanspruchnahme UH-Pflichtiger abzusehen, soweit durch den Anspruchsübergang der Erfolg einer Hilfe zur 
Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten gefährdet würde. Eine Gefährdung des Hilfeerfolgs ist anzunehmen, wenn der 
Leistungsberechtigte bei Inanspruchnahme von UH-Pflichtigen die angebotene Hilfe entweder gar nicht erst annimmt, den 
Hilfeprozess abzubrechen droht oder ihn tatsächlich abbricht. 

II. 1.3 Bürgerlich-rechtliche Grenzen der lnanspruchnah me 

II. 1.3.1 Verjährung 

Für familienrechtliche UH-Ansprüche aus den§ 1360 (http://INww.gesetze-im-internet.de/bgb/ 1360.htmll, 1361 ff. (http://\Nww.gesetze-im
internet.de/bgb/BJNR001950896.html#BJNR001950896BJNG011602377l, 1569 ff. (http://\Nww.gesetze-im
internet.de/bgb/BJNR001950896.html#BJNR001950896BJNG013202377l, 1584 (http://INww.qesetze-im-internet.de/bgb/ 1584.htmll, 1601 ff. 
(http://\Nww.gesetze-im-internet.de/bgb/BJNR001950896.html#BJNR001950896BJNG015002377l, § 161 51 BGB (http://INww.gesetze-im
internet.de/bgb/ 16151.htmll und den § 12 (http://INww.qesetze-im-internet.de/lpartq/ 12.htmll und § 16 LPartG (h ttp://INww.qesetze-im
internet.de/lpartg/ 16.htmll greift gern. § 197 Abs. 2 BGB (http://INww.gesetze-im-internet.de/bgb/ 197.htmll die dreijährige 
Regelverjährungsfrist des § 195 BGB (http://\Nww.qesetze-im-internet.de/bgb/ 195.htmll. Sie beg innt am Ende des Jahres, in dem der 
Anspruch entstanden ist und der Gläubiger Kenntnis von seinem Anspruch erhalten hat(§ 199 BGB (http://INww.gesetze-im
internet.de/bgb/ 199.htmll). Demzufolge ist bei der Heranziehung UH-Pflichtiger zu beachten, dass mit Ende des Jahres der Kenntnis 
des UH-Berechtigten die dreijährige Verjährungsfrist beginnt. 

Sollte diese Verjährungszeit überschritten sein, kann noch eine Hemmung der Verjährung aus familiä ren und ähnlichen Gründen 
(§ 207 BGB <http://INww.qesetze-im-internet.de/bgb/ 207.htmll) in Betracht kommen. Die Vollstreckungsverjährung beträgt nach§ 197 
Abs. 1 Nr. 3-5 BGB für titulierte Rückstände 30 Jahre. Die Verjährung ist als Einrede durch den UH-Pflichtigen geltend zu machen 
und muss nicht von Amts wegen geprüft werden. 

II. 1.3.2 Verwirkung aufgrund verspäteter Geltendmachung des UH-Anspruchs 

Die Vervvirkung des Anspruchs auf rückständigen UH kommt bereits vor Ablauf der Verjährungsfrist in Betracht. Folge der 
Verwirkung ist, dass die Geltendmachung des Anspruchs eine unzulässige Rechtsausübung i. S. v. § 242 BGB (http://INww.gesetze-im
internet.de/bgb/ 242.htmll (Treu und Glauben) darstellt. Die Verwirkung tritt ein, wenn 

der UH-Berechtigte sein Recht längere Zeit nicht geltend gemacht hat, obwohl er dazu in der Lage war (Zeitmoment der 

Verwirkung) und 

sich der UH-Schuldner aufgrund des gesamten Verhaltens des Berechtigten darauf einrichten durfte, dass dieser sein Recht auch 

in Zukunft nicht verfolgen wird (Umstandsmoment der Verwirkung). 

Das Zeitmoment der Verwirkung kann bereits erfüllt sein, wenn die Rückstände Zeiträume bet reffen, die mehr als ein Jahr 
zurückliegen. Dies kann auch für titulierte UH-Ansprüchen eintreten und auch dann, wenn der T räger der Sozialhilfe den Anspruch 
aus übergegangenem Recht geltend macht. Der Anspruch muss deshalb zeitnah geltend gemacht werden. 

Das Umstandsmoment kann insbesondere erfüllt sein, wenn der UH-Berechtigte (ggf. vertreten durch ein Elternteil) oder der Träger 
der Sozialhilfe nach Übergang des UH-Anspruchs länger als ein Jahr nach der Mahnung nichts von sich hören lässt, nach 
Auskunftserteilung durch die UH-pflichtige Person ohne eine begründete Zwischennachricht den Anspruch nicht beziffert oder eine 
unbegründete Kürzung der UH-Zahlungen widerspruchslos hinnimmt. 

Ein Vertrauenstatbestand zu Gunsten des Pflichtigen wird dann nicht geschaffen, wenn der Berechtigte dem Pflichtigen innerhalb der 
Jahresfrist nach Fälligkeit bzw. der letzten Maßnahme der Rechtsverfolgung deutlich gemacht hat, dass e r seinen UH-Anspruch 
weiter durchsetzen will, z. B. durch Anforderung weiterer Auskünfte, Erinnerung, Bezifferung, Widerspruch gegen eine UH-Kürzung, 
Mahnung oder Mahnbescheid. 

Hinsichtlich der Verwirkung aufgrund grober Unbilligkeit nach§ 1611 BGB (http://INww.gesetze-im-internet.de/bgb/ 1611.htmll wegen 
des Verhaltens des UH-Berechtigten wird auf Ziffer II. 2.3 verwiesen. 

II. 1.3.3 UH-Verzicht 

Auf UH kann bei bestehender Ehe und unter Verwandten nicht verzichtet werden. Eine Ausnahme gilt für Ehegatten, deren Ehe 
geschieden, aufgehoben oder für nichtig erklärt worden ist. Hier können gesetzliche UH-Pflichten für die Zeit nach der Ehe auch fü r 
die Zukunft erlassen oder eingeschränkt werden (§ 1585c BGB 
(http://INww.prosa.stadt.hamburg.de/ais/infoline/infoline/bgb/ 1585c Vereinbarungen.html). Nach Rechtskraft der Scheidung ist ein UH
Verzicht weiterhin formlos möglich. 
Ein UH-Verzicht 
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ist unwirksam, wenn die Mitteilung nach§ 94 Abs. 4 SGB XII (http://www.gesetze-im-internet.de/sgb 12/ 94.htmll erfolgt ode r der UH

Anspruch bereits auf den Träger der Sozialhilfe übergegangen ist, 

ist sittenwidrig und nach§ 138 Abs. 1 BGB nichtig bei Schädigungsabsicht zu Lasten des Trägers der Sozialhilfe, 

kann (auch ohne Schädigungsabsicht zu Lasten des Trägers der Sozialhilfe) sittenw idrig nach § 138 Abs. 1 BGB nichtig sein im 

Hinblick auf Inhalt, Zweck und Beweggrund der Vereinbarung, z. B. wenn zur Zeit des UH-Verzichts absehbar \11/'a r, dass der 

verzichtende Partner keine ausreichenden Einkünfte haben wird, um sich selbst zu unterhalten und deshalb auf Sozialhilfe 

angewiesen sein wird, 

ist gern. § 1585 c BGB seit dem 01.01 .2008 - vor Rechtskraft der Scheidung nur noch dann w irksam, wenn er notariell 

beurkundet ist. 

Für einen Verzicht auf UH, der in der DDR erklärt wurde, gilt: 

Ein UH-Verzicht, der vor dem 03.10.1990 erfolgte, bleibt wirksam, auch wenn der verzichtende Ehegatte nach dem Beitritt der DDR 

zur Bundesrepublik Deutschland auf Sozialhilfe angewiesen ist. 

Ein nach dem 03.10.1990 erfolgter UH-Verzicht kann dagegen nach § 138 BGB nichtig sein. Für die Abänderung von vo r dem 

03.10.1990 getroffenen UH-Vereinbarungen gilt grundsätzlich § 33 Familiengesetz buch der DDR (FGB) . Eine Absenkung der UH

Rente ist danach nur durch eine Gerichtsentscheidung möglich. Eine Erhöhung der UH-Rente ist nur in Ausnahmefällen möglich. 

II. 2. Bürgerlich-rechtliche UH-Pflicht 

Unterhalt wird nach den Bestimmungen des BGB, des Ehegesetzes (EheG) sowie des LPartG im gesetzlich bestimmten Umfang 
geschuldet. 

Der gesetzliche UH-Anspruch setzt voraus: 

dem Grunde nach: 

- UH-Bedürftigkeit des UH-Berechtigten (siehe Ziffer 11.2.1 ), 

- Zugehörigkeit des auf UH in Anspruch Genommenen zum Kreis der im konkreten Fall UH-Pflichtigen (siehe Ziffer 11.2.2), 

- keine Beschränkungs- und Versagungsgründe (siehe Ziffer II 2.3), 

der Höhe nach: 

- Maß des UH (siehe Ziffer II 2. 4), 

- UH-Bedarf des Berechtigten (siehe Ziffer II 2.5), 

- Leistungsfähigkeit des bzw. der UH-Pflichtigen (siehe Ziffer II 2.6). 

II. 2.1 Bedürftigkeit des UH-Berechtigten 

Eine der Voraussetzungen für die gesetzliche UH-Berechtigung ist, dass der UH-Berechtigte seinen Lebensbedarf nicht selbst 
bestreiten kann. 

II. 2.1.1 Allgemeine Voraussetzungen 

Der UH-Berechtigte muss in der Regel zunächst 

sein Einkommen, 

seine Arbeitskraft und 

sein Vermögen zur Deckung des Bedarfs einsetzen. 

Durch Vertrag begründete UH-Ansprüche muss der Berechtigte ausschöpfen, bevor er auf die gesetzlichen UH-Ansprüche 
zurückgreift. 

II. 2.1.2 Einkorn men des UH-Berechtigten 

Wegen der Bestimmung, welche Einkünfte des UH-Berechtigten im Rahmen des bürgerlich-rechtlichen UH-Anspruchs als sein 
Einkommen gelten, wird auf die UH-rechtlichen Leitlinien des Oberlandesgerichts Hamburg (http:/Austiz.hamburg.de/unterhaltsleitlinienD 
(im Folgenden „Leitlinien OLG - HH, Tz (in diesem Fall 1 - 9).", siehe auch unten Ziffer II 2.5.2) verwiesen. 

Grundsätzlich ist im Rahmen der UH-Prüfung sämtliches Einkommen des UH-Berechtigten z u berücksichtigen. 

Als Einkommen sind auch solche Einkünfte zu berücksichtigen, die bei der sozialhilferechtlichen Prüfung des Bedarfs außer Betracht 
zu bleiben haben (siehe Ziffer 11.1.2). Diese Berücksichtigung mindert den UH-rechtlichen Bedarf des UH-Berechtigten, so dass der 
UH-Anspruch niedriger ist als der sozialhilferechtliche Bedarf. Dadurch ist sichergestellt , dass der Träger der Sozialhilfe die 
Leistungen, wegen derer er auch den Sozialhilfeberechtigten nicht auf dessen Einkommen verweisen darf, auch nicht vom UH
Verpflichteten verlangen kann. 

Hinsichtlich der Berücksichtigung des Elterngeldes wird auf die Leitlinien OLG - HH Teilziffer 2.5 verwiesen. 
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Hinsichtlich der Berücksichtigung des Kindergeldes wird auf die Leitlinien OLG - HH Ziffer 14 und hinsichtlich von Bafög und 
Ausbildungsbeihilfen vvird auf die Leitlinien OLG - HH Teilziffer 13.2 verwiesen. 

II. 2.1.3 Anrechnung von Einkommen aus überobligatorischer Tätigkeit (überobligatorisches Einkommen) 

Eine Ausnahme von dem Grundsatz, dass sämtliches Einkommen zu berücksichtigen ist, gilt bei sog. überobligatorischem 
Einkommen: Nach UH-Recht kann der UH-Berechtigte keinen UH verlangen, wenn und soweit er seine Bedürftigkeit durch 
Erzielung eigenen Einkommens vermindern kann (siehe Ziffer 11.2.1.4 Erwerbsobliegenheit). Über diese Obligation hinaus (also 
überobligatorisch) erzieltes Einkommen ist nur teilweise bedürftigkeitsmindernd oder in Einzelfällen auch überhaupt nicht zu 
berücksichtigen. 

Unter überobligatorischem Einkommen versteht man Einkommen, das durch eine Tätigkeit erzielt wird, für die keine 
Erwerbsobliegenheit besteht und die freiwillig und jederzeit beendet werden darf. Hier ist es eine Frage des Einzelfalls, ob und vvie 
viel anzurechnen ist. 

Typisches Beispiel für überobligatorisch erzieltes Einkommen ist Einkommen aus Erwerbstätigkeit, wenn nach § 1570 BGB oder 
§ 1615 1 BGB keine Erwerbsobliegenheit des betreuenden Elternteils besteht (Leitlinien OLG - HH, Ziffer 17). 

Entscheidend für den Umfang der Berücksichtigung des überobligatorischen Einkommens ist zum Beispiel, vvie hoch der 
Betreuungsaufwand ist (Alter, Gesundheitszustand, Entwicklungsstand des Kindes etc.) . 

Beim Ehegatten unterhalt gilt§ 1577 Abs.2 BGB sowohl für den Trennungs-UH als auch fü r den nachehelichen UH. Danach sind 
Einkünfte nicht anzurechnen, soweit der Verpflichtete nicht den vollen Unterhalt leistet. Im Übrigen stellt auch 
überobligatorisches Einkommen eheprägendes Einkommen dar und ist aus Billigkeitsg ründen nach Treu und Glauben um einen 
anrechnungsfreien Teil zu kürzen. 

In Einzelfällen kann eine Anrechnung völlig entfallen, z. B. wenn der UH-pflichtige Ehegatte in seinem Hauptberuf bereits 
anrechenbare Überstunden leistet und darüber hinaus eine Nebentätigkeit ausübt und dem UH-Berechtigten ein deutlich über dem 
Mindestbedarf liegender UH zur Verfügung steht. 

Bei volljährigen Kindern über 21 Jahren in der Ausbildung gilt§ 1577 Abs.2 BGB analog. 

So dass auch hier die Einkünfte frei bleiben, soweit nicht der volle Unterhalt geleistet wird. Darüber hinaus kommt eine Anrechnung 
unter Berücksichtigung der beiderseitigen wirtschaftlichen Verhältnisse in Betracht. Zu berücksichtigen sind die z. B. hohe 
Wohnungskosten des Kindes oder studienbedingte Mehraufwendungen. 

Bei minderjährigen Kindern und ihnen gleichgestellten volljährigen Kindern bleiben Ferienjobs oder Zeitungsaustragen, die zur 
Aufbesserung des Taschengeldes dienen, regelmäßig anrechnungsfrei. 

II. 2.1.4 Erwerbsobliegenheit 

Die Erwerbsobliegenheit nach dem bürgerlichen Recht reicht weiter als die Pflicht zum Einsatz der Arbeitskraft nach § 11 SGB XII. 

Beruht die Leistungsberechtigung nach dem SG B XII allerdings darauf, dass der Berechtigte wegen Krankheit oder Behinderung in 
seiner Erwerbsfähigkeit auf weniger als drei Stunden Erwerbstätigkeit täglich unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen 
Arbeitsmarktes beschränkt ist (Umkehrschluss aus§ 8 Zweites Buch Sozialgesetzbuch - SGB II), wird auch regelmäßig kei ne höhere 
Erwerbsobliegenheit nach UH-Recht bestehen. 

Im Übrigen gilt Folgendes: 

Ehegatten müssen sich nach Scheidung der Ehe um eine angemessene Erwerbstätigkeit bemühen(§ 1574 Abs. 1 BGB), sofern 
keine Hinderungsgründe vorliegen (siehe dazu Ziffer 11.2.2.1.3). 

Kriterium der Angemessenheit ist gern. § 157 4 Abs. 2 BGB, dass die Tätigkeit der Ausbildung, den Fähigkeiten, der früher 
ausgeübten Erwerbstätigkeit, dem Lebensalter und Gesundheitszustand sowie den allgemeinen Verhältnissen auf den Arbeitsmarkt 
entspricht. Die Erwerbstätigkeit muss nicht den ehelichen Lebensverhältnissen der Ehegatten entsprechen, es sei denn, der den UH 
begehrende geschiedene Ehegatte belegt, dass die den genannten Kriterien entsprechende Tätigkeit aufgrund der früheren 
ehelichen Lebensverhältnisse unbillig ist. Für die Bewertung dieser Verhältnisse sind insbesondere die Dauer der Ehe, die Dauer der 
Pflege und Erziehung eines gemeinschaftlichen Kindes maßgeblich. 

Bei der Betreuung eines Kindes unter drei Jahren gilt, dass eine Erwerbsobliegenheit für die UH-berechtigte Mutter zu verneinen ist, 
die die Pflege und die Erziehung des Kindes übernommen hat(§ 1615 1 Abs. 2 Satz 3 BGB). Haben die Kinder bzw. hat das j üngste 
Kind das dritte Lebensjahr vollendet, hat die betreuende Mutter gern. § 1615 1 Abs. 2 Satz 4 BGB einen Unterhaltsanspruch, solange 
und soweit dies der Billigkeit entspricht. Betreut der Vater das Kind, so gelten für ihn dieselben Regeln (§ 1615 1 Abs. 4 BGB). 

Volljährige Kinder, die sich nicht in einer Ausbildung befinden, müssen sich um jede zumutbare Erwerbstätigkeit bemühen. Zumutbar 
können auch eine Erwerbstätigkeit unterhalb des erreichten Ausbildungsniveaus oder der erreichten Lebensstellung sowie ein 
Ortswechsel sein. 

Bei der UH-Pflicht gegenüber nicht privilegierten Kindern und gegenüber Eltern ist zu beachten, dass die Erwerbsobliegenheit nur 
schwach ausgeprägt und ein Ortswechsel i. d. R. nicht zumutbar ist. Auch das Alter ist zu berücksichtigen. 
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Zur Erwerbsobliegenheit siehe im Übrigen Leitlinien OLG-HH, Ziffern 9, 17; allgemein zu den UH-rechtlichen Leitlinien der 
Oberlandesgerichte siehe Ziffer 11. 2.5.2. 

11.2.1.5 Einsatz von Vermögen des UH-Berechtigten 

Vermögenserträge sind grundsätzlich in jedem UH-Verhältnis als Einkommen einzusetzen. 

Im Unterschied zum SGB XII gibt es im bürgerlichen Recht beim Berechtigten keine Schutzvorsch riften zugunsten bestimmter 
Vermögensteile. Dies kann zur Folge haben, dass Leistungsberechtigte zwar Anspruch auf Sozialhilfe haben, aber nicht oder nicht 
voll UH-bedürftig im Sinne des BGB sind. Diese Möglichkeit besteht z. B„ wenn Leistungsberechtigte nach§ 90 Abs. 2 SGB XII 
(http://INww.gesetze-im-internet.de/sgb 12/ 90.htmll geschütztes Vermögen besitzen, das sie nach den bürgerlich-rechtlichen 
Vorschriften für ihren Unterhalt einsetzen müssten. 1 n diesen Fällen kann der bzw. die UH-Pflichtige nicht in Anspruch genommen 
werden. Erst wenn das Vermögen real, (nicht nur fiktiv) verbraucht ist, kommt eine Inanspruchnahme nach den allgemeinen Regel n 
in Betracht. (zu beachten ist die Ausnahme für minderjährige Kinder Ziffer 11.2.2.3.1). 

Allgemein gilt aber, 

dass UH-Berechtigte auch nach bürgerlichem Recht nicht auf den Verbrauch einer Notfallreserve verwiesen werden kön nen. Diese 

entspricht regelmäßig dem Schonbetrag des§ 90 Abs. 2 Nr. 9 SGB XII (http://INww.qesetze-im-internet.de/sgb 12/ 90 .htmll (s iehe 

Konkretisierung zu § 90 SG B XII Ziffer 4.9.3 (http://INww.hamburg.de/basfi/kr-sgbxii-kap11-900) . Eine Notfall reserve schließt also die 

Unterhaltsbedürftigkeit nicht aus. 

Wird allerdings durch Ansparen des Barbetrages zur persönlichen Verfügung die Grenze der Notfallreserve überschritten, so 

müssen UH-Berechtigte den überschreitenden Barbetrag zur Deckung ihres Bedarfs einsetzen. 

dass auch in den Fällen, in denen die Verwertung von Vermögen unzumutbar ist, die Bedürftigkeit nicht ausgeschlossen wird. 
Unzumutbar ist die Verwertung insbesondere dann, wenn angemessene Erträge aus dem Vermögen den laufenden Unterhalt 

überwiegend sichern oder es sich um geringwertige Gegenstände von ideellem Wert für den Berechtigten handelt. Entsprechendes 

gilt, wenn die Vervvertung gänzlich unwirtschaftlich ist, weil der Vermögensgegenstand mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit in absehbarer Zeit erheblich im Wert steigen wird. 

II. 2.2 Kreis der UH-Pflichtigen 

II. 2.2.1 Ehegatten 

Ehegatten sind einander vorrangig zum UH verpflichtet (gern. § 1608 Satz 1 BGB für den Trennungs-UH und Familien-UH; gern. § 
1584 Satz 1 BGB für den nachehelichen UH). 

II. 2.2.1.1 Ehegatten in Lebensgemeinschaft 

Ehegatten sind gemäß§ 1360 Satz 1 BGB einander verpflichtet, durch ihre Arbeit und mit ihrem Vermögen die Familie angemessen 
zu unterhalten (Familienunterhalt). Voraussetzung des Anspruchs ist, dass zwischen Ehegatten noch eine Lebensgemeinschaft 
besteht. In diesen Fällen kann der UH-berechtigte Ehegatte - abgesehen vom Taschengeldanspruch - i. d. R. keinen Barunterhalt 
verlangen. 1 hm steht ansonsten nur Naturalunterhalt zu. Eine Lebensgemeinschaft besteht, wenn an der Ehe festgehalten wird. 

II. 2.2.1 .2 Ehegatten in Trennung 

Gern. § 1361 Abs.1 BGB besteht bei Getrenntleben ein UH-Anspruch (ggf. beschränkt bzw. herabgesetzt gern. §§ 1361 Abs. 3, 1579 
BGB). Zum Begriff des Getrenntlebens vgl. § 1567 BGB. 
Nur ausnahmsweise kann ein nicht erwerbstätiger Ehegatte gern. § 1361 Abs.3 BGB auf eigene Erwerbstätigkeit verwiesen werden. 

Eine Verpflichtung zur Verwertung des Vermögens ergibt sich aus § 1361 Abs. 1 und Abs. 2 BGB. 

Eine Verpflichtung zur Verwertung besteht insbesondere dann, vvenn das Vermögen auch bereits während der Ehe zur Deckung des 
Unterhalts diente. Zu berücksichtigen ist auch die Höhe des jeweiligen Vermögens der getre nnt lebenden Ehegatten und die Dauer 
der Trennung. 

II. 2.2.1.3 Geschiedene Ehegatten 

Geschiedene Ehegatten haben nach der Scheidung grundsätzlich jeweils selbst für ihren Unterhalt zu sorgen (§ 157 4 Abs. 1 BGB). 
Nur wenn einer der Ehegatten dazu außerstande ist, kann er unter den nachfolgend genannten Voraussetzungen UH von dem 
anderen Ehegatten verlangen: 

Scheidung nach dem 30. Juni 1977 

Wenn die Ehe nach dem 30. Juni 1977 geschieden, aufgehoben oder für nichtig erklärt worden sind und ein Ehegatte nicht selbst -

insbesondere durch den Einsatz seiner Arbeitskraft - für seinen UH sorgen kann (§ 1569 BGB), 

- wegen Betreuung eines gemeinschaftlichen Kindes(§ 1570 BGB), 

-wegen Alters(§ 1571 BGB), 

- wegen Krankheit oder Gebrechen (§1572 BGB), 
- während einer Ausbildung, Fortbildung oder Umschulung unter den in § 1575 BGB genannten Voraussetzungen. 
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- soweit sie keinen UH-Anspruch nach §§ 1570 bis 1572 BGB besitzen oder die Voraussetzungen fü r einen UH-Anspruch nach 

diesen Vorschriften nachträglich entfallen sind, solange und soweit sie nach der Scheidung keine angemessene Erwerbstätigkeit, 

die ihren vollen UH deckt, zu finden vermögen (§§1573 Abs. 1 bis 3 i. V. m. 157 4 BGB). Dies gilt insbesondere bei einer langen 
Ehedauer 

- soweit ihre Einkünfte aus einer angemessenen Erwerbstätigkeit vorbehaltlich einer Kü rzung nach§ 1578b BGB nicht zum vollen 

UH nach den ehelichen Lebensverhältnissen ausreichen (§ 1573 Abs. 2 BGB, sog. Aufstockungsunterhalt). 

- wenn ihre Einkünfte aus einer angemessenen Erwerbstätigkeit wegfallen, weil sie ihren UH durch die Erwerbstätigkeit trotz ihrer 
Bemühungen ganz oder teilweise nicht nachhaltig sichern konnten(§ 1573 Abs. 4 i. V. m. § 1574 BGB). 

- soweit und solange wegen sonstiger schwerwiegender Gründe eine Erwerbstätigkeit nicht verlangt werden kann und die 

Versagung von UH unter Berücksichtigung der Belange beider Ehegatten grob unbillig wäre (§ 1576 BGB). 
Liegt keiner der genannten Hinderungsgründe vor, so müssen sich Ehegatten nach Scheidung der Ehe gern.§ 1574 Abs. 1 BGB 

um eine angemessene Erwerbstätigkeit bemühen (siehe dazu Ziffer 11.2.1.4). 

Scheidung vor dem 1. Juli 1977 

Ein Ehegatte, dessen Ehe vor dem 1. Juli 1977 geschieden, aufgehoben oder für nichtig erklärt worden ist, kann gegen den 
anderen Ehegatten Anspruch auf angemessenen oder der Billigkeit entsprechenden UH haben, wenn er ausweislich des 

Scheidungsurteils nicht allein oder überwiegend schuldig an der Scheidung, Aufhebung oder Nichtigkeit der Ehe ist (§§ 58, 59, 60, 

61, EheG a.F„ bei Aufhebung oder Nichtigkeit der Ehe i. V. m. §§ 26 bzw. 37 EheG);bei gleicher Schuld an der Scheidung kann 
sich der Anspruch auf einen UH-Beitrag beschränken (§§ 26, 37, 60 EheG a. F.) Für diese Ehen gelten die Bestimmungen des 

EheG a. F. trotz dessen Aufhebung durch das Gesetz zur Neuordnung der Eheschließung auf der Grundlage von Art. 12 Nr. 3 Abs. 

2 des Ersten Gesetzes zur Reform des Ehe- und Familienrechts (1. EheRG) fort. Grundsätzlich kann der UH-Anspruch bei Eintritt 

von Bedürftigkeit immer wieder aufleben. 
Scheidung in der DDR 

Für den UH-Anspruch geschiedener Ehegatten, die bis zum Zeitpunkt des Beitritts der DDR zur Bundesrepublik Deutschland beide 

in der DDR gelebt haben, gelten die §§ 29 bis 33 des Familiengesetzbuches der DDR (FGB) in der Fassung des Ersten 
Familienrechtsänderungsgesetzes vom 20.07.1990 fort (Art. 234 § 5 Satz 1 EG BGB). 

Das Gleiche gilt, wenn der geschiedene UH-berechtigte Ehegatte vor dem 03.10.1990 aus der DDR in die Bundesrepublik 

Deutschland übergesiedelt und der UH-verpflichtete Ehegatte in der damaligen DDR verblieben ist. Eine UH-Bedürftigkeit ist nur 

dann zu bejahen, wenn eine entsprechende gerichtliche Regelung über den UH oder einen UH-Vereinbarung im Rahmen des 

Scheidungsverfahrens getroffen wurde. 
Sind beide Ehegatten oder ist zumindest der UH-pflichtige geschiedene Ehegatte vor dem 03.10.1990 aus der DDR in die 

Bundesrepublik übergesiedelt, so richtet sich der Anspruch auf nachehelichen UH nach dem BGB bzw. nach dem EheG a. F. 
Für die Abänderung von Entscheidungen der DDR-Gerichte über nachehelichen UH gilt verfahrensrechtlich § 323 ZPO 

(http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/ 323.htmll. Ist DDR-UH-Recht anzuwenden, sind die UH-Ansprüche des geschiedenen und 

des neuen Ehegatten gleichrangig. Zur Bestimmung des Selbstbehalts des nach DDR-Recht UH-Pflichtigen, die in den neuen 

Ländern leben, kann als Orientierung deren Sozialhilfebedarf dienen. Diese Regelung gilt auch im Rahmen geltend gemachten 

Kindes-UH. 

UH-Vereinbarungen nach§ 30 Abs. 3 FGB gelten auch nach dem 03.10.1990 fort, wenn sie im Zusammenhang mit der Scheidung 
im Scheidungsverfahren getroffen wurden. 

Bei Übertritt eines der Beteiligten in die Bundesrepublik Deutschland vor dem 03.10.1990 gelten für diese gerichtlichen Scheidungs 

-UH-Vereinbarungen die§§ 1569 ff BGB. Für nach dem 03.10.1990 getroffene gerichtliche oder außergerichtliche UH

Vereinbarungen sowie für deren Abänderung gilt generell das BGB. Darüber hinaus ist eine vor dem 03.10.1990 außerhalb des 

Scheidungsverfahrens in der DDR getroffene UH-Vereinbarung unwirksam. 

II. 2.2.2 Eingetragene Lebenspartnerschaft 

Für Lebenspartner einer eingetragenen Lebenspartnerschaft gelten nach Trennung bzw. nach Aufhebung der Lebenspartnerschaft 
dieselben Regeln wie für den UH getrennt lebender bzw. geschiedener Ehegatten (§§ 12, 16 LPartG) . 

II. 2.2.3 Verwandte in gerader Linie untereinander 

Verwandte in gerader Linie sind einander zum UH verpflichtet(§ 1601 BGB i. V. m. § 1603 Abs. 1 BGB). Zu beachten ist aber, dass 
ein Übergang des UH-Anspruchs nach dem SGB XII gegen Verwandte vom 2. Grad an gern. § 94 Abs. 1 Satz 3 2. Alternative SGB 
XI 1 (http://www.gesetze-im-internet.de/sgb 12/ 94.htmll ausgeschlossen ist. 

II. 2.2.3.1 Eltern mit gesteigerter UH-Pflicht (vorrangig UH-pflichtige Eltern) 

Gesteigert UH-pflichtig sind Eltern - auch wenn sie nicht miteinander verheiratet sind - gleichermaßen gegenüber: 

ihren minderjährigen unverheirateten Kindern unter den Voraussetzungen des§ 1603 Abs. 2 BGB. 

Ein minderjähriges Kind kann gern. § 1602 BGB von seinen Eltern auch dann die Gewährung von UH verlangen, wenn es 
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Einkommen oder Vermögen hat, soweit das Einkommen und die Erträge aus dem Vermögen nicht seinen Bedarf decken. 

Hinsichtlich der Verrechnung des Kindergeldes wird auf die Leitlinien OLG - HH, Teilziffer 11.2 und Ziffer 14 verwiesen. 

Hinsichtlich der Anrechnung des Einkommens minderjähriger Kinder wird auf OLG - HH, Teilziffer 12.2 vervviesen. 

Ihr Vermögen müssen minderjährige Kinder nur dann für ihren UH einsetzen, \l\lenn anderenfalls der angemessene UH der Eltern 

nicht gewahrt wäre. 

ihren privilegierten volljährigen Kindern, d. h. den unverheirateten volljährigen Kindern bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres, 

solange sie im Haushalt der Eltern oder eines Elternteils leben und sich in der allgemeinen Schulausbildung befinden. (§ 1603 Abs. 
2 Satz 2 BGB). 

liegen die Voraussetzungen des§ 1603 Abs. 2 Satz 1 BGB vor, mit der Folge, dass eine gesteigerte UH-Pflicht gegeben ist, so 
besteht die Verpflichtung, alle verfügbaren Mittel heranzuziehen, um für den angemessenen Unterhalt ihrer minderjährigen und 
privilegierten volljährigen Kindern aufzukommen. 

Die gesteigerte Unterhaltspflicht führt dazu, dass auch an die Erwerbsobliegenheit besonders strenge Anforderungen zu stellen sind. 

II. 2.2.3.2 Eltern mit nicht gesteigerter UH-Pflicht 

Keine gesteigerte UH-Pflicht haben Eltern im Verhältnis zu ihren minderjährigen verheirateten und zu ihren nicht von Ziffer 11. 2.2.3.1 
erfassten volljährigen Kindern. 

Volljährige Kinder können aus unterschiedlichen Gründen einen UH-Anspruch gegenüber ihren Eltern haben z. B. bei 

vorübergehender oder dauerhafter Erwerbsminderung wg. Behinderung i. S. v. § 53 SGB XII (http://www.qesetze-im

internet.de/sgb 12/ 53.htmll oder Pflegebedürftigkeit nach § 61 SG B XI 1 (http://www.gesetze-im-internet.de/sgb 12/ 61.htmll (z u 

beachten ist aber§ 94 Abs. 2 SGB XI 1 (http://www.gesetze-im-internet.de/sgb 12/ 94.htmll; siehe dazu Ziffer 11.1.2.2), 

Schul- und Berufsausbildung (geschuldet werden von den Eltern in der Regel die Kosten einer Erst-Ausbildung, die das Kind in die 

Lage versetzt, selbst für seinen Lebensunterhalt aufzukommen). 

Nach § 1612 b Abs. 1 BGB ist das für volljährige Kinder gezahlte Kindergeld UH-rechtlich in vollem Umfang auf deren Barunterhalt 
anzurechnen. 

II. 2.2.4 Der Elternteil eines nichtehelichen Kindes gegenüber dem anderen Elternteil 

Eine UH-Verpflichtung des Elternteils eines nichtehelichen Kindes gegenüber dem anderen Elternteil dieses Kindes (§ 1615 1 BGB) 
besteht: 

gegenüber der Mutter des gemeinsamen Kindes regelmäßig für die Dauer von 6 Wochen vor und 8 Wochen nach der Geburt des 
Kindes, 

soweit der Mutter durch die Schwangerschaft oder Entbindung außerhalb dieses 

Zeitraums Kosten entstehen, 

soweit die Mutter einer Erwerbstätigkeit nicht nachgeht, weil sie infolge der Schwangerschaft oder einer durch die Schwangerschaft 
oder Entbindung verursachten Krankheit dazu außerstande ist oder eine Erwerbsobliegenheit nicht besteht (siehe dazu Ziffer 

11.2.1.4). 

Die Unterhaltsverpflichtung beginnt frühestens 4 Monate vor der Geburt und dauert mindestens bis zum 3. Geburtstag des Kindes. 

Die UH-Pflicht kann sich verlängern, solange und soweit dies insbesondere unter Berücksichtigung der Belange des Kindes und 

der bestehenden Möglichkeiten der Kinderbetreuung der Billigkeit entspricht. Betreut der Vater das Kind, hat er den 

entsprechenden UH-Anspruch gegenüber der Mutter. 

II. 2.2.5 Kinder gegenüber ihren Eltern 

Kinder sind gegenüber ihren Eltern nach § 1601 BGB unterhaltspflichtig. 

Bei der UH-Pflicht gegenüber Eltern ist zu beachten, dass die Erwerbsobliegenheit nur schwach ausgeprägt ist, so dass z. B. ein 
Orts\l\lechsel i. d. R. nicht zumutbar ist. 

II. 2.2.6 Vertraglich zum UH-Verpflichtete 

Vertraglich begründete UH-Leistungen zwischen Personen, die einander an sich nicht UH-pflichtig sind (z. B. zwischen 
Geschwistern) oder bei denen der Anspruchsübergang nach dem SGB XII ausgeschlossen ist (z.B. zwischen Großeltern und 
Enkeln), gehen nicht nach§ 94 SGB XII auf den Träger der Sozialhilfe über. In diesen Fällen ist ei ne Überleitung nach § 93 SGB XII 
durchzuführen. 

II. 2.3 Beschränkungs- und Versagungsgründe beim UH-Berechtigten (Verwirkung) mit Schwerpunkt auf dem Eltern-UH 

Negative Billigkeitsklauseln, deren Anwendung eine Herabsetzung des Anspruchs unter den angemessenen UH, seinen Wegfall 
oder seine zeitliche Beschränkung nach sich ziehen, finden sich 
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in der Regelung des UH-Anspruchs aus Anlass der Geburt bei nicht miteinander verhei rateten Eltern (§ 1615 1 Abs. 3 Satz 1 

BGB), 
im Verwandten unterhalt(§ 1611 BGB) für Verwandte (Kinder und Eltern) und nicht miteinander verhei ratete Eltern (§ 1611 BGB i. 

V. m. 16151 Abs. 3 Satz 1). 

Ob und inwieweit Eltern oder Kinder ihren UH-Anspruch nach § 1611 BGB verwirkt haben , ist anhand aller maßgeblichen 
Umstände einschließlich des Verhaltens der UH-pflichtigen Kindes bzw. der UH-pflichtigen Eltern umfassend abzuwägen. 

Der UH-Anspruch ist stets geltend zu machen; denn der Tatbestand der Verwirkung ist erst auf Einwendung von UH-Pflichtigen zu 
berücksichtigen. Die Pflichtigen tragen dann die Beweislast für die geltend gemachte Einwendung. 

Nachfolgend sind die Verwirkungstatbestände mit Schvverpunkt auf dem Eltern-UH näher dargestellt. 

II. 2.3.1 Bedürftigkeit aufgrund sittlichen Verschuldens 

Ein sittliches Verschulden i. S. v. § 1611 Abs. 1 Alternative 1 BGB setzt ein sittlich zu missbilligendes Verhalten sowie ei ne 
Vorwerfbarkeit von erheblichem Gewicht und damit mindestens U H-rechtliche Leichtfertigkeit voraus. Davon ist auszugehen, wenn 
sich Eltern unter grober Missachtung dessen, was jedem einleuchten muss, oder in Verantwortungs- oder Rücksichtslosigkeit gegen 
ihre Kinder über die erkannte Möglichkeit nachteiliger Folgen für ihre Bedürftigkeit hinweggesetzt haben. Dabei muss das anstößige 
Verhalten -wenn auch nicht allein - ursächlich für ihre UH-Bedürftigkeit sein. 

Dies kann beispielsweise in folgenden Fällen in Betracht kommen: 

Bei Vorliegen einer Sucht (Alkohol, Drogen, Medikamente etc.) wird in der Regel keine Verwirkung zu bejahen sei n, da es sich um 

eine Erkrankung handelt. Eine Ausnahme kann gegeben sein, wenn es im Rahmen des Drogenkonsums zu Misshandlungen 

gekommen ist oder einer Therapieobliegenheit nicht nachgekommen wurde, obwohl der Elternteil trotz seiner Erkrankung in der 
Lage wäre, seine Sucht zu bekämpfen. Diese für ihn positive Tatsache müsste der UH-Pflichtige vortragen. 

Bei selbstständig Tätigen der Verzicht auf Altersvorsorge, wenn subjektiv vorwerfbar keine finanz ielle Vorsorge für das Alter 

getroffen wurde. 

Verschwenden von Vermögen sowie Verzicht auf nachehelichen UH, auf Zugewin nausgleich oder auf Durchführung des 
Versorgungsausgleichs kann je nach den Umständen des Falles sittliches Verschulden darstellen. In diesen Fällen muss 

zumindest Leichtfertigkeit zu bejahen sein. 

Verschenken des Vermögens; hier ist zu prüfen, ob es absehbar war, dass keine ausreichende andervveitige Altersvorsorge zur 
Verfügung stehen würde und damit Leichtfertigkeit zu bejahen ist. 1 n diesen Fällen kann eine Rückforderung in Betracht kommen 

(§ 528 BGB,§ 93 SGB XII). 

II. 2.3.2 Frühere gröbliche Vernachlässigung der eigenen UH-Pflicht gegenüber dem Kind 

Ob der Elternteil früher seine UH-Pflicht gegenüber seinem Kind gröblich vernachlässigt und damit seinen UH-Anspruch nach§ 1611 
Abs. 1 Satz 1 2. Alt. BGB verwirkt hat, hängt von Gewicht und Dauer des Verstoßes ab. Auch ein Verstoß gegen die Verpflichtung 
zur Leistung von Betreuungsunterhalt kann zur Verwirkung führen. Das reine Nichtzahlen reicht nicht für eine Verwirkung, wenn der 
UH anderweitig gesichert war. 

II. 2.3.3 vorsätzliche schwere Verfehlung gegen das Kind oder dessen nahe Angehörige 

Von einer schweren vorsätzlichen Verfehlung des Elternteils gegen sein UH-pflichtiges Kind oder dessen nahe Angehörige nach 
§ 1611 Abs. 1 Satz 1 Alternative 3 BGB ist auszugehen z. B. bei 

Tötungsversuch, sexuellem Missbrauch, erheblichen körperlichen Misshandlungen, 

wiederholten groben Beleidigungen oder Drohungen, wenn die Eltern damit eine tief greifende Verachtung ihres Kindes zum 
Ausdruck bringen. 

Auch kann der Verwirkungstatbestand erfüllt sein, wenn der Elternteil sein Kind in missbilligender Weise bei dessen Arbeitgeber oder 
bei Behörden anschuldigt, schließlich auch bei einer früheren, lange Zeit andauernden Abwendung des Elternteils von dem in diesem 
Zeitpunkt noch minderjährigen Kind. 

Der Kreis der nahen Angehörigen des Kindes i. S. von§ 1611 BGB hängt von der Beziehung des Kindes zu diesen Personen ab. 
Dazu gehören neben seinen engen Verwandten jedenfalls sein(e) Verlobte(r) oder Lebenspartner(in), seine Pflegeeltern oder -kinder 
sowie seine Stiefeltern oder -kinder. 

II. 2.3.4 Rechtsfolgen der Verwirkung 

Hat das Elternteil seinen UH-Anspruch verwirkt, schuldet das Kind ihm nach§ 1611 Abs. 1 Satz 1 BG B UH nur noch in der Höhe, die 
der Billigkeit entspricht. Dabei sind auch die wirtschaftlichen Verhältnisse der Beteiligten zu berücksichtigen. Nur bei grober 
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Unbilligkeit, d. h. wenn die Gewährung von UH dem Gerechtigkeitsempfinden in unerträglicher Weise vvidersprechen vvürde, entfällt 
die UH-Pflicht nach § 1611 Abs. 1 Satz 2 BGB vollständig. Eine Verzeihung ist möglich, dann können sich Kinder später nicht mehr 
auf den verziehenen Vervvirkungsgrund berufen. Eine Verzeihung ist z. B. dann gegeben, wenn ein Kontakt vvieder aufgenommen 
wird. 

Beruht die Bedürftigkeit auf sittlichem Verschulden, so entfällt der UH-Anspruch in der Regel gegenüber allen Kindern, es sei denn, 
ein Kind hat von dem Verhalten der Eltern profitiert. Das Gleiche gilt i. d. R„ wenn sich die Elte rn einer vorsätzlichen schweren 
Verfehlung gegen eines ihrer Kinder oder gegen dessen nahe Angehörige schuldig gemacht haben , wenn auch die anderen 
Geschwister hierunter gelitten haben. 

Bei gröblicher Vernachlässigung der UH-Pflicht gilt die Verwirkung nur gegenüber demjenigen, bei dem die Pflichtverletzung erfolgt 
ist. 

Gern. § 1611 Abs. 2 BGB sind die Bestimmungen aus Abs. 1 jedoch nicht auf die UH-Pflicht von Elte rn gegenüber ihren 
minderjährigen unverheirateten Kindern anzuwenden. 

II. 2.4 Maß des UH (Angemessenheit des UH) 

UH-Berechtigte können angemessenen UH verlangen, soweit dies die Leistungsfähigkeit der UH-Pflichtigen nicht übersteigt. W as 
angemessen ist, bestimmt sich beim Verwandten unterhalt nach der Lebensstellung des/der Berechtigten (§ 1610 Abs. 1 BGB). 

Diese leitet sich bei Kindern grundsätzlich aus der Lebensstellung des UH-pflichtigen Elternteils ab, der nicht mit dem Kind 
zusammenlebt. Sind einem Kind beide Elternteile zum UH verpflichtet, richtet sich das Maß nach dem zusammengerechneten 
Einkommen und Vermögen der Eltern. Minderjährigen Kindern steht mindestens der in § 1612a Abs. 1 Satz 3 BGB bestimmte 
Prozentsatz eines Zvvölftels des doppelten einkommenssteuerlichen Kinderfreibetrags nach der jeweiligen Altersstufe zu. 

Betreut ein Elternteil ein nichteheliches Kind, so richtet sich seine für den UH-Anspruch nach§ 16151 BGB maßgebliche 
Lebensstellung nach seinen wirtschaftlichen Verhältnissen vor der Geburt. Auf die wirtschaftlichen Verhältnisse von nach § 1615 1 
BGB UH-Pflichtigen kommt es hinsichtlich des Bedarfs des betreuenden Elternteils selbst dann nicht an, wenn die Eltern vor der 
Geburt des Kindes bereits zusammengelebt haben. 

Beim Ehegattenunterhalt sind die jeweiligen ehelichen Lebensverhältnisse (§§ 1360 Satz 1, 1361 Abs. 1 Satz 1 BGB) und beim 
Trennungsunterhalt sind die ehelichen Lebensverhältnisse und beim nachehelichen UH in der Regel diejenigen zurzeit der 
Rechtskraft der Scheidung (§ 1578 Abs. 1 Satz 1 BGB) maßgeblich. 

Beim UH von Partnern einer eingetragenen Lebenspartnerschaft, sind die Vorschriften für Ehegatten entsprechend anwendbar 
(§§ 12 Abs. 1 Satz 1, 16 Abs. 1 LPartG). 

Beim Eltern-UH kommt es auf die gegenwärtige Lebensstellung der UH-Berechtigten an. 

II. 2.5 UH-Bedarf des Berechtigten 

II. 2.5.1 Grundsatz 

Unabhängig vom konkreten UH-Verhältnis umfasst der UH-Bedarf den gesamten Lebens-und Wohnbedarf. Zum Lebensbedarf 
gehören insbesondere die zum Leben unentbehrlichen Aufwendungen für Ernährung , Bekleidung, Reinigung etc. Dazu gehören auch 
die Kosten für eine angemessene Kranken- und Pflegeversicherung. In den konkreten UH-Verhältn issen ist Folgendes zu beachten: 

Bei notwendiger Betreuung des UH-Berechtigten in einer Einrichtung bilden dessen Bedarf i. d. R. die dadurch entstehenden Kosten 
zuzüglich eines angemessenen Barbetrags zur persönlichen Verfügung (zum Zusatzbetrag nach § 133 a SGB XI 1 beachte Ziffer 
11.1.2.4). 

II. 2.5.2 UH-rechtliche Leitlinien und Tabellen der Oberlandesgerichte 

Für den Umfang des UH-Bedarfs haben die Oberlandesgerichte für die Praxis in ihrem Zuständigkeitsbereich als Orientierungshilfen 
Leitlinien und Tabellen entwickelt; diese weisen eine bundeseinheitliche Struktur auf. Vielfach vervveisen die Leitlinien auf die 
Düsseldorfer Tabelle. Die Düsseldorfer Tabelle enthält Richtlinien für den UH-Bedarf von UH-Berechtigten. Sie beruht auf 
Koordinierungsgesprächen zvvischen Richtern der Familiensenate der Oberlandesgerichte Düsseldorf, Köl n, Hamm, der UH
Kommission des Deutschen Familiengerichtstages e. V. sowie einer Umfrage bei den übrigen Oberlandesgerichten. Bei den 
genannten Bedarfssätzen handelt es sich um Pauschalen, in denen der gesamte Lebensbedarf einschließlich Kosten fü r 
Wohnbedarf, jedoch unter Ausnahme von Kosten der Krankenversicherung und gegebenenfalls anzuerkennenden Mehr- und 
Sonderbedarfs berücksichtigt ist (diese Bedarfe sind gesondert zu berücksichtigen). 

Welche UH-rechtliche Leitlinie zur Anwendung kommt, richtet sich nach der örtlichen Zuständigkeit fü r die gerichtliche 
Geltendmachung des UH-Anspruches (siehe Ziffer 111.12.2). 

Das jeweils örtlich zuständige Oberlandesgericht 
(http :/fwww.justiz.de/OrtsGerichtsverzeichnis/in dex.ph p;jsession id=994 709222998592028FA1663 OOF4060) findet man hier 
(http://www. ju stiz. de/OrtsGerichtsve rzei chni s/in dex .ph p· jsessi on i d=99 4 7092229 9859 2028FA1663 OOF4 060). 

II. 2.5.3 Bedarf UH-berechtigter Kinder 
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Die Düsseldorfer Tabelle legt in Abschnitt A den Bedarf (nicht den Zahlbetrag) für UH-berechtigte Kinder fest. Die UH-Bedarfssätze 
sind nach vier Altersgruppen (0-5, 6-11, 12-17 und ab 18 Jahren) sowie nach Einkommensgruppen gestaffelt. Die Tabelle weist den 
UH-Bedarf - bezogen auf zwei UH-Berechtigte - aus. Bei einer abweichenden Anzahl UH-Berechtigter können Ab- oder Zuschläge 
durch Einstufung in niedrigere/höhere Gruppen angemessen sein. Der UH-Bedarfssatz sinkt dabei höchstens jedoch bis zur Grenze 
des Mindestbedarfs (siehe Leitlinien OLG-HH Ziffer 11). 

Beim Kind zählen zum Bedarf auch die Kosten seiner Erziehung und angemessenen Ausbildung (§ 1610 Abs. 2 BGB) sowie die 
Kosten für die Betreuung im Kindergarten oder durch Dritte. 

II. 2.5.3.1 Der Mindest-UH-Bedarf minderjähriger Kinder 

§ 1612 a Abs. 1 BGB legt auf der Grundlage des doppelten Kinderfreibetrages nach§ 32 Abs. 6 Satz 1 EStG fest, in welcher Höhe 
ein minderjähriges Kind von einem Elternteil, mit dem es nicht in einem Haushalt lebt, mindestens UH verlangen kann, soweit der 
Elternteil leistungsfähig ist. Monatlich sind das bis zur Vollendung des 

6. Lebensjahres des Kindes ( 1. Altersstufe) mindestens 87 %, 

12. Lebensjahres (2. Altersstufe) mindestens 100 %, 

18. Lebensjahr (3. Altersstufe) mindestens 117 % eines Zwölftels des doppelten Ki nderfre ibet rages. 

1 m Übrigen siehe Leitlinien OLG-HH Ziffer 12. Hinsichtlich der Berücksichtigung des Kindergeldes wird auf Ziffer 11.2.1.3 verwiesen. 

II. 2.5.3.2 Der Mindest-UH-Bedarf volljähriger Kinder im Haushalt der Eltern 

Der UH-Bedarf volljähriger Kinder im Haushalt der Eltern oder eines Elternteils bemisst sich nach der 4. Altersstufe der Tabelle 
Kindesunterhalt Düsseldorfer Tabelle (Leitlinien OLG-HH, Teilziffer 13.1.1 ). Hinsichtlich der Anrechnung von Einkünften des Kindes 
wird auf Ziffer 11.2.2.3.1) und hinsichtlich der Berücksichtigung des Kindergeldes auf Ziffer 11.2.1.3 verwiesen . 

II. 2.5.3.3 Der Mindest-UH-Bedarf volljähriger Kinder im eigenen Haushalt 

Der UH-Bedarf volljähriger Kinder mit eigenem Haushalt findet sich in den Leitlinien OLG-HH Teilziffer 13.1.2. Hinsichtlich der 
Anrechnung von Einkünften des Kindes wird auf Ziffer 11.2.2.3.1 und hinsichtlich der Berücksichtigung des Kindergeldes auf Ziffer 
11.2.1.3 verwiesen. 

II. 2.5.4 Der UH-Bedarf getrennt lebender Ehegatten und Lebenspartner 

Dieser richtet sich nach den jeweiligen ehelichen Verhältnissen. 

Beim Trennungsunterhalt - auch von Lebenspartnern - sind ab Rechtshängigkeit des Scheidungs- bzw. 
Partnerschaftsaufhebungsverfahrens auch die Kosten einer angemessenen Versicherung für den Fall des Alters und der 
geminderten Erwerbsfähigkeit umfasst(§ 1361 Abs. 1 Satz 2 BGB ggf. i. V. m. § 12 Satz 2 LPartG). 

II. 2.5.5 Der UH-Bedarf geschiedener Ehegatten und Lebenspartner nach Aufhebung der Lebenspartnerschaft 

Der Mindestbedarf des getrennt lebenden oder geschiedenen UH-berechtigten Ehegatten ergibt sich aus den Richtlinien des OLG, 
das für seinen Wohnsitz zuständig ist (vgl. Leitlinien OLG-HH Teilziffer 15.1). Je nach Einkommen und Vermögen des UH-Pflichtigen 
kann der zu leistende UH auch höher als der Mindestbedarf liegen. Zu den Leitlinien vgl. auch oben Ziffer 11.2.5.2. 

Der UH-Bedarf geschiedener Ehegatten und Lebenspartner nach rechtskräftiger Partnerschaftsaufhebung richtet sich nach den 
wandelbaren Lebensverhältnissen im Zeitpunkt der Scheidung/ Aufhebung der Partnerschaft. Der UH-Berechtigte soll nicht besser 
oder schlechter gestellt werden als bei Fortsetzung der Ehe/ Partnerschaft. Es ist deshalb nicht ausgeschlossen, dass sich eine 
später eintretende Einkommensverbesserung der UH-pflichtigen Person bedarfserhöhend auswirkt, wenn ihr eine bereits die 
ehelichen Lebensverhältnisse prägende Entwicklung zu Grunde liegt, die im Scheidungszeitpunkt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu 
erwarten war. Das gilt nicht im Fall eines Karrieresprungs. Auch eine Einkommensversch lechterung wird sich bedarfsmindernd 
auswirken, sofern sie nicht auf einer Verletzung einer Erwerbsobliegenheit oder freiwi lligen berufl ichen oder wirtschaftlichen 
Dispositionen beruht, die durch zumutbare Vorsorge hätten aufgefangen werden können. 

Beim nachehelichen UH sowie dem UH nach Partneraufhebung sind die Kosten einer angemessenen Versicherung fü r den Fall des 
Alters und der geminderten Erwerbsfähigkeit gern. § 1578 Abs. 3 BGB bei folgenden Fallkonstellationen umfasst: 

beim Unterhalt wegen Betreuung eines Kindes (§ 1570 BGB), 
beim Unterhalt wegen Alters(§ 1571 BGB), 

beim Unterhalt wegen Krankheit oder Gebrechen(§ 1572 BGB), 

beim Unterhalt wegen Erwerbslosigkeit und beim Aufstockungsunterhalt(§ 1573 BGB), 

beim Unterhalt aus Billigkeitsgründen (§ 1576 BGB). 

Beim nachehelichen und nachpartnerschaftlichen UH umfasst der Bedarf darüber hinaus unter den Voraussetzungen der §§ 1574, 
1575 BGB die Kosten einer Ausbildung, Fortbildung oder Umschulung(§ 1578 Abs. 2 BGB ggf. i. V. m. § 16 Satz 2 LPartG). 

II. 2.5.6 Der UH-Bedarf von Eltern 
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Sind UH-berechtigte Eltern im Alter sozial hilfebedürftig geworden, so beschränkt sich ihr angemessener Lebensbedarf in der Regel 
auf das Existenzminimum und ggf. auf eine einfache und kostengünstige Heimunterbringung soweit diese dem UH-Berechtigten 
zumutbar ist. 

Der UH-Bedarf von Eltern nach§ 1610 Abs. 2 BGB umfasst bei Pflegebedürftigkeit auch die Kosten für eine Unterbringung in einer 
vollstationären Pflegeeinrichtung zuzüglich eines angemessenen Barbetrages zur persönlichen Verfügung vgl. Ziffer 11.2.5.1. 

Ein Altersvorsorgebedarf ist nicht zu decken. 

II. 2.5.7 Art des Unterhalts (Natural- oder Barunterhalt) 

Der UH ist nach§ 1612 Abs. 1 BGB grundsätzlich in Geld zu gewähren. 

Gemäß§ 1612 Abs. 2 BGB haben die Eltern gegenüber ihren unverheirateten Kindern ein Bestimmungsrecht dahingehend, ob sie 
Bar- oder Natural unterhalt gewähren wollen. Nimmt das Kind den angebotenen Barunterhalt nicht an, so ist grundsätzlich davon 
auszugehen, dass das Kind insoweit nicht hilfebedürftig ist. Hat das Kind beim Familiengericht einen Antrag auf Änderung der 
Bestimmung der Eltern gestellt, ist mindestens bis zur Entscheidung des Familiengerichts Hilfe zum Lebensunterhalt zu gewähren. 
Dabei ist darauf hinzuwirken, dass beim Gericht der Antrag auf rück\/\/irkende Entscheidung ab Antragstellung gestellt wird. 

II. 2.6 Ermittlung der Leistungsfähigkeit des UH-Pflichtigen nach bürgerlichem Recht 

II. 2.6.1 Grundsatz 

UH-pflichtig ist nur, wer zum Kreis der Unterhaltspflichtigen (siehe Ziffer 11.2.2) gehört und leistungsfähig ist (§ 1603 BGB) . 

Die Leistungsfähigkeit der UH-pflichtigen Person richtet sich im Wesentlichen 

nach den finanziellen Mitteln, über die sie unter Anrechnung ihrer sonstigen berücksichtig ungsfähigen Verb indlichkeiten verfügt, 
danach ob anderweitige UH-Verpflichtungen gegenüber vorrangigen UH-Berechtigten (Rang des UH-Verhältnisses siehe unten 

Ziffer 11.2.6.9) bestehen, 

nach dem für sie im Verhältnis zum Leistungsberechtigten geltenden Selbstbehalt (Eigenbedarf) . 

II. 2.6.2 Ermittlung des Einkommens von UH-Pflichtigen 

Bei der Prüfung der Leistungsfähigkeit sind sämtliche Einkünfte der UH-Pflichtigen zu berücksichtigen. Zu beachten si nd die 
Unterhaltsrechtlichen Leitlinien des örtlich zuständigen Oberlandesgerichtes (zu den Leit linien siehe oben Ziffer 11.2.5.2). 

Besonders hinzuweisen ist auf Folgendes: 

Genauso wie bei der Einkommensermittlung des UH-Berechtigten ist es auch bei der Ermittlung des Einkommens des UH

Pflichtigen bei überobligatorischem Einkommen eine Frage des Einzelfalls, ob und \/\/ie viel anzurechnen ist (siehe dazu auch 

Ziffer 11.2.1.3). 
- Insbesondere beim rangniedrigen Eltern-UH-Anspruch kann überobligatorische Tätigkeit dazu füh ren, dazu führen, dass dem 

Pflichtigen ein größerer Teil seines Einkommens anrechnungsfrei belassen wird, als in ranghöheren. 

In Einzelfällen kann eine Anrechnung völlig entfallen. 

- Zu beachten ist, dass beim Ehegattenunterhalt auch eine überobligatorische Tätigkeit eheprägend ist, wenn der Pflichtige 
die Kinder betreut. Die Kürzung des anzurechnenden Einkommens erfolgt dann aus Billigkeitsgründen nach Treu und Glauben. 

Dies wäre z. B. beim Ehegattenunterhalt dann der Fall, wenn der UH-pflichtige Ehegatte in seinem Hauptberuf bereits 

anrechenbare Überstunden leistet und darüber hinaus eine Nebentätigkeit ausübt und der UH-Berechtigte ein deutlich über dem 

Mindestbedarf liegender UH zur Verfügung steht. 

- Nebeneinkünfte von Rentnern und Pensionären sind regelmäßig wie Einkünfte aus überobligatorischer Tätig keit zu behandeln 

und ebenfalls nicht von vornherein anrechnungsfrei. Auch hier ist über die Anrechnu ng nach Treu und Glauben unter 

Berücksichtigung des Einzelfalles zu entscheiden. 
- Überstundenvergütungen sind in der Regel einkommenssteigernd zu berücksichtigen, wenn sie berufstypisch si nd und 

entweder in geringem Umfang anfallen oder zumindest das im Beruf des Pflichtigen übliche Maß nicht übersteigen. Regelmäßig 

sind bis zu 7 Stunden monatlich oder weniger als 10 % der Regelarbeitszeit einkommenssteigernd zu berücksichtigen. Geht das 

Überstundenmaß oder sonstige Mehr- oder Sonderarbeit deutlich über diesen üblichen Rahmen hinaus, so si nd sie 

ausnahmsweise wie Einkünfte aus überobligatorischer Arbeit zu bewerten. 

Bewohnen Pflichtige als (Mit-) Eigentümer eine 1 mmobilie, so ist als Einkommen der Vorteil des mietfreien Wohnens zu 

berücksichtigen (Leitlinien des OLG - HH Teilziffer 5). 

Beim Elternunterhalt ist - ebenso wie bei getrenntlebenden Ehegatten bis zum endgült igen Scheitern der Ehe - nicht der objektive 

Mietwert, sondern die ersparte Miete anzusetzen, die angesichts der wirtschaftlichen Verhältnisse angemessen ist. 

Es dürfen keine Mittel für die Leistungsfähigkeit angerechnet werden, die tatsächlich nicht zur Verfügung stehen und nur durch 
Verwertung des Wohneigentums realisiert werden könnten. Der angerechnete Mietvorteil darf die objektive Miete nicht 

überschreiten, es kann aber in begründeten Fällen auch von der Anrechnung des Mietvorteils abgesehen werden. 
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Hinsichtlich der Behandlung von Einkommen aus Vermietung und Verpachtung sowie aus Kapitalvermögen wird auf die Leitli nien 

OLG-HH, Teilziffer 1.6 verwiesen. 

Sind danach negative Einkünfte zu verzeichnen, so finden diese regelmäßig keine Berücksichtigung. 
Kapitaleinkünfte sind als Einkommen zu berücksichtigen, wenn die Zinseinkünfte nicht reinvestiert, sondern ausgeschüttet werden. 

II. 2.6.3 Einkommensbereinigung 

Das Einkommen von UH-Pflichtigen ist um UH-rechtlich gebotene Abzüge einschließlich der UH-Ansprüche vorrangig UH
Berechtigter zu bereinigen. 

1 nsovveit wird auf die Nrn.10.1 -10.6 der UH-rechtlichen Leitlinien des jeweils zuständigen Oberlandesgerichts verwiesen. Die 
Darlegungs- und die Beweislast der für sie günstigen Tatsachen, die eine Bereinigung rechtfertigen, liegt bei den UH-Pflichtigen. Auf 
Folgendes wird besonders hingewiesen: 

II. 2.6.3.1 Unterhaltskosten für Kinder 

Nur beim Ehegattenunterhalt und beim sonstigen Verwandten unterhalt sind auch UH-Zahlungen fü r alle minderjährigen Kinder und 
nach § 1603 Abs. 2 Satz 2 BGB privilegierten Volljährigen (siehe Ziffer 11.2.2.3.1, 2. Spiegelpunkt) im Rahmen der 
Einkommensbereinigung zu berücksichtigen. 

II. 2.6.3.2 Berücksichtigung von Schulden 

Schulden können je nach den Umständen des Einzelfalls (Grund und Zeitpunkt der Entstehung, Zweck der Verwendung, keine 
Verletzung der Gesichtspunkte wirtschaftlicher Lebensführung, gegebenenfalls gemeinsame Verantwortung von 
Leistungsberechtigten und UH-Pflichtigen bei Eingehen der Verbindlichkeit) das anrechenbare Einkommen mindern. 

In besonders gelagerten Einzelfällen kommt das auch bei gesteigerter UH-Verpflichtung gegenüber minderjährigen Kindern oder 
privilegierten Volljährigen in Betracht (vgl. auch 10.4 der Leitlinien des jeweiligen OLG). 

1 n Fällen nicht gesteigerter UH-Pflicht sind Schulden, die vor Kenntnis der UH-Bedürftigkeit des Berechtigten eingegangen worden 
sind, i. d. R. vom UH-relevanten Einkommen abzusetzen. 

II. 2.6.3.3 Berücksichtigung von Versicherungen 

Grundsätzlich sind die Aufwendungen für die notwendige Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung als 
Vorsorgeversicherungen einkommensmindernd zu berücksichtigen. Dies gilt mit Ausnahme für den Eltern-UH nicht für private 
Versicherungen (Privathaftpflicht-, Hausrat-, Unfall-, Rechtschutzversicherung etc.), da sie den allgemeinen Lebenshaltungskosten 
zuzuordnen sind. Beim Elternunterhalt werden auch die privaten Versicherungen einkommensmindernd berücksichtigt. 

II. 2.6.3.4 Aufwendungen für die (zusätzliche) Altersvorsorge 

Aufwendungen, die der zusätzlichen Altersvorsorge von UH-Pflichtigen dienen, sind in allen UH-Verhältnissen in angemessenem 
Umfang als abzugsfähig anzuerkennen, wenn der bzw. die UH-Pflichtige nicht auf andere Weise (Lebensversicherung, Immobilien, 
Wertpapiere, betriebliche oder sonstige Zusatzversorgung) in ausreichendem Umfang weitere Vorsorge für sein Alter getroffen 
hat. 

Dies gilt allerdings nicht, soweit der bzw. die vorrangig UH-Pflichtige nicht in der Lage ist, den Mindestunterhalt für sein 
minderjähriges Kind bzw. für das gleichgestellte Kind den UH nach der 1. Einkommensstufe des Abschnitts A. der Düsseldorfer 
Tabelle zu zahlen. 

Bei der Anerkennung von Aufwendungen für die Altersvorsorge ist zwischen sozialversicherungspflichtig Beschäftigen und 
selbstständig Tätigen, die nicht der Sozialversicherungspflicht unterliegen, zu unterscheiden. 

Sozialversicheru ngspflichtig beschäftigte UH-Pflichtige 

Angemessen ist beim sozialversicherungspflichtig beschäftigten UH-Verpflichteten ein Betrag in Höhe von 5 % des 
Bruttojahreseinkommens des Vorjahres für den Eltern-UH, und in allen übrigen Fällen ein Betrag in Höhe von 4 % des 
Bruttojahreseinkommens des Vorjahres als zusätzliche Altersvorsorge. 

Selbstständige und nicht sozialversicherungspflichtig tätige UH-Pflichtige 

Als primäre Altersvorsorge ist für Personen, die selbstständig und nicht sozialversicherungspflichtig tätig sind , ein Betrag in Höhe des 
aktuellen Beitragssatzes zur gesetzlichen Rentenversicherung (Arbeitnehmer+ Arbeitgeberbeitrag) anz uerkennen. Darüber hinaus 
kann ein Betrag in Höhe von 5 % des Bruttojahreseinkommens des Vorjahres für den Eltern-UH und in allen übrigen Fällen ein 
Betrag in Höhe von 4 % des Bruttojahreseinkommens des Vorjahres als zusätzliche Altersvorsorge anerkannt werden. 

Waren UH-Pflichtige aus Gründen der Kindererziehung oder aus anderen berücksichtigungsfähigen Gründen nicht vollsch ichtig 
erwerbstätig und haben sie deshalb nur einen relativ geringen Renten- oder Pensionsanspruch erworben, so kann der Prozentsatz 
der Altersvorsorge am Bruttoeinkommen angemessen erhöht werden. 

Aufwendungen für die (zusätzliche) Altersvorsorge des Ehegatten sind als abzugsfähig anzuerkennen, wenn anderenfalls eine 
erhebliche Versorgungslücke vorhanden wäre, die einen zusätzlichen Vorsorgebedarf begründet. 
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Voraussetzung für die Anerkennung von Vorsorgeaufwendungen ist, dass sie auch tatsächlich getätigt werden. 

Ab Erreichen der allgemeinen gesetzlichen Altersgrenze können Vorsorgeaufwendungen für das Alter g ru ndsätzlich nicht mehr 
berücksichtigt werden. 

II. 2.6.4 Eigenbedarfe I Selbstbehalte 

Die Höhe der Eigenbedarfe/Selbstbehalte ergibt sich für Hamburg regelmäßig aus den Leitlinien OLG - HH, Teilziffern 21ff. Sofern 
das für den Wohnsitz des bzw. der UH-Pflichtigen zuständige OLG andere Werte besch lossen hat, sind diese für seinen Selbstbehalt 
und den Bedarf des mit ihm zusammenlebenden Ehegatten maßgeblich. Bei unterschiedlichen Grenzen des Mindestselbstbehaltes 
zwischen verschiedenen OLG-Bezirken gilt der höchste Selbstbehalt zugunsten des UH-Verpflichteten. Bei mehreren UH
Berechtigten ist auf die Rangfolge der UH-Berechtigten abzustellen. 

liegen bei UH-Pflichtigen besondere Belastungen vor (z. B. aus Familienereignissen, wegen Fort- oder Weite rbildung), die das zu 
berücksichtigende Einkommen tatsächlich mindern und die kein anderer zu tragen verpflichtet ist, ist dem bei Feststellung des 
berücksichtigungsfähigen Einkommens angemessen Rechnung zu tragen. 

Damit UH-Pflichtigen neben ihrem Selbstbehalt auch der Betrag verbleibt, der zur Befriedig ung vorrangiger UH-Ansprüche 
erforderlich ist, wird ein solcher Anspruch bereits bei der Bereinigung des Einkommens mindernd berücksichtigt. Sind UH-Pflichtige 
danach nicht voll leistungsfähig, können sie dennoch zu UH-Zahlungen für Leistungsberechtigte herangezogen werden, wenn diese 
den anderen UH-Berechtigten im Range vorgehen und zwar bis zur Obergrenze des Mindestbedarfs des Leistungsberechtigten. Die 
Heranziehung endet da, wo die Leistungsfähigkeit der UH-Pflichtigen erschöpft ist. Bei mehreren UH-Berechtigten mit gleichem Rang 
ist gegebenenfalls eine Mangelverteilung vorzunehmen. Dabei handelt es sich um eine gleichmäßige Verteilung des fü r den 
Unterhalt zur Verfügung stehenden Einkommens auf die gleichrangigen UH-Berechtigten. Hinsichtlich der Rangfolge \/\/ird auf Ziffer 
11.2.6.9 verwiesen. 

II. 2.6.4.1 Selbstbehalt von gesteigert UH-pflichtigen Eltern 

Gesteigert UH-Pflichtigen muss mindestens derjenige Einkommensbetrag verbleiben , der ihnen als notwendiger Eigenbedarf nach 
der Übersicht über die Selbstbehalte/notwendige Eigenbedarfe zu belassen ist. Zur gesteigerten UH-Pflicht siehe Ziffer 11.2.2.3.1. 

II. 2.6.4.2 Selbstbehalt von nicht gesteigert UH-Pflichtigen 

Nicht gesteigert UH-Pflichtige sind - sowohl bei der Hilfe zum Lebensunterhalt als auch bei der Hilfe in besonderen Lebenslagen - nur 
insoweit zum UH verpflichtet, als sie ihn bei Berücksichtigung ihrer sonstigen Verpflichtungen ohne Gefährdung ihres angemessenen 
UH zu gewähren in der Lage sind (vgl. § 1603 Abs. 1 BGB). Ihre Verpflichtung kommt nur dann zum Tragen, wenn vorrangig UH
Verpflichtete nicht vorhanden sind oder zur vollen Bestreitung des UH nicht imstande sind (§ 1603 Abs. 3 BGB). 

II. 2.6.4.3 Sonderfall Eltern-UH: Einkommen/Familienbedarf, Eigenbedarf, Selbstbehalt 

1 m Eltern-UH gilt der Grundsatz, dass Kinder wegen der schwachen Ausprägung des elte rlichen UH-Anspruchs regel mäßig nicht 
verpflichtet sind, eine spürbare, dauerhafte Senkung ihres berufs- und einkommenstypischen Lebensstandards hinzunehmen, sofern 
nicht ein Leben im Luxus oder ein unangemessener Aufwand zu bejahen ist. 

So sind beim Eltern-UH auch Sparbeträge für die Risiken der allgemeinen Lebensführung, soweit sie nach der Lebensstellung des 
Kindes angemessen sind, zu berücksichtigen. In Betracht kommen u.a. Anschaffungskosten für ein Ersatzfahrzeug, den Ersatz 
großer Haushaltsgeräte, Maßnahmen der Instandhaltung des Familienheims sowie Kosten der Ausbildung der eigenen Kinder. 

Lebt der oder die UH-Pflichtige mit einem Ehepartner oder Partner einer eingetragenen Lebensgemeinschaft zusammen, ist der 
Ausgangswert für die UH-Berechnung nicht sein Beitrag zum gemeinsamen Einkommen, sondern ein bestimmter Anteil am 
gemeinsamen Einkommen. 

Bei der Berechnung des Eltern-UH gilt Folgendes: 

Zugunsten des Unterhaltsverpflichteten und seines Partners oder seiner Partnerin wird der Familienselbstbehalt be rücksichtigt. Der 
Familienselbstbehalt setzt sich zusammen aus dem Selbstbehalt der Pflichtigen, zuzüglich des Selbstbehalts der mit ihnen 
zusammenlebenden Partner gegenüber den UH-berechtigten Eltern. Den aktuellen Betrag finden Sie in der Anlage Übersicht über 
die Selbstbehalte. 

Das verbleibende Resteinkommen wird des Weiteren um die Haushaltsersparnis (regelmäßig 10%) vermindert. Die Hälfte des sich 
dann ergebenden Betrages zuzüglich des Familienselbstbehaltes stellt den Familien-UH dar, der den UH-Pflichtigen und deren 
Partnerinnen bzw. Partnern verbleibt. 

Die Differenz zwischen dem prozentualen Anteil des Unterhaltsve rpflichteten am Familienunterhalt und seinem tatsächlichen 
Einkommen ist als Unterhaltsbeitrag zugunsten des Unterhaltsberechtigten zu berücksichtigen. 

Berechnungsbeispiel 1: 

Das Einkommen des UH-Pflichtigen beläuft sich auf 2500,--€ und das Einkommen des Ehegatten beträgt 1500,-- €. 

Ehegatte Familienein-kommen Pflichtiger 
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jeweiliger Anteil am Familieneinkommen 

Abzügl. Famil ienselbstbehalt 

Familienbedal'f 

Resteinkommen 

10 % Haushaltsersparnis 

Resteink. abzgl. 10 % Haushaltsersparnis:2 

Ergibt 

+Familienseföstbehalt 

"' individueller Familienbedarf 

Anteil des UH-Pfüchtigen 62,5 % 

Einkommen des UH-Pflichtigen 

Differnnz und d<imit frei für den Eltern-UH 

Berechnungsbeispiel 2: 

1500,--€ 

37,5% 

1280,--

4000,-- € 

2880,-- € 

1120,-- € 

112,--€ 

1008,--€ :2 

504,-- € 

+2880,-- € 

3384,-- € 
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2500,-- € 

62,5 % 

1600,--

2115,--€ 

2500,-- € 

385,-- € 

Das Einkommen des UH-Pflichtigen beläuft sich auf 2000,--€ und das Einkommen des Ehegatten beträgt 2000,-- €. 

jeweiliger Anteil am Familieneinkommen 

Abzügl. Famil ienselbstbehalt 

Familienbedali 

Resteinlkommen 

10 % Haushaltsersparnis 

Resteonlk. abzgl. 10 % Haushaltsersparnis:2 

Ergibt 

Ehegatte 

2000,-- € 

50% 

1280,--

Familienein-kommen 

4000,-- € 

2880,-- € 

1120,-- € 

112,--€ 

1008,-- € : 2 

504,-- € 
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50% 

1600,--
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+Famülienseföstbehalt +2880,-- € 

„ individueller Famülienbedarf 3384,-- € 

Anteil des UH-Pflichtügen 50 % 1692,--€ 

Einkommen des UH-Pflichtigen 2000,-- € 

Differenz und damit frei für den Eltern-UH 308,-- € 

Berechnungsbeispiel 3: 

Das Einkommen des UH-Pflichtigen beläuft sich auf 800,-- €und das Einkommen des Ehegatten beträgt 6000,-- €. 

In diesem Fall übersteigt das Einkommen des Ehegatten den doppelten Mindestselbstbehalt, das Einkommen des Ehegatten des 
Pflichtigen deckt den gemeinsamen Ehegattenbedarf, so dass der Pflichtige mit der Hälfte seines Einkommens, also 400 € 
herangezogen wird (vgl. Ziffer 11.2.6.6.5). 

Berechnungsbeispiel 4: 

Der UH-Pflichtige hat kein Einkommen, das Einkommen des Ehegatten beträgt 6000,-- €. 

Auch in diesem Fall übersteigt das Einkommen des Ehegatten den doppelten Mindestselbstbehalt, das Einkommen des Ehegatten 
des Pflichtigen deckt den gemeinsamen Ehegattenbedarf, so dass der Pflichtige mit der Hälfte seines Taschengeldes (regelmäßig 5 
% des bereinigten Nettoeinkommens) also 150 €herangezogen wird (vgl. Ziffer 11.2.6.6). 

Zu beachten ist, dass es dem Pflichtigen unbenommen bleibt, seinen Familienbedarf individuell z u belegen. 

Für den von dem bzw. der Pflichtigen getrennt lebenden oder geschiedenen Ehegatten gilt der in Teilziffer 23.3 der Leitli nien des 
OLG-HH ausgevviesene Selbstbehalt. 1 n diesen Fällen ist zu berücksichtigen, dass ab jeweils Januar des auf die Trennung folgenden 
Jahres eine gemeinsame Steuerveranschlagung der Eheleute entfallen müsste. 

Für die im gemeinsamen Haushalt mit UH-Pflichtigen lebenden minderjährigen und die gleichgestellten volljährigen Kinder gilt der 
jeweilige Bedarf nach Abschnitt Ader Düsseldorfer Tabelle. Das seinen Eltern gegenüber UH-pflichtige Kind hat das ihm für sei ne 
eigenen Kinder geleistete Kindergeld zur Befriedigung von deren UH-Bedarf einzusetzen, soweit dies§ 1612 b BGB bestimmt. 
Danach ist das auf das Kind entfallende Kindergeld zur Hälfte einzusetzen, wenn ein Elternteil sei ne UH-Pflicht durch Betreuung des 
Kindes erfüllt (§1606 Abs. 3 Satz 2 BGB) und in allen anderen Fällen in der vollen Höhe. Zu beachten ist, dass Eltern-UH
Verpflichteten das für ihre Kinder gezahlte Kindergeld nicht als Einkommen anzurechnen ist. Im Rahmen der Angemessenheit sind 
ggf. zusätzlich Aufwendungen für die Wahrnehmung des Umgangsrechts zu berücksichtigen (Zahlbeträge nach 
Kindergeldverrechnung siehe Düsseldorfer Tabelle (http:/Aivww.olg-duesseldorf.nrvv.de/infos/Duesseldorfer tabelle/index.phpl). 

Für die im gemeinsamen Haushalt mit UH-Pflichtigen lebenden volljährigen Kinder gilt der Bedarf nach Abschnitt A Nr. 7 und 8 der 
Düsseldorfer Tabelle (http:/Aivww.olq-duesseldorf.nrvv.de/infos/Duesseldorfer tabelle/index.phpl . 

Eine Heranziehung zum UH scheidet regelmäßig dann aus, wenn der (Familien)-Mindestselbstbehalt nicht überschritten ist 
(Ausnahme siehe Ziffer 11.2.6.6). 

II. 2.6.4.4 Sonderfall: UH für das volljährige Kind nach Wegfall der wirtschaftlichen Selbständigkeit 

Beim Unterhalt für das volljährige Kind - das sich eine wirtschaftliche Selbständigkeit und eine eigene Lebensstell ung aufgebaut 
hatte, die nachträglich wieder entfallen ist - entspricht der Mindestselbstbehalt dem Mindestselbstbehalt beim Elternunterhalt. Den 
aktuellen Betrag finden Sie in der Anlage Übersicht über die Selbstbehalte (http:/Aivww.hamburg.de/contentblob/3895884/data/ah-sgbxii-94-
an 101-selbstbehalte.pdfl. 

Voraussetzung für den erhöhten Selbstbehalt ist, 

dass eine wirtschaftliche Selbständigkeit und eine eigene Lebensstellung des Kindes bestanden hatten. Eine wirtschaftliche 

Selbständigkeit ist gegeben, wenn das volljährige Kind erkennbar nicht nur vorübergehend seinen Lebensunterhalt sel bst 

sichergestellt hat. Ein Berufseinstieg in ein befristetes Arbeitsverhältnis wird in der Regel noch nicht eine wirtschaftliche 

Selbständigkeit begründen. Hier vvird aber immer der jeweilige Einzelfall zu bewerten sein. 
Es ist ebenfalls eine Frage des Einzelfalls, ob eine selbständige - nicht von den Eltern abgeleitete - Lebensstellung aufgebaut 

worden ist. 
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Hat ein volljähriges Kind einige Jahre ohne Unterbrechungen in einem eigenen Haushalt seinen Unterhalt sichergestellt , so wi rd 

man in der Regel davon ausgehen können, dass eine selbständige Lebensstellung aufgebaut wurde. Eine (abgeschlossene) 

Ausbildung ist nicht Voraussetzung einer selbständigen Lebensstellung. 
dass sich die Eltern auf den Fortfall der Unterhaltspflicht einstellen durften. Dies ist zu bejahen, wenn keine Umstände ersichtlich 

sind, die eine Änderung dieser Verhältnisse vorhersehen lassen. 

Ebenso wie beim Eltern-UH ist dem UH-Pflichtigen, zusätzlich zum Mindestselbstbehalt, die Hälfte seines fü r den Kindesunterhalt 
einsetzbaren bereinigten Einkommens zu belassen. 

II. 2.6.5 Vermögen von UH-Pflichtigen 

Reicht das bereinigte Einkommen des bzw. der UH-Pflichtigen nicht aus, um den geforderten UH zu leisten, so ist zu prüfen, ob er 
bzw. sie über Vermögen verfügt, das für den UH des Berechtigten eingesetzt werden muss. 

II. 2.6.5.1 Grundsatz 

Die Erträge aus dem Vermögen sind in jedem UH-Rechtsverhältnis als Einkommen einzusetzen. 

Eltern haben gegenüber ihren minderjährigen und den ihnen gleichgestellten volljäh rigen Kindern den Vermögensstamm ei nzusetzen 
(§ 1603 Abs. 2 BGB). 

Geschiedene Ehegatten brauchen den Vermögensstamm nicht zu vervverten, soweit die Verwertung unwirtschaftlich oder unter 
Berücksichtigung der beiderseitigen wirtschaftlichen Verhältnisse unbillig wäre (§ 1581 Satz 2 BGB). Bei getrennt lebenden 
Ehegatten gilt dies entsprechend. Darüber hinaus kann sich eine Unbilligkeit der Verwertung insbesondere auch aus dem Interesse 
an der Erhaltung der wirtschaftlichen Grundlage der Ehe ergeben, wenn das Scheitern der Ehe noch nicht endgült ig feststeht. 

Geschiedene und getrennt lebende Ehegatten müssen kleinere Barbeträge, für deren Höhe§ 90 Abs. 2 Nr. 9 SGB XII in Verbindung 
mit§ 1 der VO zu§ 90 Abs. 2 Nr. 9 SGB XII Anhaltspunkte bietet, nicht einsetzen. 

Andere Verwandte müssen zwar auch den Vermögensstamm einsetzen, sie können sich aber auf ihren eigenen angemessenen UH 
berufen (§ 1603 Abs. 1 BGB), wozu auch die Erhaltung der Vermögenssubstanz, aus der der UH ganz oder teilweise bestritten wird, 
gehören kann. Hinsichtlich des geschützten Vermögens wird auf den unmittelbar folgenden Absatz verwiesen. 

II. 2.6.5.2 Schonvermögen von UH-Pflichtigen 

UH-Pflichtige müssen den Stamm ihres Vermögens insoweit nicht für den UH des Berechtigten einsetzen, 

als Vermögen in angemessenem Umfang für ihre eigene Altersvorsorge bestimmt ist. Für die Berechnung steht die 

Berechnungstabelle Schonvermögen zur Verfügung (siehe auch Ziffer 11.2.6.6.3). 

als das Vermögen aus einem selbstbewohnten angemessenen Familienheim besteht; im Rahmen des Eltern-UH ist dabei auch ein 

selbstbewohntes Hausgrundstück geschützt, auf dem neben der Hauptwohnung eine weitere Einliegerwohnung besteht. Bei 
offensichtlich teilbaren Grundstücken ist der abtrennbare Teil zu verwerten und daraus UH an den Berechtigten zu leisten. 

als Vermögen von UH-Pflichtigen für in naher Zukunft notwendig anfallende Lebenshaltungskosten (z. B. fü r demnächst notwendig 

anfallende Instandhaltungs- beziehungsweise lnstandsetzungskosten des Eigenheims oder für die demnächst notwendig 

anstehende Anschaffung eines notwendigen Ersatzfahrzeuges angesammelt worden ist; auch insoweit kann im Rahmen des Eltern 

-UH eine großzügigere Handhabung angebracht sein). 

als das Vermögen aus einem nach dem konkreten UH-Verhältnis angemessenen Vermögensbetrag fü r die Wechselfälle des 

Lebens besteht, maximal drei Nettomonatsgehälter. 
als im Falle des Verwandten-UH der Einsatz für den UH-Pflichtigen mit einem nicht mehr vertretbaren Nachteil verbunden und 

damit grob unbillig wäre. Insbesondere darf der Einsatz des Vermögens nicht verlangt werden, wenn der bzw. die UH-Verpflichtete 

dadurch von Vermögenserträgnissen abgeschnitten würde, die er selbst für die Deckung seines angemessenen Lebens-UH 
benötigt. Dabei ist der Lebensbedarf während der gesamten voraussichtlichen Lebensdauer des bzw. der UH-Pflichtigen zu 

berücksichtigen. Ggf. sind 1 nformationen der Rentenversicherung vorzulegen. 

als im Falle nachehelichen oder nachpartnerschaftlichen UH, des UH von Ehegatten oder Lebenspartnern während ihres 

Getrenntlebens sowie des UH nach § 1615 1 BGB, die Verwertung unwirtschaftlich oder unter Berücksichtigung der beiderseit igen 
wirtschaftlichen Verhältnisse unbillig wäre (§ 1577 Abs. 3 BGB ggf. i. V. mit§ 16 Satz 2 PartG und bei UH-Ansprüchen nach § 1615 

1 BGB in entsprechender Anvvendung von § 1577 Abs. 3 BGB). 

II. 2.6.5.3 Schonvermögen für zusätzliche Altersvorsorge 

Das für die eigene (zusätzliche) Altersvorsorge der UH-Pflichtigen angesammelte Vermögen ist in ei nem angemessenen Umfang zu 
verschonen. 

Der angemessene Betrag berechnet sich wie folgt: 
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Die im gegenwärtigen Jahr anerkannten Aufwendungen für die (zusätzliche) Altersvorsorge (siehe Ziffer 11.2.6.3.3) sind auf einen 
Zeitraum von 35 Jahren mit einer Verzinsung von 4 % jährlich kapitalisiert, als Schonvermögen zu berücksichtigen. 

Eine Berechnung kann mit Hilfe des angefügten Berechnungsbogens (http://www.hamburg.de/contentblob/3895750/data/ah-sgbxii-94-anl02 
-a lterssch onvermoeg en. xls) erfolgen. 

Zu beachten ist, dass das Familienheim des UH-pflichtigen Kindes ebenfalls Bestandteil seiner angemessenen Altersvo rsorge ist. 

Gleiches gilt ggf. für das in angemessenem Umfang zur Altersvorsorge seines Ehegatten angesammelte Vermögen, wenn die 

Versorgung des Ehegatten im Alter nicht bereits durch eigene Vorsorge oder auf andere Weise gesichert ist. Das Ergebn is ist auf 

seine Angemessenheit zu überprüfen. 

Auch kann UH-Pflichtigen (ggf. vorübergehend) - z. B. im Verhältnis zu ihren bedürftigen minderjährigen oder vol ljährigen Kindern 

in Ausbildung - zuzumuten sein, Teile ihres Altersvorsorgevermögens für den Lebensbedarf des UH-Berechtigten ei nzusetzen. 

II. 2.6.5.4 Umrechnung von Vermögen in Einkommen 

Die Umrechnung von Vermögen ist dann erforderlich, wenn UH-Pflichtige nicht oder nur eingeschränkt leistungsfähig aus 
Einkommen sind, aber über Vermögen verfügen. 

Die Umrechnung ist besonders in den Fällen notwendig, in denen es um Haftungsanteile von Geschwistern geht und ein Teil der 
Gesch\/\/ister aus Einkommen und ein anderer Teil der Geschwister aus Vermögen haftet. 

Die Umrechnung dient dann dazu festzustellen, ob die aus seinem Einkommen (teilweise) leistungsunfähigen UH-pflichtigen den UH 
aus ihrem Vermögen bestreiten müssen. 

Hinsichtlich der Einzelheiten der Umrechnung gilt Folgendes: 

Abzuziehen vom Vermögen ist das 

Schonvermögen (siehe Ziffer 11.2.6.5.2) 

Die auf die Verwaltung des Vermögens entfallenden Kosten 

die auf das Vermögen sowie die Vermögenserträge entfallenden Steuern (pauschaliert mit 10 % des Vermögens) 

Anschließend ist festzustellen, in welchem Umfang die UH-Pflichtigen das Vermögen oder die Erträge gegenwärtig oder zu künftig für 
den eigenen Lebensbedarf und zur Erfüllung ihrer Verbindlichkeiten benötigt. Dabei sind die vo raussichtlichen Ei nkünfte sowie die 
voraussichtlich Lebenserwartung des UH-Pflichtigen anhand der aktuellen Sterbetafeln des statistischen Bundesamtes 
(https:/fwww.destatis.de/DE/PublikationenfThematisch/Bevoelkerunq/Bevoelkerunqsbewegunq/PeriodensterbetafelnBundeslaender.html ) zu 
berücksichtigen. 

Verbleibt dem UH-Pflichtigen danach weiteres Vermögen, so ist dieses für den UH ei nzusetzen. 

II. 2.6.6 Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen von nicht UH- pflichtigen Angehörigen der UH-Pflichtigen 

Grundsätzlich können Angehörige von UH-Pflichtigen, bei denen keine eigene UH-Verpflichtung gegenüber dem UH-Berechtigten 
besteht, nicht zum UH herangezogen werden. 

Eine relative Einschränkung dieser Regel gilt in den Fällen, in denen das seinen Eltern gegenüber UH-pflichtige Kind mit einem 
Ehegatten zusammenlebt, der über ein überdurchschnittliches Einkommen verfügt. Zwar kann der nicht UH-pflichtige Ehegatte nicht 
zum UH herangezogen werden, aber sein auskömmliches Einkommen kann sich bei seinem Partner, dem UH-pflichtigen Kind 
bedarfsmindernd auswirken. 

In diesen Fällen kann die Heranziehung des UH-pflichtigen Kindes auch über den Selbstbehalt hinaus in Betracht kommen und zwar 
unabhängig davon, ob dessen Einkommen über oder unter dem Selbstbehalt liegt. 

Voraussetzung ist, dass das Einkommen des nicht UH-pflichtigen Ehegatten so hoch ist, dass davon der gesamte Familienunterhalt 
bestritten werden kann. Davon ist regelmäßig auszugehen, wenn und soweit das Einkommen den doppe lten Mindestselbstbehalt 
beider Ehegatten übersteigt. 
In diesem Fall ist das Einkommen des UH-pflichtigen Kindes mit Ausnahme eines angemessenen Barbetrages zu r persönlichen 
Verfügung für den Unterhalt einzusetzen. 

Angemessen ist der Barbetrag zur freien Verfügung in der Regel dann, wenn UH- Pflichtigen mindestens die Hälfte ihrer Einkünfte 
(ggf. auch die Hälfte des Taschengeldes in Höhe von 5-7 % des bereinigten Einkommens des allein verdienenden Ehegatten) 
verbleibt. 

II. 2.6.7 Ersatzhaftung von Verwandten/Rangfolge der UH-Pflichtigen 

Ist der vorrangig UH-Pflichtige nicht leistungsfähig (§§ 1608, 1603 BGB), so hat der bzw. die ihm im Rang nachfolgende Verwandte 
den UH im Rahmen der Ersatzhaftung zu gewähren (§ 1607 Abs. 1 BGB). 

Ist die Rechtsverfolgung gegen vorrangig Verpflichtete im Inland ausgeschlossen oder erheblich erschwert (§ 1607 Abs. 2 
BGB), so kommt ebenfalls die Ersatzhaftung nach § 1607 Abs. 1 BGB zum Tragen. Dies kann der Fall sei n, wenn ein UH-Pflichtiger 
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bzw. eine UH-Pflichtige im Ausland lebt. In diesen Fällen ist nachzuweisen, dass die Rechtsverfolgung ausgeschlossen oder 
erschwert ist. 

Sind mehrere leistungsfähige UH-Pflichtige vorhanden, richtet sich die Reihenfolge ihrer Heranziehung nach der Rangfolge der UH
Pflichtigen: 

gern. § 1584 Satz 1 BGB haftet der UH-pflichtige geschiedene Ehegatte vor den Verwandten des Berechtigten. Der Ehegatte der 

später aufgelösten Ehe haftet vor dem Ehegatten der früher aufgelösten Ehe, entsprechendes gilt für Lebenspartnerschaften (§ 
1586a Abs. 2 BGB), 

ist der geschiedene Ehegatte/sind die geschiedenen Ehegatten nicht leistungsfähig, so haften die Verwandten vor dem/den 

geschiedenen Ehegatten (§§ 1584 Satz 2 BGB), 

Die Abkömmlinge sind vor den Verwandten der aufsteigenden Linie UH-pflichtig (§ 1606 Abs. 1 BGB). So haften z um Beispiel in 

einer Familie, mit Großeltern, Eltern sovvie volljährigen Kindern, sofern letztere sich eigene Lebensstellung aufgebaut haben und 

wirtschaftlich unabhängig sind, die Kinder für ihre Eltern vor ihren Großeltern. 

Unter den Abkömmlingen und unter den Verwandten der aufsteigenden Linie haften die näheren vor den entfernteren (§ 1606 
Abs. 2 BGB), ein Anspruchsübergang kommt allerdings nur für Verwandte 1.Grades in Betracht, ist ein Verwandter nicht UH

pflichtig, weil er gern.§ 1603 Abs. 1 BGB nicht leistungsfähig ist, so hat der nach ihm haftende, leistungsfähige Verwandte den UH 

zu gewähren (§ 1607 Abs. 1 BGB), sind in der Familie (Großeltern, Eltern, Kinder) die Kinder nicht leistungsfähig so müssen die 

Großeltern - deren Leistungsfähigkeit vorausgesetzt - für die Eltern (also ihre eigenen Kinder) haften. 

Zu beachten ist allerdings, dass bei vorrangig UH-pflichtigen Eltern (Ziffer 11.2.2.3.1 ) die Verpflichtung zur Leistung von UH 

gern. § 1603 Abs. 2 Satz 3 BGB nur ausnahmsweise entfällt, wenn durch die Erfüll ung der UH-Verpflichtung ihr angemessenen 

eigenen UH gefährdet wäre und wenn darüber hinaus ein wenn ein anderer leistungsfähiger UH-pflichtiger Verwandter 

vorhanden ist. 

II. 2.6.8 Haftung bei mehreren gleich nahen Verwandten 

Sind mehrere leistungsfähige UH-Pflichtige vorhanden, richtet sich die Reihenfolge ihrer 

Heranziehung nach der Rangfolge der UH-Pflichtigen: 

Dabei gilt folgende Formel: 

Einkommen des jeweiligen UH-Pflichtigen x Bedarf des Berechtigten 
Summe der Einkommen sämtlicher UH-Pflichtigen. 

Ist von mehreren gleichrangig haftenden Verwandten einer leistungsunfähig, so haften die übrigen Verwandten anteilig nach ihren 
Einkommens- und Familienverhältnissen(§ 1606 Abs. 3 BGB). Können sie den vollen UH nicht decken, muss für den Rest ggf. der 
bzw. die Ersatzhaftende eintreten. 

Reicht das zusammengerechnete, für UH-Zwecke verfügbare Einkommen der gleich rangig UH-Pflichtigen zur Befriedigung des nicht 
gedeckten UH-Bedarfs des Berechtigten nicht aus, so erübrigt sich die Berechnung. Jeder der UH-Verpflichteten haftet dann mit 
seinem gesamten bereinigten Einkommen, soweit es seinen Selbstbehalt übersteigt. Jedoch braucht kein UH-Pflichtiger höheren als 
den sich aus seinem eigenen Einkommen ergebenden UH zu leisten. 

II. 2.6.9 Rangfolge der UH-Berechtigten im Mangelfall 

Ist die UH-pflichtige Person außerstande, allen ihr gegenüber Berechtigten UH zu gewähren, so hat sie die UH-Ansprüche in der sich 
aus§§ 1609, 1582, 16151 Abs. 3 Satz 2 und 3 BGB, § 16 Abs. 2 LPartG ergebenden Rei henfolge zu befriedigen. Nachrangig 
Berechtigte können danach UH nur beanspruchen, soweit der angemessene UH aller vorrangig Berechtigten voll gedeckt ist und die 
weitergehende Leistungsfähigkeit gegeben ist. Allerdings ist das errechnete Ergebnis auf Angemessenheit zu überprüfen. 

Auf einer Stufe stehende Berechtigte sind untereinander gleichrangig. Nach den genannten Gesetzesbestimmungen ergeben sich für 
die UH-Berechtigten folgende Rangstufen, deren Anstieg UH-Nachrang bewirkt: 

Stufe 1: 

Den ersten Rang nehmen allein alle minderjährigen unverheirateten und diesen gleichgestellten volljährigen Kinder (§ 1603 Abs. 2 
Satz 2 BGB), auch im Fall ihrer Adoption(§ 1754 Abs. 1und2 BGB) ein; 

Stufe 2: 

Die (ggf. geschiedenen) Ehegatten, 

- wenn sie wegen der Betreuung eines Kindes unterhaltberechtigt sind oder es im Fall einer Scheidung wären oder 

- ihre Ehe von langer Dauer war. Maßgeblich für die lange Ehedauer sind nicht in erster Linie die Zahl der Ehejahre, sondern sind 
die Nachteile, die für den UH-bedürftigen Ehegatten durch die Ehe in Hinblick auf die Möglichkeit eingetreten sind, für den eigenen 

UH zu sorgen (§ 1609 Nr. 2 i. V. m. § 1578 b Abs. 1 Satz 2 und 3 BGB) 
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die Elternteile, die nach§ 16151 BGB UH-berechtigtsind. 

Stufe 3 

Den dritten Rang nehmen sämtliche übrigen (ggf. geschiedenen) Ehegatten bzw. eingetragenen Lebenspartner ein, die aus anderen 
Gründen UH verlangen können. 

Stufe 4: 

Der vierte Rang umfasst alle übrigen volljährigen und die minderjährigen verheirateten Kinder(§§ 1609 Abs. 2, 16151 Abs. 3 Satz 3 
Halbsatz 2 BGB). 

Stufe 5: 

Enkelkinder und die übrigen Abkömmlinge(§ 1609 Abs. 1 BGB) belegen den fünften Rang. 

Stufe 6: 

die Eltern(§ 1609 Abs. 1 BGB). 

Zu beachten ist, dass nach§ 94 Abs. 1 Satz 3 SGB XII eine Heranziehung von Verwandten vom zweiten Grad an, also für 
Enkel, Großeltern etc. ausgeschlossen ist. 

II. 2.7 Festsetzung der UH-Forderung 

Die 1 nanspruchnahme von UH-Pflichtigen erfolgt regelmäßig in voller Höhe des nach bürgerlichem Recht festgestellten UH
Betrages. 

In Fällen des nicht gesteigerten UH soll der den UH-Pflichtigen verbleibende Selbstbehalt nicht nied riger sein als der zu zahlende UH 
-Betrag. 

Von dem über den Eigenbedarf der UH-Pflichtigen hinausgehenden Betrag sind beim Eltern-Unterhalt in der Regel nur 50 v. H. als 
UH in Anspruch zu nehmen. 

II. 3 Sozialhilferechtliche Besonderheiten bei der Heranziehung UH-Pflichtiger 

II. 3.1 Sozialhilferechtlichen Vergleichsberechnung 

Nach § 94 Abs 3 Satz 1 Nr 1 SGB XI 1 (htto ltwww gesetze-1m-intern et de/sgb 12/ 94.htmll geht der Anspruch nicht über, sovveit die UH
pflichtige Person leistungsberechtigt nach dem Dritten oder Vierten Kapitel des SGB XII ist oder bei Erfüllung des Anspruchs würde. 

Aus§ 94 Abs. 3 Satz 2 SGB XII (http://www.qesetze-im-internet.de/sgb 12/ 94.htmll folgt, dass keine Vergleichsberechnung 
durchzuführen ist, solange der Träger der Sozialhilfe keine Kenntnis von Umständen hat, nach denen der UH-Pflichtige 
sozialbedürftig würde. 

Der Träger der Sozialhilfe hat diesen Ausschluss/Beschränkung des Übergangs zu berücksichtigen, wenn die Voraussetzu ngen 
nachgewiesen worden sind oder der Träger der Sozialhilfe auf andere Weise Kenntnis davon erlangt hat, dass die UH-pflichtige 
Person bereits bedürftig nach dem Dritten oder Vierten Kapitel des SGB XII ist oder durch die Inanspruchnahme bedürftig würde. 

Die sozialhilferechtliche Vergleichsberechnung spielt in vielen Fällen aufgrund der relativ hohen Selbstbehalte (insbesondere beim 
Elternunterhalt) der UH-Pflichtigen keine Rolle. Denn der UH- Anspruch geht nur über, soweit er den UH-rechtlichen Selbstbehalt 
und den sozialhilferechtlichen Eigenbedarf übersteigt. 

Zu beachten ist, 

dass die Angehörigen der Einsatzgemeinschaft des UH-Pflichtigen sozial rechtlich Vorrang haben vor den UH-Berechtigten, die mit 

dem UH-Pflichtigen nicht zusammenleben. Sie sind deshalb in die sozialhilferechtliche Verg leichsberechnung mit einzubeziehen. 

dass§ 94 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 SGB XI 1 (http://www.qesetze-im-internet.de/sgb 12/ 94.htmll auch auf (potentielle) Leistungsberechtigte 

nach dem SGB II entsprechend anzuwenden ist. 

II. 3.2 Berechnung des sozialhilferechtlichen Bedarfs des UH-Pflichtigen für den Fall der Inanspruchnahme 

Die sozialhilferechtliche Bedarfsberechnung kann immer dann entfallen, wenn der Träger der Sozialhilfe Kenntnis vom Vorliegen der 
Voraussetzungen der Einschränkung des Übergangs nach§ 94 Abs. 3 Satz 1 Nr.1 SGB XII (h ttp :/fwww.gesetze-im-
internet.de/sgb 12/ 94.htmll hat oder ihn die betroffene UH-pflichtige Person oder die leistungsberechtigte Person davon in geeigneter 
Weise in Kenntnis setzt. 

In vielen Fällen wird jedoch erst das Auskunftsersuchen konkrete Anhaltspunkte darüber geben, ob die Voraussetzungen nach §JM 
Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 SGB XII (http://www.qesetze-im-internet.de/sgb 12/ 94.htmll gegeben sind. Insoweit wird es auch weiterhin häufig 
erforderlich sein, für UH-Pflichtige und ihre weiteren UH-berechtigten Angehörigen, die mit ihnen 1n einer Bedarfs
/Einsatzgemeinschaft leben, eine sozialhilferechtliche Bedarfsberechnung nach dem dritten Kapitel des SGB XII durchzuführen. 
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Bei der Vergleichsberechnung ist der (potentielle) Bedarf und die (potentielle) Bedürftigkeit, des Unterhaltspflichtigen für den Fall zu 
prüfen, dass er als UH-Pflichtiger in Anspruch genommen würde. 

Bei der Bedarfsberechnung sind die nachfolgenden Kriterien zu beachten. 

II. 3.2.1 Ermittlung des Einkorn mens 

Für die Ermittlung des Einkommens des UH-Pflichtigen und der über\/\/iegend von ihm unterhaltenen, im Haushalt lebenden 
gesteigert UH-Berechtigten Angehörigen sind die 

§§ 82 bis 84 SGB XII, 

Verordnung zur Durchführung des§ 82 SGB XII sowie 
zu den§§ 82 bis 84 SGB XII bestehenden Regelungen und Konkretisierungen der FHH in ihrer jeweils gültigen Fassung 

entsprechend anzuwenden. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang der Einkommensfreibetrag bei Erwerbstätigkeit gern. .§...ß2. 
Abs. 3 SGB XII (http://vliww.gesetze-im-internet.de/sgb 12/ 82.html), insoweit wird auch auf die Konkretisierung zu § 82 SGB XII - Begriff 
des Einkommens - Ziffer 3. 7 (http://vi/ww.hamburq.de/basfi/kr-sgbxii-kap11-82/126402/kr-sgbxii-82-beqriff-ein kommenf) verwiesen. 

II. 3.2.2 Ermittlung des zu berücksichtigenden Vermögens 

Für die Ermittlung des zu berücksichtigenden Vermögens gelten 

§ 90 SG B XII (http://vliww.gesetze-im-internet.de/sgb 12/ 90.htmll in Verbindung mit der Verordnung zur Durchfü hrung des§ 90 Abs. 2 

Nr. 9 SGB XI 1 (http://vliww.gesetze-im-internet.de/bshg 88abs2dv 1988/l sowie 

die hierzu erlassenen Regelungen der FHH in ihrer jeweils gültigen Fassung, soweit nicht unter Ziffer II. 2.6 „Ermittlung der 

Leistungsfähigkeit des UH-Pflichtigen nach bürgerlichem Recht" Abweichendes geregelt ist. 

II. 3.2.3 Schutz des Einkommens zur Deckung des sozialhilferechtlich notwendigen Lebens-UH 

Um die Sozialhilfebedürftigkeit von UH-Pflichtigen und deren Angehörigen auszuschließen, ist ihnen derjenige Einkommensbetrag zu 
belassen, der ihnen und ihren weiteren tatsächlich unterhaltenen UH-berechtigten Angehörigen, mit denen sie in einer Bedarfs-/ 
Einsatzgemeinschaft leben, als laufende Leistung zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel des SGB XII - zuzüglich 
gegebenenfalls notwendiger und unaufschiebbarer Aufwendungen sowie Raten zur Tilgung von Verbindlichkeiten - zustehen würde; 
dies gilt unabhängig von einem UH-rechtlichen Vorrang des bzw. der Leistungsberechtigten. Der Einkommensbetrag, der den UH
Pflichtigen zu belassen ist, errechnet sich wie folgt: 

maßgeblicher Regelsatz für den UH-Pflichtigen oder die UH-Pflichtige (§ 28 SGB XII (http://vliww.gesetze-im

internet.de/sgb 12/ 28.htmll), 

maßgeblichen Regelsätze für die überwiegend vom dem oder der UH-Pflichtigen unterhaltenen, im Haushalt lebenden gesteigert 

UH-Berechtigten Angehörigen(§ 28 SGB XII), 

etwaige Mehrbedarfszuschläge für diesen Personenkreis(§ 30 SGB XII (http://vliww.gesetze-im-internet.de/sgb 12/ 30.htmll), 

tatsächliche Kosten der Unterkunft und der Heizung dieses Personenkreises(§ 35 SGB XI 1 (http://vliww.gesetze-im

internet.de/sgb 12/ 35.htmll), 

gegebenenfalls Berücksichtigung notwendiger und unaufschiebbarer Aufwendungen der UH-Pflichtigen in besonderen 

Lebenslagen (z. B. Krankheit, Behinderung, Ausbildung) für sich selbst und die überwiegend von ihnen unterhaltenen, im selben 

Haushalt lebenden gesteigert UH-berechtigten Angehörigen. 

Der sozialhilferechtliche Bedarf wird nur insoweit anerkannt, als die UH-Berechtigten in der Bedarfs-/ Ei nsatzgemeinschaft~ 
SGB XII (http://vliww.qesetze-im-internet.de/sgb 12/ 39.htmll) ihren Bedarf nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln oder durch 
1 nanspruchnahme Dritter decken können. 

1 n den Fällen, in denen UH-Pflichtige Leistungen nach dem Fünften bis Neunten Kapitel erhalten, sind bei der sozialhilferechtlichen 
Bedarfsberechnung die Vorgaben zum Einsatz von Einkommen und Vermögen nach§ 85 ff. SGB XII (http://vliww.gesetze-im
internet.de/sgb 12/BJNR302300003.html#BJNR302300003BJNG001700000) zu berücksichtigen. 

In Einzelfällen kann diese Regelung bei Leistungen nach dem Fünften bis Neunten Kapitel SGB XII insoweit von Bedeutung sein, als 
der oder die UH-Pflichtige bei einer sozialhilferechtlichen Vergleichsberechnung unter Berücksichtig ung der Einkommensgrenze 
nach § 85 ff. SGB XII fhttp://vliww.qesetze-im-internet.de/sgb 12/BJNR302300003.html#BJNR302300003BJNG001700000l nicht oder nur 
geringer leistungsfähig wäre. In diesen Fällen wäre die Gleichbehandlung von UH-Pflichtigen und UH-Berechtigten nicht 
gewährleistet. Zur Einhaltung des verfassungsrechtlich gebotenen Gleichheitsgrundsatzes nach Art. 3 Grundgesetz ist dann eine 
sozialhilferechtliche Vergleichsberechnung unter Berücksichtigung der Einkommensgrenzen nach§ 85 ff. SGB XII (h ttp://vliww.gesetze
im-internet.de/sgb 12/BJNR302300003.html#BJNR302300003BJNG001700000l vorzunehmen und gar kein oder nur der geringere UH
Beitrag zu fordern. 

Liegt das Einkommen von UH-Pflichtigen unter dem Mindestselbstbehalt, so kann ggf. ei ne entsprechende Berechnung für die 
Einsatzgemeinschaft, in der der oder die UH-Pflichtige lebt, in Betracht kommen. 
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Um unbillige Ergebnisse hinsichtlich des Einsatzes von Einkommen und Vermögen zu vermeiden, kann im Übrigen über die 
Härteregelung in§ 94 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 SGB XII (http:/twww.gesetze-im-internet.de/sgb 12/ 94.htmll die Heranziehung des UH
Pflichtigen ganz oder teil\/'veise ausgeschlossen sein (siehe Ziffer 11. 1.2.3.2). 

DOWNLOADS 

Anlage 1: Übersicht "Selbstbehalte" nach den UH-rechtlichen 
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»(PDF, 23,5 KB) (http:/fwww.hamburg.de/contentblob/3895884/data/ah
sgbxii-94-anl01-selbstbehalte. pdf) 

Anlage 2: Berechnungsbogen Altersschonvermögen. Stand 
18.09.2013 »(VND.MS-EXCEL, 27 KB) 
(http:/fwww.hamburg.de/contentblob/3895750/data/ah-sgbxii-94-anl02-
altersschonvermoegen.xls) 

Anlage 3: Darstellung des Rechtsweges. Stand 20.03.2013 »(PDF, 
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WEITERE LINKS 

lnfoline im FHH-lntranet 
(Nur für den FHH-internen Dienstgebrauch) 

(http://fhhportal.stadt.hamburg.de/websites/0014/zusammen/infoline/SitePages/Homepage.aspx) 

Eingliederungshilfe in Hamburg 
Angebote und Einrichtungen 

(https://gateway.hamburg.de/HamburgGateway/FVP/Application/DienstEinstieg.aspx? 
fid=101) 

Pflegedienste in Hamburg 
Ambulant und teilstationär (Tagespflege) 

(https://gateway.hamburg.de/HamburgGateway/FVP/Application/DienstEinstieg.aspx? 
fid=98) 

Bundesrecht: Gesetze und 
Verordnungen 
Ein Angebot des Bundesministeriums der Justiz 
in Zusammenarbeit mit der juris GmbH 

_(http://www.gesetze-im-internet.de/index.html) 

ANZEIGE 

li DasTelefonbuch 
Wur /Wi1s . E+M!!:F 
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Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration 

lnfoline Sozialhilfe 

Arbeitshilfe zu § 94 SGB XI 1 
Inanspruchnahme von unterhaltspflichtigen (UH) vom 20.03.2013 - Kapitel III, IV und V 

1 nhaltsverzeichnis (http://www.hamburg.de/basfi/ah-sgbxii-kap11-94/l 

Kapitel 1 und 11 (http:/fwww.hamburq.de/basfi/ah-sqbxii-kap11-94/3895772/ah-sqbxii-94-kap1 u2/l 

111. Verfahren 
III. 1. Selbsthilfe des UH-Berechtigten 

Wird Sozialhilfe beantragt, müssen Antragsteller über ihre UH-rechtliche Situation befragt werden. 

Wer sich selbst helfen kann, erhält keine Sozialhilfe(§ 2 Abs. 1 SGB XII (http://www.gesetze-im-internet.de/sgb 12/ 2.htmll). Es muss 
sich aber um „bereite Mittel" handeln, d.h. um Mittel, die Leistungsberechtigte ohne weiteres realisieren können. Stehen 
Leistungsberechtigten zwar UH-Ansprüche zu, die jedoch erst noch durchgesetzt werden müssen, können sie in der Regel nicht 
darauf verwiesen werden, da der gerichtliche Schutz selbst im zivilgerichtlichen Eilverfahren meist nicht schnell genug zu erlangen 
ist. In diesen Fällen ist mit Sozialhilfe (ggf. darlehensweise)einzutreten. Eine Leistung in Form eines Darlehens kommt insbesondere 
in Betracht, wenn sich aus den Angaben von Leistungsberechtigten ergibt, dass möglicherweise UH-Ansprüche bestehen, die deren 
vollen Bedarf decken. In diesen Fällen sollen die Leistungen nur vorübergehend (im Regelfall ei nen Monat) als Darlehen gern..§..]§, 
SGB XII (http://www.qesetze-im-internet.de/sgb 12/ 38.htmll gewährt werden. Zugleich sind die Leistungsberechtigten aufzufordern, ihre 
UH-Ansprüche für die Zukunft selbst zu verfolgen. Sie sind darauf hinzuweisen, dass weitere Zahlungen nur gegen den Nachweis 
entsprechender Schritte (z. B. Kontakt mit der ÖRA, Einreichen einer UH-Klage) erfolgen werden. Ggf. können weitere Auflagen 
erteilt werden. Erfüllt der bzw. die Leistungsberechtigte diese Auflagen nicht, soll die Hilfe unter Hinweis auf§ 2 SGB XII 
(http:/fwww.gesetze-im-internet.de/sgb 12/ 2.htmll i. V. m. § 60 ff. SGB 1 (http://www.gesetze-im-
internet.de/sgb 1/BJNR030150975.html#BJNR030150975BJNG001000314) (Selbsthilfe; Mitwirkung) eingestellt werden. 

Kann ein Antragsteller bzw. eine Antragstellerin UH nach Aufforderung des Pflichtigen ohne weiteres in Anspruch nehmen oder den 
Anspruch kurzfristig realisieren, so ist Sozialhilfe nicht zu gewähren, soweit der Bedarf gedeckt werden kann. 

Die Sozialdienststelle hat Leistungsberechtigte, denen die Sozialhilfe mit der Aufforderung zur umgehenden Selbsthilfe gewährt wird, 
über ihre bürgerlich-rechtlichen Ansprüche und die Möglichkeit der Geltendmachung zu beraten. Zu r Beratung kann auch an 
Fachanwälte für Familienrecht verwiesen werden. Zu beachten ist aber, dass die Selbsthilfe dem Hilfebedürftigen z umutbar sein 
muss. Die Zumutbarkeit ist nach den jeweiligen Umständen des Einzelfalls zu prüfen. Die Zumutbarkeit kann beispielsweise bei einer 
besonderen Abhängigkeit des Hilfebedürftigen vom UH-Schuldner fehlen. 

III. 2. Absehen von der Geltendmachung eines UH-Anspruchs aus verwaltungsökonom ischen Gründen 

Von der Geltendmachung des übergegangenen Anspruchs kann abgesehen werden , wenn anzunehmen ist, dass der mit der 
Inanspruchnahme der UH-pflichtigen Person verbundene Verwaltungsaufwand in keinem angemessenen Verhältnis zu der 
geleisteten Sozialhilfe oder der UH-Leistung stehen wird. Dies ist der Fall, wenn entweder die zu berücksichtigende laufende 
Sozialhilfeleistung 50 Euro oder die mögliche UH-Leistung 15 Euro monatlich nicht erreicht. Dies gilt jedoch nicht , wenn durch die UH 
-Zahlung die aufstockende Sozialhilfebedürftigkeit beseitigt wird. 

Von der Geltendmachung kann im Einzelfall weiter abgesehen werden, wenn allein folgende Hilfen beansprucht werden: 

einmalige Hilfen i. S. von § 31 SGB XI 1 (http://www.gesetze-im-internet.de/sgb 12/ 31.html), 

Maßnahmen der vorbeugenden Gesundheitshilfe und Genesungskuren. 
Leistungen für Zahnersatz, kieferorthopädische Behandlung, 

Hör- und Sehhilfen, kleinere orthopädische und sonstige Hilfsmittel 

III. 3. Geltendmachung des UH-Anspruchs 

Ergibt die Prüfung, dass der oder die Leistungsberechtigte einen möglichen UH-Anspruch besitzt, so ist der oder die potentiell UH
Pflichtige über die Erbringung der Leistungen schriftlich zu informieren (Rechtswahrungsanzeige). Erst ab Kenntnis dieser 
Mitteilung können UH-Leistungen verlangt werden, sofern nicht die Voraussetzungen nach Ziffer III. 3.3 vorliegen. 
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III. 3.1 Mitteilung über den Bezug von Sozialhilfe nach § 94 Abs. 4 Satz 1 SGB XII (Rechtswahrungsanzeige) 

Gern.§ 94 Abs. 4 SGB XII (http://www.gesetze-im-internet.de/sgb 12/ 94.htmll kann der Träger der Sozialhilfe den übergegangenen UH 
-Anspruch nur von der Zeit an fordern, zu welcher er demfder UH-Pflichtigen die Erbringung der Leistung schriftlich mitgeteilt hat. 
Ohne die Rechtswahrungsanzeige kann UH für die Vergangenheit von UH-Pflichtigen nur unter den im BGB geregelten 
Voraussetzungen geltend gemacht werden (siehe dazu auch Ziffer III. 3.3). 

Sofern 

die gewährte Hilfe UH-Bedarf im bürgerlich-rechtlichen Sinne darstellt und 

der Anspruchsübergang nicht von vornherein ausgeschlossen ist (siehe Ziffer II. 1.2) 

ist dem UH-Pflichtigen unverzüglich Folgendes gegen Postzustellungsurkunde zuzustellen: 

die Rechtswahrungsanzeige (Muster wird in Zusammenarbeit mit den Bezirken erarbeitet); 1 nhalt: 

- Die Bezeichnung der Person des bzw. der UH-Berechtigten, 

- die Information, dass Leistungen gewährt werden, 

die Höhe der Leistungen, 
- den Hinweis auf die UH-Pflicht des/der UH-Pflichtigen nach dem bürgerlichen Recht, 

- den Hinweis auf den Übergang des UH-Anspruchs bis zur Höhe der erbrachten Leistungen auf die FHH, Bezirksamt, Dienststelle, 

sowie 
- die Information, dass es sich um eine Mitteilung und nicht um eine Zahlungsaufforderung handelt , 

- Achtung: keine Rechtsbehelfsbelehrung; die Rechtswahrungsanzeige ist kein Verwaltungsakt. 

das Auskunftsersuchen nach§ 117 SGB XII (http://www.gesetze-im-internet.de/sgb 12/ 117.htmll (Muster wird in Zusammenarbeit mit 

den Bezirken erarbeitet), hinsichtlich des Inhaltes wird auf die nachfolgende Ziffer 111.3.2 verwiesen. 

III. 3.2 Auskunftsansprüche zur Ermittlung der Einkommens- und Vermögensverhältnisse 

III. 3.2.1 Auskunftsersuchen nach§ 117 SGB XII gegenüber UH-Pflichtigen, ihren nicht getrennt lebenden Ehegatten und 
Lebenspartnern sowie Kostenersatzpflichtigen 

§ 117 Abs. 1 SGB XII (http://www.gesetze-im-internet.de/sgb 12/ 117.htmll begründet u. a. für die UH-Pflichtigen und ihre nicht getrennt 
lebenden Ehegatten bzw. Lebenspartner eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung zur Auskunftserteilung über ihre Einkommens- und 
Vermögensverhältnisse. Der Träger der Sozialhilfe ist ermächtigt, seinen Auskunftsanspruch durch Verwaltungsakt geltend zu 
machen. 

Der Personenkreis der UH-Pflichtigen ist unter Ziffer II. 1.1 und Ziffer 11.2.2 dargestellt. Auch Personen, die sich vertraglich 
verpflichtet haben, UH zu leisten, sind auskunftspflichtig. Nachrangig zum UH Verpflichtete dürfen erst dann zur Auskunft 
aufgefordert werden, wenn und soweit bekannt ist, dass bei den vorrangig UH-Pflichtigen keine Leistungsverpfli chtung bis zur 
Deckung des Gesamtbedarfes besteht. 

Die genannten Personen haben die Verpflichtung, über ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse Auskunft zu geben und auf 
Aufforderung Beweisurkunden vorzulegen oder ihrer Vorlage zuzustimmen (§ 117 Abs. 1 letzter Satz SGB XII (http://www.qesetze-im
internet.de/sgb 12/ 117.htmll). Die Aufforderung zur Auskunftserteilung ist mit einer angemessenen Frist z u versehen. 

Schon dann, wenn UH-Pflichtige aufgefordert werden, Auskunft zu erteilen, sind sie auf die Möglichkeit eines 
Auskunftsverlangens gegenüber den zuständigen Finanzbehörden(§ 117 Abs. 1 letzter Satz SGB XII (http://www.qesetze-im
internet.de/sgb 12/ 117.htmll i. V. m. § 21 Abs. 4 SGB X (http://www.gesetze-im-internet.de/sgb 10/ 21.htmll) bzw. dem Arbeitgeber 
hinzuweisen (siehe unten Ziffer III. 3. 2.2). 

Es kann die sofortige Vollziehung nach § 86a Abs. 2 Nr. 2 SGG (http://www.qesetze-im-internet.de/sqq/ 86a.htmll angeordnet werden. 
Das Vollziehungsinteresse kann darauf gestützt werden, dass allein eine zeitnahe Geltendmachung ggf. übergegangener UH
Ansprüche den Nach rang der Sozialhilfeleistungen sicherstellen kann. 

Kommt der UH-Pflichtige seiner gesetzlichen Auskunftspflicht nicht nach, so kann der T räger der Sozialhilfe die Verpflichtung auch 
im Wege der Verwaltungsvollstreckung durchsetzen(§ 66 Abs. 3 SGB X (http://www.gesetze-im-internet.de/sgb 10/ 66.htmll) i. V. m. 
§§ 14, 18 und 20 des Hamburgischen Verwaltungsvollstreckungsgesetzes 
(http://www.1 an de srecht. ham bu rg. de/j portal/portal/page/b sha prod. psml?n i d=O &sh owdoccase = 1 &doc. id=il r-VwVG HAra h men &st=I rl . 

Das Auskunftsersuchen nach§ 117 SGB XII (http://www.gesetze-im-internet.de/sgb 12/ 117.htmll ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung 
zu versehen. 

III. 3.2.2 Auskunftspflicht der Finanzbehörden sowie der Arbeitgeber 

Die Finanzbehörden sind gern. § 117 Abs. 1 letzter Satz SGB XI 1 (http://www.qesetze-im-internet.de/sqb 12/ 11 7.htmll i. V. m. §11 
Abs. 4 SG B X (http://www.gesetze-im-internet.de/sgb 10/ 21.htmll verpflichtet, Auskunft über die Einkommens- und 
Vermögensverhältnisse des UH-Pflichtigen sowie der zum Haushalt zählenden Familienangehörigen und ggf. sogar über alle 
Personen in Haushaltsgemeinschaft nach § 36 SG B XII (http://www.gesetze-im-internet.de/sgb 12/ 36.htmll zu geben. Dazu ist dem 
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Finanzamt konkret darzulegen, dass die Auskünfte zur Berechnung des auf den Träger der Sozialhilfe übergangenen UH-Anspruchs 
benötigt werden. 

Ist der Arbeitgeber von UH-Pflichtigen sowie deren nicht getrennt lebenden Ehegatten/ Lebenspartner bekannt, kann der T räger der 
Sozialhilfe das Einkommen über den Arbeitgeber ermitteln (§ 117 Abs. 4 SGB XII (http://www.gesetze-im-internet.de/sgb 12/ 117.htmll). 
Allerdings sind in diesen Fällen zunächst die ursprünglich Auskunftspflichtigen selbst aufzufordern Auskunft z u erteilen. Erst wenn 
keine Auskünfte erteilt werden oder die erteilten Auskünfte nicht alle für den Einzelfall notvvendigen Informationen enthalten, darf ein 
Auskunftsersuchen an die Finanzbehörden oder den Arbeitgeber erfolgen. 

III. 3.2.3 Bürgerlich-rechtliche Auskunftsansprüche 

Der Träger der Sozialhilfe hat die Möglichkeit, einen bürgerlich-rechtlichen Auskunftsanspruch nach § 1605 BGB (h ttp://www.qesetze
im-internet.de/bgb/ 1605.htmll sowie§ 1580 BGB (http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/ 1580.htmll gegen den UH-Pflichtigen geltend 
zu machen. 

§ 1613 BGB (htto /fwww gesetze-im-internet de/bgb/ 1613.htmll ermöglicht es, den Verpflichteten bereits ab dem Zeitpunkt auf Zahlung 
von UH in Anspruch zu nehmen, in dem er aufgefordert wurde, Auskunft über seine Einkünfte und sein Vermögen zu erteilen. Dieser 
Auskunftsanspruch kann durch den Leistungsberechtigten bereits vor Erbringung der Leistung geltend gemacht werden. Zu den 
näheren Einzelheiten sowie den vveiteren Alternativen der Geltendmachung des UH-Anspruchs für die Vergangenheit nach §...1.§11 
BGB (http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/ 1613.htmll siehe Ziffer 111. 3.3. 

Ein entsprechendes Schreiben kann - nachdem es der bzw. die UH-Berechtigte ggf. mit Unterstützung verfasst und unterzeichnet 
hat - auch durch die zuständige Dienststelle abgesandt werden. 

Wird trotz entsprechender Maßnahmen keine Auskunft erteilt, ist nach Prüfung durch das UH-Sachgebiet oder/und das Rechtsamt in 
der Regel Stufenklage auf Auskunft und ggf. UH-Leistung zu erheben. Hier kann in geeigneten Fällen von der Möglichkeit Gebrauch 
gemacht werden, Rechtsanwälte zu beauftragen, auch wenn kein Anwaltszwang besteht. 

III. 3.3 Unterhalt für die Vergangenheit unter den Voraussetzungen des§ 1613 BGB 

Wenn der Anspruch dem Grunde nach bestand, können Berechtigte gern.§ 1613 BGB (http:/fwww.gesetze-im
internet.de/bgb/ 1613.htmll UH für die Vergangenheit von dem Zeitpunkt an fordern, in dem 

er oder sie den Verpflichteten oder die Verpflichtete zum Zvveck der Geltendmachung des UH-Anspruchs aufgefordert hat, über die 

Höhe seines bzw. ihres Einkommens und Vermögens Auskunft zu geben oder 

er bzw. sie den Verpflichteten oder die Verpflichtete in Verzug gesetzt hat (dies setzt eine Mahnung des UH-Berechtigten voraus) 
oder 

der UH-Anspruch rechtshängig geworden ist. 

Ist der Anspruch der Höhe nach bereits durch Verträge, Vergleiche etc. bestimmt, so ist dies bei der sozialhilferechtlichen Prüfung, in 
welchem Umfang UH-Pflichtige für die Vergangenheit in Anspruch genommen werden können, zu berücksichtigen. Hinsichtlich des 
UH für die Zukunft ist die Bindungswirkung im Einzelfall zu prüfen. Das bezirkliche Rechtsamt oder die Fachbehörde sind zu 
beteiligen. 

Der UH wird gegenüber den Berechtigten dann ab dem Ersten des Monats geschuldet, in dem eine der genannten Handlungen 
erfolgte. 

III. 4. Mitteilung an den UH-Pflichtigen über die Höhe des gesetzlich übergegangenen UH-Anspruchs 

Ergibt die Prüfung der Einkommens-, Vermögens- und sonstigen Lebensverhältnisse von UH-Pflichtigen, dass der bzw. die 
Leistungsberechtigte einen UH-Anspruch hat, so ist dem oder der UH-Pflichtigen sch riftlich mitzuteilen, in welcher Höhe und von 
welchem Zeitpunkt an der UH-Anspruch auf den Träger der Sozialhilfe übergegangen ist. Die Mitteilung hat muss eine zivilrechtlich 
begründete Zahlungsaufforderung mit entsprechender Fristsetzung enthalten. Bei dieser Mitteilung handelt es sich nicht um einen 
Verwaltungsakt. Die Mitteilung muss daher nicht mit einer Rechtsbehelfsbelehrung versehen werden (Muster wird in 
Zusammenarbeit mit den Bezirken erarbeitet). 

III. 5. Einwendungen von UH-Pflichtigen 

Erheben UH-Pflichtige Einvvendungen gegen die Zahlungsaufforderung, sind diese Einwendungen inhalt lich zu prüfen. Sollte sich 
dabei herausstellen, dass die Zahlungsaufforderung auf falschen Annahmen beruht, bzw. fehle rhaft ist, ist sie - zur Vermeidung eines 
Rechtsstreits - zu korrigieren; dies ist den UH-Pflichtigen mitzuteilen. 

Sofern zur Geltendmachung eines UH-Anspruchs eine Übermittlung von Sozialdaten erforderlich ist, sind die Vorschriften zum 
Schutz von Sozialdaten (insbesondere§ 74 SGB X (http://www.gesetze-im-internet.de/sgb 1 O/ 74 .htmll) z u beachten. Wenn 
beispielsweise gegenüber mehreren Kindern Eltern-UH geltend gemacht wird, dürfen die Einkommens- und Vermögensverhältnisse 
eines Kindes ohne dessen Zustimmung nicht gegenüber allen anderen Kindern offengelegt werden. 

Erst wenn eine außergerichtliche Einigung nicht erreicht werden kann, ist die Einleitung eines zivilrechtlichen Klageverfahrens 
gerechtfertigt. 
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III. 6. Durchsetzung des gesetzlich übergegangenen UH-Anspruchs bei anhängigen Verfahren auf Leistung eines anderen 
Sozialleistungsträgers 

Die gesetzlich übergegangene UH-Forderung ist nicht einzuziehen, solange der oder die UH-Berechtigte eine Sozialleistung eines 
anderen Trägers im Sinne des § 12 SGB 1 (http://www.gesetze-im-internet.de/sgb 1/ 1.htmll erwartet, auf die der Träger der Sozialhilfe 
seinen Erstattungsanspruch nach § 102 ff. SGB X (http://www.qesetze-im-
internet.de/sgb 1 O/BJNR114690980.html#BJNR114690980BJNG011902308l angemeldet hat. Erst nach Abschluss des 
Bewilligungsverfahrens ist darüber zu entscheiden, ob und gegebenenfalls in vvelchem Umfang der bzw. die UH-Pflichtige in 
Anspruch genommen wird. Ist die bevvilligte Sozialleistung höher als die gewährte Sozialhilfe, so verb ietet sich die Einziehung der 
übergegangenen UH-Forderung in der Regel von selbst, weil der Träger der Sozialhilfe seinen Anspruch voll aus der Nachzahlung 
der Sozialleistung befriedigen kann. Ist die bevvilligte Sozialleistung niedriger als die gewährte Sozialhilfe, so darf die UH-Forderung 
grundsätzlich nur bis zur Höhe des Differenzbetrages zwischen der Sozialleistung und der Sozialhilfe eingezogen werden. 

UH-Pflichtige sind bereits im Zeitpunkt des Anspruchsübergangs entsprechend zu informieren (Rechtswahrungsanzeige siehe Ziffer 
III. 3.1). 

III. 7. Prüfung der Voraussetzungen einer Heranziehung nach§ 94 SGB XII auch bei Leistungsgewährung nach dem SGB II 

Wenn eine Person Leistungen nach dem SGB II bezieht, kann sie verpflichtet sein, aus dem im Rahmen des SGB II geschonten 
Vermögen UH zu leisten. Denn das Schonvermögen nach diesem Gesetz ist höher als das Schonvermögen nach dem SGB XII. 

Allerdings ist der Übergang von Ansprüchen nach dem SGB II, der in§ 33 SGB II <http://www.qesetze-im-internet.de/sgb 2/ 33 .htmll 
geregelt ist, nach§ 33 Abs. 2 SGB II in zahlreichen Fällen eingeschränkt. Insbesondere geht der Anspruch nicht über, wenn die UH
pflichtige Person mit dem UH-Berechtigten in einer Bedarfsgemeinschaft lebt. Er geht ebenfalls gegen die Eltern nicht über, deren 
Kind 

volljährig ist und seine Erstausbildung bereits beendet hat, oder 
das 25. Lebensjahr vollendet hat, selbst wenn es die Erstausbildung noch nicht beendet hat. 

III. 8. Nichterfüllung durch UH-Pflichtige 

Erfüllt die UH-pflichtige Person den übergegangenen UH-Anspruch nicht, so muss der Träger der Sozial hilfe den Anspruch auf dem 
Zivilrechtsweg verfolgen. Der UH-Anspruch kann in verschiedener Weise gerichtlich geltend gemacht werden: 

durch das Stellen eines zu begründenden Sachantrags im familiengerichtlichen Verfahre (§ 11 3 Abs. 1 FamFG (http://www.qesetze

im-internet.de/famfq/ 113.html) i. V. m. § 253 ff. ZPO (http://www.qesetze-im-internet.de/zpo/ 253.htmll), wenn auf die etwaigen 

Einwendungen der UH-Pflichtigen keine Einigung erzielt vverden konnte, 

durch Antrag auf Erlass eines Mahnbescheids (§§ 688 ff. ZPO (http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/ 688.htmll) , 

durch Antrag auf Festsetzung des UH im sog. vereinfachten Verfahren (§ 249 ff. FamFG (http://www.qesetze-im

internet.de/famfq/ 249.html)). 

Bei der Vollstreckung aus Lohnpfändung genießt der Träger der Sozialhilfe das Vorrecht des UH-Gläubigers aus§ 850 d ZPO 
(http :/fwww .q esetze-im-in lernet. de/zpo/ 850d .htmll. 

Schließlich wird auf die Möglichkeit einer Strafanzeige wegen UH-Pflichtverletzung (§ 170 Strafgesetzbuch (http://www.gesetze-im
internet.de/stqb/ 170.htmll (StGB)) hingewiesen. Hiervon kann in Fällen gesteigerter UH-Pflicht Gebrauch gemacht vverden, wenn der 
Aufenthalt des UH-Schuldners bzw. der UH-Schuldnerin unbekannt ist oder der Schuldner bzw. die Schuldnerin grundlos nicht zahlt. 
Die Erfahrung zeigt allerdings, dass entsprechende Verfahren für den Träger der Sozialhilfe in vielen Fällen nicht erfolgreich si nd. 
Eine Anzeige sollte nur dann erwogen werden, vvenn die entsprechende Datenlage gegeben ist, insbesondere der UH-Anspruch 
berechnet ist und die Leistungsfähigkeit des bzw. der UH-Pflichtigen feststeht. Eine Anzeigepflicht besteht nicht. 

111.8.1 Antrag auf zukünftigen Unterhalt 

Wenn die Leistung voraussichtlich für längere Zeit erbracht werden muss, kann der Träger der Sozialhilfe bis zur Höhe der 
bisherigen monatlichen Aufvvendungen auch auf künftige Leistungen klagen(§ 94 Abs. 4 Satz 2 SGB XII (h ttp://www.qesetze-im
internet.de/sgb 12/ 94.htmll). 

III. 8.2 Rückübertragung auf Leistungsberechtigte 

Der Träger der Sozialhilfe kann den nach § 94 SG B XII übergegangenen UH-Anspruch nach § 94 Abs. 5 Satz 1 SGB XI 1 
(http://www.gesetze-im-internet.de/sgb 12/ 94.htmll auf den Leistungsberechtigten bzw. die Leistungsberechtigte rückübertragen. 

Durch die Rückübertragung wird der bzw. die Leistungsberechtigte in die Lage versetzt, neben dem zukünftigen UH auch die bereits 
auf den Träger der Sozialhilfe übergegangenen UH-Ansprüche einklagen zu können. Im Regelfall ist jedoch von einer 
Rückübertragung abzusehen. 

Ausnahmsweise kommt ggf. nach Rücksprache mit dem UH-Sachgebiet oder dem Rechtsamt eine Rückübert ragung in Betracht, 
wenn mindestens folgende Kriterien erfüllt sind: 
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Der voraussichtlich zu leistende UH ist höher als die Sozialhilfe (d.h. die Lösung des bzw. Leistungsberechtigten von der Sozialhilfe 

ist wahrscheinlich), 

Es sind keine Probleme bei der UH-Zahlung zu erwarten, 
Es kann von einer reibungslosen Zusammenarbeit zwischen Träger der Sozialhilfe, Leistu ngsberechtigten und deren Anwälten 

ausgegangen werden. 

III. 9. UH-Urteil, Verfahrensbeschluss, Vollstreckungstitel 

Liegt bereits ein vollstreckbares Urteil oder ein sonstiger Vollstreckungstitel zugunsten des bzw. der Leistungsberechtigten vor, so 
braucht der Träger der Sozialhilfe den Titel nur in Höhe des übergegangenen Betrages durch einen Antrag beim entsprechenden 
Gericht auf sich umschreiben zu lassen (vgl. § 727 ZPO (http://INww.gesetze-im-internet.de/zpo/ 727.htmll). Dies kann auch fü r die 
Vergangenheit geschehen. Es ist jedoch zu prüfen, ob die Schutzvorschriften des§ 94 Abs. 1Sätze2 und 3 und Abs. 3 SGB XII 
(http://\Nww.gesetze-im-internet.de/sgb 12/ 94.htmll anzuVvenden sind. 

Haben sich die maßgeblichen Tatsachen für die Höhe des UH-Anspruchs gegenüber UH-Pflichtigen wesentlich verändert und 
erscheint deshalb der in dem Schuldtitel festgesetzte UH-Betrag als zu gering, so ist ein Abänderungsverfahren möglich. Bereits 
bestehende UH-Titel können im Bereich des Verwandten- und Ehegatten-UH durch Abänderungsantrag gern. § 238 FamFG 
(http://INww.gesetze-im-internet.de/famfg/ 238.htmll - unter gewissen Voraussetzungen sogar rückwirkend fü r die Vergangen heit -
abgeändert werden. 

III. 10. Überprüfung von UH-Ansprüchen 

Die Prüfung der Leistungsfähigkeit des UH-Pflichtigen ist alle zwei Jahre zu vviederholen, es sei denn, nach der wirtschaftlichen 
Situation der UH-Pflichtigen Person sind andere Prüfungsintervalle sachgerecht. Festgesetzte UH-Beträge sind im Zuge der 
nächsten Regelüberprüfung der UH-Verpflichteten auf ihre UH-Fähigkeit anhand der gültigen Bestimmungen zu überprüfen. 

III. 11. Rechtsweg 

Über die Ansprüche nach§ 94 SGB XII entscheiden nach§ 94 Abs. 5 SGB XII (htto //\Nww gesetze-1m-1nternet de/sgb 12/ 94 htmll die 
Zivilgerichte. Das gilt auch für die damit zusammenhängenden öffentlich-rechtlichen Fragen. Hinsichtlich der Einzel heiten wird auf die 
- Anlage Rechtsweg - verwiesen. 

VI. Berichtswesen 
Die durchführenden Dienststellen berichten der Fachbehörde halbjährlich wie folgt über die Berechnung von Unterhaltsleistungen 
zugunsten von: 

minderjährigen Kindern, 
„privilegierten" volljährigen Kindern, die den minderjährigen Kindern gleichgestellt sind, 

Ehegatten (einschl. getrennt lebenden Ehegatten), 

volljährigen Kindern, 

Müttern nicht ehelicher Kinder, 
Eltern, 

Personen mit sonstiger Unterhaltsberechtigung. 

Differenziert nach folgenden Kriterien: 

die Anzahl der Fälle in denen UH- Leistungsverpflichtungen zugunsten von UH-Berechtigten beziffert wurden sovvie 

die Anzahl der Fälle, in denen keine UH-Leistungsverpflichtungen beziffert wurden 

die insgesamt berechneten UH-Forderungen, ebenfalls differenziert nach den oben genannten Fallgruppen und bezogen auf den 

Betrag für einen Monat, 
Die Anzahl der Fälle, in denen ein einmaliger Unterhaltsbeitrag berechnet wurde, 

Darüber hinaus berichten sie über die Anzahl der Fälle, 

in denen der UH- Anspruch verjährt oder wegen verspäteter Geltendmachung verwi rkt ist, 

in denen das Familiengericht befasst wurde/wird und die Ergebnisse. 

V. Inkrafttreten 
Diese Arbeitshilfe tritt am 20.03.2013 in Kraft. 

Gleichzeitig wird die Konkretisierung zu§ 94 SGB XII „Inanspruchnahme von UH-Pflichtigen" vom 23.02.2006 aufgehoben (siehe 
1 nfoline-Archiv 2013 (http://INww.hamburg.de/basfi/infoline-archiv-2013/nofl/3722616/infoline-archiv-2013Dl . 
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i\rbeitshilfe zu§ 94 SGB XII - Stadt Hamburg 

DOWNLOADS 

Anlage 1: Übersicht "Selbstbehalte" nach den UH-rechtlichen 
Leitlinien des Hanseatischen Oberlandesgerichts. Stand 20.03.2013 
»(PDF, 23,5 KB) (http:/Alilww.hamburg.de/contentblob/3895884/data/ah
sgbxii-94-anl01-selbstbehalte. pdf) 

Anlage 2: Berechnungsbogen Altersschonvermögen. Stand 
18.09.2013 »(VND.MS-EXCEL, 27 KB) 
(http:/Nvww.hamburg.de/contentblob/3895750/data/ah-sgbxii-94-anl02-
altersschonvermoegen.xls) 

Anlage 3: Darstellung des Rechtsweges. Stand 20.03.2013 »(PDF, 
4 7, 6 KB) (http :/Alilww .h ambu rg. de/contentb lob/3 8958 82/data/ah-sg bxi i-9 4-
an 103-rechtsweg. pdf) 
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i\rbeitshilfe zu§ 94 SGB XII - Stadt Hamburg 

WEITERE LINKS 

lnfoline im FHH-lntranet 
(Nur für den FHH-internen Dienstgebrauch) 

(http://fhhportal.stadt.hamburg.de/websites/0014/zusammen/infoline/SitePages/Homepage.aspx) 

Eingliederungshilfe in Hamburg 
Angebote und Einrichtungen 

(https://gateway.hamburg.de/HamburgGateway/FVP/Application/DienstEinstieg.aspx? 
fid=101) 

Pflegedienste in Hamburg 
Ambulant und teilstationär (Tagespflege) 

(https://gateway.hamburg.de/HamburgGateway/FVP/Application/DienstEinstieg.aspx? 
fid=98) 

Bundesrecht: Gesetze und 
Verordnungen 
Ein Angebot des Bundesministeriums der Justiz 
in Zusammenarbeit mit der juris GmbH 

_(http://www.gesetze-im-internet.de/index.html) 

ANZEIGE 

li DasTelefonbuch 
Wur /Wi1s . E+M!!:F 

URHEBER DER BILDER 

Auf dieser Seite werden Bilder von folgenden 
Urhebern genutzt: 

Jacey Bingler, Andres Lehmann, 
www.andreslehmann.de, © Ju/ien Eichinger -
Fotolia.com, hamburg.de 
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Übersicht über die Selbstbehalte/notwendige Eigenbedarfe ab 1. Januar 2013 
1 S lb tb h lt d Ptr hf e s e a e es IC 1gen 

=>ersonenQruooe QeQenüber Selbstbehalt/ EiQenbedarf 
öltern unverheirateten minderj. oder diesen Notwendiger Selbstbehalt , 

gleichgestellten (privilegierten) volljährigen 1000,-- Euro für erwerbstätige Pflichtige 
Kindern 800,-- Euro für nicht erwerbstätige Pflichtige, 

enthält Kosten der Unterkunft (Warmmiete) in Höhe von 360 
Euro 

nicht privilegierten volljährigen Kindern Angemessener Selbstbehalt, 
öltern 1200,-- Euro, enthält Kosten der Unterkunft (Warmmiete) in 

Höhe von 450 Euro 
nicht privilegierten volljährigen Kindern, Angemessener Selbstbehalt , 
nach Aufbau einer selbständigen 1600 Euro, enthält Kosten der Unterkunft (Warmmiete) in Höhe 
Lebensstellung durch Erwerbstätigkeit von 450 Euro, 

zusätzlich bleibt die Hälfte des diesen Mindestbetrag 
(siehe Ziffer 11.2.6.4.2 der FA zu§ 94 SGB XII übersteigenden Einkommens anrechnungsfrei 
lnansoruchnahme von Unterhaltsonichtiaenl 

Angemessener Selbstbehalt , 
later/Mutter eines nicht ehelichen Kindes Elternteil, der das Kind betreut 1100 Euro, enthält die Kosten der Unterkunft (Warmmiete) in 

Höhe von 400 Euro 
1600 Euro, enthält Kosten der Unterkunft (Warmmiete) in Höhe 

{inder Eltern von 450 Euro, 
zusätzlich bleibt die Hälfte des diesen Mindestbetrag 
übersteigenden Einkommens anrechungsfrei 

öhegatten getrennt oder geschieden gegeneinander Regelmäßig eheangemessener Selbstbehalt, 1100 Euro 

begrenzt nach unten (notw. Unterhalt) 1000 Euro 
begrenzt nach oben (angem. Unterhalt) 1200 Euro, 
enthält die Kosten der Unterkunft (Warmmiete) in Höhe von 400 
Euro 

es gilt der Hai bteil ungsgrundsatz 1 

1 siehe Leitlinien OLG-HH Tz. 15.2 



2 B d rfd e a "t d es m1 em PH" hf 1 b d Eh tt IC iaen zusammen e en en eaa en 
aeaenüber Bedarf 

nicht privilegierten volljährigen Kindern Mindestens 960 Euro 

nicht privilegierten Kindern nach Aufbau einer selbständigen 1280,--€ 
Lebensstellung durch Erwerbstätigkeit 

(siehe Ziffer 11.2.6.4.2 der 
FA zu§ 94 SGB XII Inanspruchnahme von Unterhaltspftichtigen) 

Gegenüber Eltern 1280 Euro 
(siehe Berechnungsbeispiele in der FA zu§ 94 SGB XII Ziffer 11.2.6.5) 

dem nachrangig geschiedenen Ehegatten 880 Euro 

B d rf d e a es vom PH" hf t 1 b d IC 1aen ae renn e en d h" d en o er aesc 1 e enen Eh tt eaa en 
aeaenüber Bedarf 
dem nachrangig geschieden Ehegatten 1100 Euro 
nicht privile11ierte volliähri11e Kinder 1200 Euro 
Eltern 1600 Euro 
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Schonvermögen Altersvorsorge 

Schonvermögen Altersvorsorge 

Eingaben: 

Jahresbrutto 

Prozentsatz des Jahresbrutto 

Nur für Selbständige: zuzüglich Prozentsatz der 
gesetzlichen Rentenversicherung 

Betrachtungszeitraum 

Ergebnis: 

5% des Jahresbrutto 

Jährlicher Verzinsungsfaktor 

Kapitalisierter Wert 

Seite 1 

0,00 € 

5% 

0,0% 

35 Jahre 

0,00 € 

4% 

0,00 € 



Gerichtliche Geltendmachung des UH-Anspruches 
(Darstellung des Rechtsweges) 

Über die Ansprüche nach § 94 SGB XII entscheiden nach § 94 Abs. 5 SGB XII die 
Zivilgerichte. Das gilt auch für die damit zusammenhängenden öffentlich-rechtlichen Fragen. 

Auf Gerichtsverfahren über UH-Ansprüche findet in den Fällen, in denen das Verfahren vor 
dem 01.09.2009 begonnen hat, allein die Zivilprozessordnung (ZPO) Anwendung. Wurde 
das Verfahren erst nach diesem Stichtag eingeleitet, so gelten die Regeln des Gesetzes über 
das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freien Gerichtsbarkeit 
(FamFG), das allerdings in § 113 Abs. 1 FamFG weitgehend auf die ZPO verweist. Zuständig 
ist das Familiengericht. Gern. § 113 Abs. 5, § 116; § 58 FamFG treten folgende neue 
Bezeichnungen an die Stelle der in Klammern aufgeführten Begriffe: 

• Verfahren (Prozess, Rechtsstreit) 

• Antrag (Klage) 

• Antragsteller (Kläger) 

• Antragsgegner (Beklagter) 

• Beteiligter (Partei) 

• Beschluss (Urteil) 

• Rechtsmittel= Beschwerde (Berufung) . 

Streitigkeiten, die die durch die Verwandtschaft begründete UH-Pflicht betreffen, fallen auch 
für Verfahren nach altem Recht in die Zuständigkeit des Familiengerichts. Der nach § 94 
Abs. 1 Satz 1 SGB XII auf den Träger der Sozialhilfe übergegangene bürgerlich-rechtliche 
Auskunftsanspruch (nicht die Auskunftsansprüche nach § 117 SG B XI 1) kann zusammen mit 
dem übergegangenen UH-Anspruch im Wege der Stufenklage gemäß § 254 ZPO vor dem 
Familiengericht geltend gemacht werden. Die Stufenklage ermöglicht in der ersten Stufe, den 
UH gerichtlich geltend zu machen, ohne ihn beziffern zu müssen, was sonst zwingende 
Voraussetzung für eine Klage wäre. 

Bei einer Klage auf künftige Leistungen muss der Träger der Sozialhilfe die Tatsachen 
vortragen, aus denen sich ergibt, dass die Hilfegewährung voraussichtlich auf längere Zeit 
erfolgen wird (§ 94 Abs. 4 Satz 2 SGB XII). Dabei ist zu beachten, dass die Höhe der 
geforderten UH-Leistung die Sozialhilfeleistung nicht übersteigt.§ 105 SGBXll ist ebenfalls 
zu beachten(§ 94 Abs. 1 Satz 6 SGB XII) . 

1. Mahnverfahren (nur für UH-Rückstände) 

Im (schriftlichen) Mahnverfahren können auf einfache und kostengünstige Weise 
Vollstreckungstitel erwirkt werden. Der Antrag ist auf dem amtlichen Formular „Antrag auf 
Erlass eines Mahnbescheides" zu stellen. In Hamburg ist hierfür ausschließlich das 
Amtsgericht Hamburg-Mitte als Mahngericht zuständig (hierfür gibt es für die FHH ein 
formalisiertes web-gestütztes Verfahren). Der Mahnbescheid wird dem Antragsgegner ohne 
weitere Prüfung förmlich zugestellt. 

Widerspricht der Antragsgegner dem Mahnbescheid nicht innerhalb von 2 Wochen schriftlich 
nach dessen Zustellung, kann der Antragsteller einen Vollstreckungsbescheid 
beantragen(§ 699 Abs. 1 ZPO). Der Vollstreckungsbescheid ist ein vollstreckbarer Titel 
(§ 700 Abs. 1 ZPO). Wegen des Versäumnisurteils wird auf Ziffer 11.2.5, 3. Spiegelpunkt 
verwiesen. 
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II. Verfahren vor dem Familiengericht 

Beibringungs- und Verhandlungsgrundsatz 

Für das gesamte Verfahren vor dem Familiengericht gilt nicht der Amtsermittlungsgrundsatz, 
sondern der Beibringungs- und Verhandlungsgrundsatz - auch bei der Entscheidung, ob die 
Schutzbestimmungen des§ 94 Abs. 3 SGB XII eingehalten worden sind. Das Familiengericht 
ermittelt den Sachverhalt also nicht, wie beispielsweise das Sozialgericht, selbst. Vielmehr 
muss die Behörde, die den UH-Anspruch einklagt, sämtliche Tatsachen, die den Anspruch 
rechtfertigen, schlüssig vortragen. Sofern der beklagte UH-Pflichtige die Tatsachen bestreitet, 
muss die Behörde die von ihr vorgetragenen Tatsachen beweisen. 
Der Antragsteller (Kläger) muss sämtliche Tatsachen schlüssig vortragen, die den Anspruch 
rechtfertigen. Tatsachen, die der beklagte UH-Pflichtige nicht ausdrücklich schriftlich oder in 
der mündlichen Verhandlung vor Gericht bestreitet, werden als zugestanden angesehen und 
sind damit unstrittig. 
In den Fällen, in denen ein UH-Pflichtiger bzw. eine UH-Pflichtige vor Beginn des Verfahrens 
seiner/ihrer familienrechtlichen Auskunftspflicht nach bürgerlichem Recht nicht 
nachgekommen ist, muss das Familiengericht nach neuem Recht, wenn der Träger der 
Sozialhilfe dies beantragt, anordnen, dass der/die säumige Beteiligte 

• Auskunft über das sein/ihr Einkommen und Vermögen sowie die wirtschaftlichen 
Verhältnisse gibt, 

• entsprechende Belege vorlegt und 

• persönlich (nicht durch seinen/ ihren Rechtsanwalt) schriftlich versichern muss, dass 
die Auskunft wahrheitsgemäß und vollständig ist(§ 235 Abs. 1 FamFG). 

Kommen Pflichtige der Aufforderung des Familiengerichts nicht nach, so muss das Gericht 
auf Antrag des Trägers der Sozialhilfe Auskünfte bei Arbeitgebern, Sozialleistungsträgern, 
Versicherungsunternehmen, Finanzämtern etc. Auskünfte und Belege einholen (§ 236 
FamFG). 

Verfahrensablauf 

11.1.1 Einleitung des Verfahrens durch Zustellung der Antragsschrift 

Die Einleitung des Verfahrens erfolgt durch schriftliche Zustellung der bei Gericht 
eingereichten Antragsschrift (Klagschrift) an den Antragsgegner. Damit tritt die 
Rechtshängigkeit des Verfahrens ein. Es besteht Anwaltszwang (§ 114 FamFG), von dem 
allerdings bis einschließlich zum OLG der Träger der Sozialhilfe ausgenommen ist. 

Die Antragsschrift muss enthalten: 

• eine Bezeichnung des Gerichts, das über den Antrag entscheiden soll 
Für die örtliche Zuständigkeit gelten je nach UH-Verhältnis und Verfahrensart 
unterschiedliche Regelungen: 

• Grundsätzlich ist das Gericht am Wohnsitz des Antragsgegners örtlich 
zuständig. 

• Ausnahme: Bei UH-Ansprüchen des minderjährigen Kindes ist ausschließlich 
das Familiengericht zuständig, in dessen Gerichtsbezirk das Kind oder der 
Elternteil, der es gesetzlich vertritt, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat (§ 232 
Abs. 1 Nr. 2 FamFG). Hier besteht ein Wahlrecht. Sind beide Elternteile 
sorgeberechtigt, so ist das Familiengericht am Wohnsitz des Elternteils 
zuständig, in dessen Obhut sich das Kind befindet (§ 232 Abs. 1 Nr. 2 FamFG 
i. V. m. § 1629 Abs. 2 Satz 2 BGB). Dies gilt regelmäßig auch, wenn daneben 
noch eigene UH-Ansprüche bestehen. 
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• wird allerdings der U H des minderjährigen Kindes oder nichtehelicher U H als 
Scheidungsfolgesache verhandelt, so ist das für Ehesachen zuständige 
Familiengericht örtlich zuständig (§ 232 Abs. 1 Nr. 1 FamFG; zur örtlichen 
Zuständigkeit für Ehesachen siehe § 122 FamFG). 

• die Beteiligten des Verfahrens mit Namen, Anschrift und ordnungsgemäße Vertretung 
(Beteiligte sind regelmäßig UH-Gläubiger und -Schuldner). 

• die Bestimmung des Gegenstandes des erhobenen Anspruchs. 

Im Sachvortrag des Antragstellers ist/sind 

• der Zeitraum genau einzugrenzen, für den UH verlangt wird, 
• der begehrte UH der Höhe nach zu beziffern, bei variierenden Beträgen nach 

Monaten getrennt (Ausnahme Stufenklage, siehe oben) , 
• bei mehreren UH-Gläubigern klarzustellen, von wem in welchem Umfang und für 

welchen Zeitraum U H verlangt wird, 
• der Empfänger der UH-Leistung zu bezeichnen, 
• im Fall eines Abänderungsverfahrens anzugeben, welcher Vollstreckungstitel in 

welchem Umfang abgeändert werden soll, 
die Bestimmung des Grundes des erhobenen Anspruchs, 
Der Träger der Sozialhilfe hat im Rahmen eines UH-Verfahrens insbesondere 
folgendes schlüssig darzulegen bzw. nachzuweisen (Vortrag des 
Antragstellers(Klägers)): 

• die Voraussetzungen für das Bestehen des bürgerlich-rechtlichen UH-Anspruchs, d.h. 

• Bedürftigkeit des bzw. der Leistungsberechtigten, 
• Zugehörigkeit des bzw. der auf U H in Anspruch Genommenen zum Kreis der im 

konkreten Fall UH-Pflichtigen, 
• Leistungsfähigkeit des bzw. der UH-Pflichtigen. 
• den Umfang der bisher gewährten Hilfeleistung , soweit sie bürgerlich-rechtlichen 

UH-Bedarf darstellen (ggf. unter Berücksichtigung des § 105 SGB X ll) in Form 
einer monatlichen Kostenaufstellung, die sowohl die Sozialhilfe als auch das zu 
berücksichtigende Einkommen umfasst, für den Klagzeitraum, getrennt nach den 
einzelnen UH- Berechtigten, 

o die gewährten Leistungen, soweit sie bürgerlich-rechtlichen UH-Bedarf 
darstellen. 

Tatsachen, die erkennen lassen, dass die Schutzbestimmungen des 
§ 94 Abs. 3 SGB XII eingehalten worden sind - unabhängig davon, 
dass die Beweislast beim Antragsgegner liegt - sollte vorsorglich die 
sozialhilferechtliche Vergleichsberechnung beigefügt werden. 

• Bei U H-Rückständen: 

o Nachweis, dass die Mitteilung über den Bezug von Sozialhilfe der UH
pflichtigen Person rechtzeitig durch die Rechtswahrungsanzeige 
zugegangen ist oder 

o das Vorliegen der bürgerlich-rechtlichen Voraussetzungen für die 
Geltendmachung von Rückständen (§§ 1585, 1613 BGB siehe auch 
Ziffer 111.3.3 der Fachanweisung zu§ 94 SGB XII. 

• gegebenenfalls bei UH-Forderungen gegenüber Eltern, soweit einer behinderten, von 
Behinderung bedrohten oder pflegebedürftigen Person nach Vollendung des 18. 
Lebensjahr Leistungen gewährt werden, Tatsachen, aus denen sich ergibt, dass vom 
Regelfall nach§ 94 Abs. 2 Satz 2 SGB XII abgewichen wird. 
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Das Familiengericht stellt die verfahrenseinleitende Antragsschrift dem Antragsgegner 
förmlich zu. Das Gericht setzt ihm mit der Zustellung eine Frist zur Stellungnahme, die sog. 
Einlassungsfrist, die mindestens 2 Wochen beträgt (§ 275 Abs. 1, § 274 Abs. 3 ZPO). 
Gleichzeitig bestimmt es entweder einen Termin zur mündlichen Verhandlung oder ordnet 
das sog. schriftliche Vorverfahren an. 

11.1.2 Beweisführung 

Bestreitet der Antragsgegner die vorgetragenen anspruchsbegründenden Tatsachen, so 
muss Beweis erhoben werden, wenn der Antragsteller Beweismittel benennt. Dasselbe gilt, 
wenn der Antragsteller das Tatsachenvorbringen des Antragsgegners bestreitet. 
Vorsorglich sollte für jede anspruchsbegründende Tatsache schon in der Antragsschrift und 
nicht erst bei Bestreiten ein Beweismittel benannt werden. Als Beweismittel kommen in 
Betracht: Urkunden, Zeugenaussagen, Augenschein, Sachverständigengutachten, 
Beteiligtenvernehmung. Zeugen müssen mit Namen und Anschrift benannt werden. Will der 
Antragsteller z. B. Beweis führen über Aussagen in einem Gespräch mit dem Antragsgegner, 
kann er sich nicht selbst als Beweismittel benennen, sondern die Vernehmung des 
Antragsgegners. Er muss diesen namentlich benennen. Es darf also nicht nur heißen: 
„Beweis wird angeboten durch Vernehmung des Antragsgegners" sondern es muss 
formuliert werden: „ durch Vernehmung von Vorname Nachname". Im Anschluss an die 
Beweisaufnahme wird erneut der Sach- und Streitstand erörtert. 

11.1.3 Reaktion des Antragsgegners 

Der Antragsgegner kann: 

• den geltend gemachten Anspruch (auch teilweise) anerkennen; auf Antrag des 
Antragstellers kann dann ein Anerkenntnisbeschluss ergehen, aus dem die 
Zwangsvollstreckung betrieben werden kann; 

• sich nicht zur Antragsschrift äußern, 

• den Sachvortrag des Antragstellers in einigen oder allen Punkten bestreiten. 

• Der Antragsgegner hat insbesondere darzulegen bzw. nachzuweisen (Vortrag des 
Antraggegners (Beklagten)): 

• Tatsachen, aus denen sich ergibt, dass der Antrag vom Gericht abzuweisen ist, 
weil 

• der bürgerlich-rechtliche UH-Anspruch ganz oder teilweise nicht entstanden, 
wieder erloschen oder in der Geltendmachung gehemmt ist (z. B. Verzicht, 
Erfüllung, Verjährung, Verwirkung, Vorliegen der Voraussetzungen nach § 1579 
BGB); wenn der Antragsteller diese Tatsachen bestreitet, muss der Antragsgegner 
sie beweisen. 

• der Anspruch nach§ 94 Abs. 1 bis 4 SGB XII ausgeschlossen ist. 

11.1.4 Güteverhandlung und mündliche Verhandlung 

Gern. 278 ZPO geht der mündlichen Verhandlung zwecks einer möglichen Einigung der 
Beteiligten eine sog. Güteverhandlung voraus, in der der Sach- und Streitstand erörtert wird 
(§ 278 Abs. 2 ZPO). Eine Güteverhandlung entfällt, wenn sie erkennbar aussichtslos 
erscheint oder bereits ein Einigungsversuch vor einer außergerichtlichen Gütestelle 
stattgefunden hat. An die Güteverhandlung schließt unmittelbar die mündliche Verhandlung, 
wenn es zu keiner Einigung kommt. Hier werden die Anträge (aus der Antragsschrift) gestellt, 
und ggf. Beweisaufnahmen durchgeführt. 
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11.1.5 Beendigung des Rechtsstreits 

Folgende Alternativen für die Beendigung des Rechtsstreits kommen in Betracht: 

• (teilweise) stattgebender (und im Übrigen abweisender) Beschluss (mit Begründung) , 

• ein sog. streitiger Beschluss (Urteil), der aufgrund einer streitigen Verhandlung 
ergeht. 

• Versäumnisbeschluss in der Regel ohne Begründung(§ 38 Abs. 4 FamFG): 

• Wenn der Antragsteller in der mündlichen Verhandlung nicht erscheint oder 
erscheint, aber keinen Antrag stellt, ergeht gegen ihn ein Versäumnisbeschluss, 
mit dem der Antrag abgewiesen wird. 

• Erscheint der Antragsgegner, aber stellt er keinen Antrag oder erscheint er ohne 
anwaltliche Vertretung, so dass er keinen Antrag stellen kann, so ergeht ein 
Versäumnisbeschluss erst auf Antrag des Antragstellers, bzw. seines Anwalts, 
sofern und soweit der Anspruch schlüssig dargelegt ist. 

Gegen den Versäumnisbeschluss kann der säumige Beteiligte innerhalb von 2 
Wochen ab Zustellung des Beschlusses Einspruch einlegen. Ist dieser zulässig, so 
wird das Verfahren in den Zustand vor Erlass des Versäumnisbeschlusses 
zurückversetzt (§ 342 ZPO). Erscheint der Antragsgegner auch in der nächsten 
mündlichen Verhandlung nicht, so wird sein Einspruch erneut verworfen (§ 345 ZPO) 
und er hat nur das Rechtsmittel der Beschwerde (Berufung). 

• Anerkenntnis-, oder Verzichtsbeschluss i. d. R. ohne Begründung (§ 38 FamFG;) 

• Mit Zustimmung der Beteiligten kann auch von der mündlichen Verhandlung 
abgesehen werden. Dann wird das Verfahren im sog. schriftlichen Verfahren 
durchgeführt. 

• Vergleich nach § 794 Abs. 1 ZPO, der ebenso wie ein Beschluss und ein Urteil einen 
Vollstreckungstitel darstellt, 

• Rücknahme des Sachantrags, 

• Erledigung der Hauptsache durch entsprechende Erklärungen der Parteien bspw. 
anlässlich einer zwischenzeitlichen Zahlung des rückständigen UH. 

11.1.6 Kosten des Verfahrens 

§ 243 FamFG sieht eine Kostenverteilung nach billigem Ermessen vor. Der Träger der 
Sozialhilfe ist von der Verpflichtung zur Leistung von Gerichtskosten befreit (§ 64 Abs. 3 Satz 
2 SGB X). Allerdings muss bei einem Unterliegen im Verfahren damit gerechnet werden, 
dass die Kosten des Gegners zu tragen sind. 

Vereinfachtes Verfahren bei UH für das minderjährige Kind 

Im vereinfachten Verfahren (§ 249 - 260 FamFG) kann ein UH-Titel für die Vergangenheit 
und für die Zukunft erwirkt werden unter folgenden Voraussetzungen: 

• Es wird der U H für ein minderjähriges Kind verlangt. 

• Das Kind wohnt nicht im Haushalt des Antragsgegners. 

• Es darf kein höherer U H als 120% des Mindestunterhalts vor Anrechnung des 
Kindergeldes verlangt werden. 

• Dieser Anspruch ist noch nicht rechtshängig und es liegt über ihn keine gerichtliche 
Entscheidung oder eine vollstreckungsfähige Urkunde vor. 

Die Anforderungen an den Inhalt des Antrages sind in § 250 FamFG (Link) geregelt. Der 
Vorteil ist, dass sich der Antragsgegner auf mangelnde Leistungsfähigkeit nur berufen kann, 
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wenn er zugleich auf einem amtlichen Formular vollständige Auskunft über seine Einkünfte, 
sein Vermögen und seine sonstigen persönlichen und vvirtschaftlichen Verhältnisse erteilt 
und belegt (§ 252 FamFG). Hat der Antragsgegner statthafte Einwendungen erhoben, so 
werden sie dem Antragsteller mitgeteilt, der dann die Durchführung des regulären streitigen 
Verfahrens beantragen kann. 
Reagiert der Antragsgegner nicht entsprechend den Anforderungen des Verfahrens, so 
erlässt der Rechtspfleger den Festsetzungsbeschluss über den geschuldeten U H (§ 253 
FamFG). 

Antrag auf laufenden Unterhalt 

Geht nach Rechtshängigkeit eines U H-Antrages beim Familiengericht der U H-Anspruch 
nach § 94 SGB XII auf den Träger der Sozialhilfe über, so kann der bzw. die 
Leistungsberechtigte den Prozess in Prozessstandschaft nach § 265 Abs. 2 ZPO 
weiterführen, obwohl er/sie nicht mehr Inhaber des Anspruchs ist. In diesem Fall muss er zur 
Vermeidung der Klageabweisung den Klageantrag von der Zahlung an sich auf Zahlung an 
den Träger der Sozialhilfe umstellen. Für den Zeitraum ab dem Monatsersten nach dem 
Schluss der mündlichen Verhandlung kann der Leistungsberechtigte U H-Zahlung an sich 
selbst verlangen. liegen die Voraussetzungen für eine Prozessstandschaft nach § 265 Abs. 
2 ZPO vor, fordert der Träger der Sozialhilfe den bzw. die Leistungsberechtigte auf, das 
Verfahren entsprechend § 265 Abs. 1 ZPO weiterzuführen, Voraussetzung ist eine 
Rückübertragung nach§ 94 Absatz 5 SGB XII (siehe Ziffer 111.8.2 der Fachanweisung zu§ 94 
SGBXll). 
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